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Vorwort 

Über die Besitzgeschichte des österreichischen Lehens Hohenkrähen werden in der Zeit von 
1607-1671 in der Literatur widersprüchliche Daten und Besitzer genannt. 

Auf einer Stammtafel im Gräflich Douglas’schen Archiv zu Schloß Langenstein wurde der 
Verfasser des Beitrags vor rund 40 Jahren auf das Ehepaar Ernst Georg, Graf von Hohenzollern- 
Sigmaringen und seine Gemahlin Maria Jakobe, Edle Frau von Raitenau aufmerksam. Graf 
Ernst Georg war für seine Gemahlin Lehensträger des österreichischen Lehens Hohenkrähen 
und des halben Dorfs Duchtlingen, wie dem andern Teil des Dorfes, der von den Inhabern der 
Herrschaft Tengen als Lehen aufgetragen wurde. Diese Umstände weckten das besondere In- 
teresse des Autors für das gräfliche Paar. Bis zur Bearbeitung der Sigmaringer Aktenbestände 
galt der Todestag des Grafen Ernst Georg (19. April 1625) als Termin des Übergangs seines vä- 
terlichen Erbes an seinen Bruder Fürst Johann von Hohenzollern-Sigmaringen. Dies geschah 
aber bereits beim Abschluß des Regensburger Vertrags [4. Februar 1623), in dem Graf Johann 
das total verschuldete väterliche Erbe seines Bruders Ernst Georg zurückkaufen mußte. 

Im Gräflich Douglas’schen Archiv in Schloß Langenstein fanden sich nur einige Irrläufer. Im 
Gräflich Thun-Hohenstein Welsperg’schen Archiv in Welsberg (Monguelfo) im Pustertal la- 
gern die Akten- und Urkundenbestände der Familien von Raitenau und von Welsperg. 

Das Freiherrlich von Reischach’sche Archiv in Schloß Schlatt unter Krähen, das Fürstlich 
Hohenzollerische Haus- und Domänenarchiv, das heute als Depositum vom Staatsarchiv in 
Sigmaringen verwaltet wird, und das Badische Generallandesarchiv in Karlsruhe besitzen zum 
behandelten Thema größere, bisher kaum oder garnicht benutzte Bestände. 

Allen Besitzern der Privatarchive sei für die Genehmigung der Benutzung ihrer Archivbe- 
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stände besonders gedankt. Nicht weniger möchte ich den Damen und Herren der Staatsarchive 
für ihre Unterstützung und ihr Entgegenkommen danken. 

In der »Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte« (97/98 Bd. 1974/75 erschien von Wal- 

ter Bernhardt-Rudolf Seigel eine Bibliographie der Hohenzollerischen Geschichte. Der um- 
fangreiche Band ermöglicht die Feststellung, daß weder über den Grafen Ernst Georg von Ho- 
henzollern, noch über sein Amt als Lehensträger seiner Gemahlin für das österreichische Le- 

hen Hohenkrähen und das Dorf Duchtlingen bisher Beiträge publiziert wurden. Das Ganze ist 
alles andere als ein Ruhmesblatt für den Grafen. Trotz seines umfangreichen väterlichen Erbes 
starb er als verarmter Sproß des Hauses Hohenzollern. Seine Witwe war mit ihren beiden 
Töchtern, nach seinem 1625 erfolgten Tod, auf die Gunst ihrer Schwäger Kaspar Bernhard Frei- 
herr vom Rechberg und Johann Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen angewiesen. 

Die Episode der Lehensträgerschaft des Grafen Ernst Georg von Hohenzollern ist ein Mu- 
sterbeispiel, wie zu jener Zeit mehrere Adelsfamilien durch leichtsinnigen Lebenswandel und 
unvernünftiges Haushalten einzelner Glieder ihres Geschlechts sich selbst zu grunde gerich- 
tet haben. 

Einleitung 

»Des Herrgotts Kegelspiel« nennt der Dichter Ludwig Finck, der Retter des Hohenstoffeln in 
einem kleinen Büchlein den Hegau!. Der »Krayen«, wie er im Volksmund heißt, ist zwar der 
kleinste, dafür aber der kühnste der Hegauberge. 

Dicht an der Bundesstraße 33 zwischen Singen und Engen, wo heute die Autobahn Stuttgart 
— Singen endet, steigt der Phonolitkegel, der die Ruine trägt, 200 m jäh empor. 

Im Sommer 1963 wurde mit Unterstützung des Besitzers Graf Patrik Douglas-Reischach 
durch die Denkmalpflege und den Landkreis Konstanz die Ruine gesichert und vom bereits 
fortgeschrittenen Verfall für die nächsten Jahrzehnte gerettet?. 

Wechselvoll ist die Geschichte des Berges und seiner Besitzer. Der Name des Berges »Kra- 
ien« kommt vom keltischen »Graig« = Fels. Um 1191 wird die Burg von den Edlen von Craien 
erbaut. Nach der neuesten Forschung sind die Herren von Craien Glieder der Familie von Frie- 
dingen und Angehörige des hohen Adels?. Der Hohenkrähen ist bis 1512 Allod oder freies Ei- 
gentum. Im 15. Jahrhundert liegen die Herren von Friedingen wegen ihrer Gewalttätigkeit im 
Streit mit dem Inhaber der Herrschaft Mägdeberg, Graf Eberhard V. von Württemberg. Im Jahre 
1479/80 kommt es zur Friedinger Fehde. Der Herzog belagert den Hohenkrähen. Die Herren 
von Friedingen bekommen durch die Herren von Klingenberg, die auf dem Hohentwiel sitzen, 
Verstärkung. Erzherzog Sigmund von Österreich-Tirol erwirbt 1465 die Landgrafschaft Nel- 
lenburg. Er drängt den Grafen Eberhard zum Abzug, weil der Württemberger gleichzeitig die 
zerstörte Burg Mägdeberg wieder aufbauen will, auf die nach alten Urkunden der Erzherzog 
Anspruch* hat..Nach über einem Jahr ist die Friedinger Fehde beendet. Die wirklich Leidtra- 
genden des Krieges sind die geschädigten Bauern. Die württembergischen Truppen haben in 
der Nachbarschaft des Hohenkrähen übel gehaust. Die Herren von Friedingen geben keine Ru- 
he. 1512 unternimmt Hans Benedikt Ernst von Friedingen einen Raubzug gegen die Stadt Kauf- 
beuren. Nun ist das Maß voll. Um den Landfriedensbruch zu sühnen, zieht ein Truppenaufge- 
bot des Schwäbischen Bundes mit schweren Geschützen unter seinem Feldhauptmann Georg 
von Frundsberg vor die Burg Hohenkrähen. Nach wenigen Tagen der Belagerung des Felsen- 
nestes wird dem Hans Benedikt Ernst von Friedingen durch die vorzeitige Explosion eines 

"Ludwig Finckh: Des Herrgotts Kegelspiel - Schönes Land im Hegau, Veitsburg-Verlag Ravensburg, 1956 
}Finckh K. aaO Heft 1/2, S. 65 ff 
Dobler 1959, VI S. 55 ff 
Dobler 1969, S. 7ff Stammtafeln; S. 35, S. 46 
“Dobler 1959, XI S. 77 ff 
°Zimmerische Chronik, Paul Hermann Ausgabe 1932, Hendel-Verlag, Meersburg, Bd. I, S. 438 
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Schusses seiner Hakenbüchse der Arm zerschmettert. Zur Nachtzeit entkommt er unerkannt 
mit seinen Kumpanen an Seilen und mit Steigeisen an den Füßen vom Hohenkrähen. 

Die Burg wurde vollständig ausgebrannt. Etwas später kommt der Hohenkrähen an Öster- 
reich, das die Burg wieder aufbauen und durch österreichische Vögte verwalten läßt. Am 24. 
Oktober 1534 stellt Kaiser Ferdinand dem bisherigen Vogt einen Lehensbrief aus‘. Nach dem 
Tod des Hans von Friedingen zu Hohenkrähen, der 1543 stirbt, wird der völlig verschuldete Fa- 
milienbesitz Hohenkrähen, Duchtlingen, Schlatt, Beuren und Hausen an der Aach 1544 unter 
die Gläubiger aufgeteilt’. Der Hohenkrähen fällt an Wolf von Homburg. Kaiser Ferdinand stellt 
ihm am 12. Januar 1546 für die Feste Schloß Hohenkrähen und am 5. Februar des selben Jahres 
einen weiteren Lehensbrief für das halbe Dorf Duchtlingen aus®. König Ferdinand I. bestätigt 
am 26. Oktober 1557, nach erfolgter Aufsendung durch Wolf von Homburg, dem Hans Jakob 
Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn für seinen Bruder Raimund, eventuell auch für seine Brü- 
der Georg, Christoph und Ulrich Fugger den Besitz des Lehens der Feste und des Schlosses Ho- 
henkrähen mit dem halben Dorf Duchtlingen?. Nach dem Kauf baut Hans Jakob Fugger mit 
großem Aufwand ein Gebäude mit dreiübereinanderliegenden Stockwerken auf dem Kobel, an 
der Flanke des Bergkegels!°. Dies ist die letzte größere Baumaßnahme an der Feste Hohenkrä- 
hen, bevor Konrad Widerholt, der Kommandant des Hohentwiel, 1634 die Burg abbrennt!. 
1571 verkauft Hans Jakob Fugger sein österreichisches Lehen Hohenkrähen an Hans Ludwig 
von Bodman. Am 13. August 1571 stellt Erzherzog Ferdinand II. von Tirol dem Hans Ludwig 
von Bodman und seinem Bruder Hans Georg einen Lehensbrief für die Feste und das Schloß Ho- 
henkrähen und das halbe Dorf Duchtlingen aus!?. Nach über 30 Jahren wollen sich die Herren 
von Bodman des Lehens Hohenkrähen entledigen. Damit beginnt ein neues und äußerst wech- 
selvolles Kapitel in der Besitzgeschichte des Hohenkrähen, das im folgenden Hauptteil aus- 
führlicher dargestellt werden soll. 

Jakob Hannibal von Raitenau kauft Burg und Herrschaft Hohenkrähen 
mit dem Schloß und Dorf Schlatt unter Krähen 

Im Jahre 1605 sucht Hans Ludwig von Bodman einen zahlungskräftigen Käufer für das öster- 
reichische Lehen Hohenkrähen, das halbe Dorf Duchtlingen und das von ihm und seiner ersten 
Gemahlin Anna von Reischach erbaute Schloß Schlatt und das ihm als Eigen gehörende Dorf 
Schlatt unter Krähen. Der Besitz ist mit 12.778 Gulden Schulden belastet!?. Die Erhaltung der 
umfangreichen Burganlage Hohenkrähen fordert einen großen finanziellen Aufwand, der in ei- 
nem Mißverhältnis zum Ertrag des Lehens steht. Den gewünschten Käufer findet er in der Per- 
son des Jakob Hannibal »Edler Herrn auf Raitenau!*, Herr zu Langenstein, Orsingen, Eigeltin- 

“Hans Grim ist mit Hans von Friedingen nur sehr entfernt verwandt. Hans Grim hat am Krähen nach 1512 keinen Besitz 
„mehr erlangt. Der letzte Friedinger ist erst 1568 gestorben, war aber kein Sohn dieses Hans. 
Dobler 1959, XII s. 104 
®ygl. Anm. 6 
’StAS DEP FASHSN. Rep. Bd. I, 1882 R. 102, K. 37, 8/10 Auswärtige Besitzungen 
'Finckh, Konrad aaO, Denkmalpflege Nachrichtenblatt S. 67, Vgl. Piper Burgenkunde, Neue Aufl. 1967, 5.438, Fig. 426 
\!Dobler 1959, XV S. 121 

"vgl. Anm. 9 
WAR Fasz. 90 
Nach dem Tod seines Vaters Hans Werner II. von Raitenau (t 1593) übernahm sein ältester Sohn Wolf Dietrich - seit 
1587 Erzbischof von Salzburg- Schloß und Herrschaft Langenstein. 1596 schenkte ernach Zukauf von Schloß und Dorf 
Volkertshausen (1594), sowie Schloß und Dorf Eigeltingen (1595) die wesentlich erweiterte Herrschaft Langenstein sei- 
nem Bruder Jakob Hannibal. 1598 erteilt Wolf Dietrich seinem Bruder förmlich die Erlaubnis für den Verkauf der Herr- 
schaft Langenstein. Nachdem mehrere Verkaufsverhandlungen fehlgeschlagen sind, übersiedelt Jakob Hannibal im Juli 
1600 von Salzburg nach Langenstein. Schloß Langenstein erweitert er durch Um- und Neubauten in Höhe von ca. 
60.000 Gulden zu einem »standesgemäßen Adelssitz«. Er lebte wie viele seiner Standesgenossen weit über seine Ver- 
hältnisse. 
Vgl. Götz-Beck: Wolf Dietrich von Raitenau $. 86 ff, Jakob Hannibal von Raitenau S. 93 ff, S. 112 ff 
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gen und Volkertshausen, Ritter des Ordens von Calatrava, Röm. Kais. Rat und bestellter 
Obrist, fürstlich salzburgischer Geheimer Rat und Hofmarschall, Pfleger und Probst zu Wer- 
fen«. Hans Ludwig von Bodman führt am 4. Oktober 1605 mit ihm in Lindau Verkaufsverhand- 
lungen’. 

Für die österreichischen Lehen fertigt Hans Ludwig am 10. November einen Aufsendungs- 
brief an den Lehensherrn Herzog Maximilian I. von Tirol und bittet »wegen seines augen- 
scheinlichen besseren nutzens um den consens und gnädigste ratificierung des verkaufs«. Als 
Zeichen ihres Einverständnisses verfassen die Lehensconsorten der Familie Bodman ebenfalls 
Aufsendungsbriefe'®. 

Laut Kaufbrief vom Montag nach Georgi des heiligen Ritters, dem 24. April 1606, kauft Ja- 
kob Hannibal für 67.000 Gulden die Besitzungen von Hans Ludwig von Bodman’”. 

Für die Bezahlung des Kaufschillings versucht Jakob Hannibal noch ausstehende Kriegsko- 
sten, die ihm der Kaiser schuldet, flüssigzu machen. Er hat 1594/95 auf eigene Kosten ein Regi- 
ment zu Fuß und zu Wagen gegen die Türken geführt. Von seiner Gesamtforderung in Höhe 
von 187.000 Gulden schuldet ihm der Kaiser noch 50.000 Gulden. Für diese Summe stellte der 
Kaiser Jakob Hannibal am 23. Februar 1603 eine Schuldverschreibung mit »Ihrer Mayjestet 
handzeichen und aufgedrucktem kaiserlichen secred insigel« aus!®. Der Raitenauer versucht 
ohne Erfolg, über den ihm vertrauten Reichspfennigmeister Zacharias Geitzkofler die Summe 
zu erhalten. Hernach übergibt er die kaiserliche Schuldverschreibung seinem Bruder Wolf 
Dietrich, Erzbischof von Salzburg!?, der mit Urkunde vom 17. März 1606 für den Junker Hans 
Ludwig von Bodman eine Schuldverschreibung über 50.000 Gulden, jeder zu fünfzehn Batzen 
oder sechzig Kreuzer, ausstellt. Die Auszahlung erfolgt auf das Einkommen und die Gefälle des 
Reichspfennigmeisteramts, »in Specie« auf die vierundneunzigjährige Reichshilfe (Türkenhil- 
fe). Ferner können Beträge von der fälligen Reichskontribution einbehalten werden. Wolf Diet- 
rich bestätigt weiter, daß sein Bruder Jakob Hannibal für kaiserliche Kriegsdienste »einen gue- 
ten theil deß seinigen (Gelds) beigesetzt hat«. Der Erzbischof verpflichtet sich weiterhin, 
50.000 Gulden Hauptgut zu Händen »Daniel Stenglins und Gebrüder, Bürger und Kaufleute« 
und in Augsburg zu überweisen »in gemeiner guter Reichswährung gegen Quittung, ohne den 
Bodman oder seine Erben zu schädigen, auf kommenden Tag Georgi oder eine Woche, drei oder 
vier hernach 10.000 Gulden, auf Allerheiligen des laufenden Jahrs abermals 10.000 Gulden, 
folgende Allerheiligen des 1607. Jahrs 20.000 Gulden und an Johannes Baptista 1608 die restli- 
chen 10.000 Gulden?«. Jakob Hannibal stellt am 24. April 1606 dem Hans Ludwig von Bodman 
eine Schuldverschreibung wegen des gesamten Kaufschillings von 67.000 Gulden aus. Nach 
Bezahlung der 50.000 Gulden Hauptgut durch seinen Bruder Wolf Dietrich verspricht er, die 
restlichen 17.000 Gulden mit den Zinsen innerhalb von sechs Jahren zu entrichten. Als Sicher- 

!5Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv 44/K 56 Nr. 10 
!Ebenda 44/ K 56 Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 
"AR Fasz. 90 
!SAR Fasz. 82 
Den 29. Mai 1596 schenkt Erzbischof Wolf Dietrich namens seiner Brüder seinem Kammerrat, Münz- und Zahlmeister 
Christoph Geitzkofler »als Ergetzlichkeit und Remuneration« den von Vater Johann Werner Ritter erblich angefallenen 
und bisher unbezahlten Ausstand der Provision oder Wartegeld von jährlich 800 Taler beim Reichspfennigmeisteramt 
sowie die Portion des Jakob Hannibal mit 500 Taler. Es war die beste Lösung, Christoph Geitzkofler als Bruder des 
Reichspfennigmeisters wird den Betrag schon zu erlangen gewußt haben. (Martin 1911, S. 300) 

20So ist es verständlich, als Jakob Hannibal beim Reichspfennigmeister keinen Erfolg hatte, über seinen Bruder Wolf Diet- 
rich doch noch zum Erfolg kam. Anderst sind die riesigen Summen von Rückzahlungen des noch ausstehenden Soldes 
nicht zu erklären. 1596 erhielt er 100.000 Gulden für Kriegsdienste in den Niederlanden. WAR Nr. 88, Götz-Beck $.93. 
Für den ausstehenden Sold in den Türkenkriegen werden ihm von 1596-1599 bereits die Summe von 99.999 Gulden 
ausgehändigt, 1598-99 folgen weitere Abschlagszahlungen bis auf einen Rest von 50.000 Gulden WAR Nr. 89, Nr. 205, 
Kopialbuch bIIS. 262, 5.263, S.265. Bei der Erbteilung am 23. 11.1613 nach dem Tod des Jakob Hannibal fordern seine 
Brüder Hans Ulrich und Hans Werner von Raitenau von seinen Erben von den 50.000 Gulden der kaiserlichen Schuld 
ihren Anteil in Höhe von 25.000 Gulden für noch ausstehenden Kriegssold aus den Türkenkriegen. WAR Nr. 39, Nr. 
206, Kopialbuch bIS. 166 ff 
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heit setzt er alle seine liegenden Güter zu Langenstein ein?!. Am 3. September 1606 bestätigt 
Jakob Hannibal dem Hans Ludwig die Übernahme der 12.778 Gulden Schulden mit den anfal- 
lenden Zinsen seiner Gläubiger, wofür Bodman seine Besitzungen Hohenkrähen, Duchtlingen 
und Schlatt belastet hat”. 

Wie oben erwähnt, ist der Hohenkrähen und das Dorf Duchtlingen ein österreichisches 
Mannlehen. Die Ehe des Jakob Hannibal von Raitenau mit Kunigunde Gremlich von Jungin- 
gen zu Hasenweiler bleibt ohne männliche Erben. Maximilian III, der Deutschmeister, stellt 
am 8. März 1607 den Lehensbrief aus, in dem die Bedingungen der Lehensfähigkeit seiner älte- 
sten Tochter Maria Jakobe festgelegt werden”. 

Jakob Hannibal erhält das Lehen Hohenkrähen und beide Teile des Dorfes Duchtlingen mit 
allen Rechten und Pflichten, wie sie vor ihm die Bodman und Fugger inne hatten, übertragen. 
Der Träger dieses Mannlehens kann auch der Ehemann der Tochter Maria Jakobe sein, wenn 
dieser dem Haus Österreich genehm ist. Jakob Hannibal verpflichtet sich, die Festung Hohen- 
krähen zu unterhalten und jederzeit für das Haus Österreich offen zu halten. Abschließend 
wird noch bestimmt, daß das Lehen nur an die männlichen Nachkommen der Maria Jakobe 
vergeben werden kann. In Ergänzung dazu stellt Jakob Hannibal am 4. Juli 1607 dem Erzherzog 
Maximilian einen Revers über den Empfang des Lehens Hohenkrähen mit dem halben Dorf 
Duchtlingen »so zur Herrschaft Tengen gehörig« aus?*. Die Feste Hohenkrähen befindet sich 
beim Kauf durch Jakob Hannibal in schlechtem baulichen Zustand. Durch ein Dekret des Lan- 
desherrn wird Jakob Hannibal am 9. Februar 1608 verpflichtet, »15.000 Gulden oder eine nam- 
hafte Summe dahin zu verbauen und nützlich anzuwenden«. Um sich dieser unbequemen Ver- 
pflichtung zu entziehen, hat er bereits im Oktober 1608 beim Lehensherrn um den Konsens 
zum Verkauf des Lehens Hohenkrähen mit dem halben Dorf Duchtlingen nachgesucht, was 
ihm »rundweg abgeschlagen wird”. 

Die durch den beabsichtigten Verkauf der Feste Hohenkrähen durch Jakob Hannibal entste- 
hende Verzögerung der wichtigsten Baumaßnahmen kann sich Österreich nicht leisten. Die 
Nachbarschaft der stark befestigten und durch ein stets verteidigungsbereites Kontingent be- 
legte württembergische Festung Hohentwiel, die mitten in vorderösterreichischem Gebiet 

liegt, erlaubt bei dem stark vernachlässigten Zustand der Feste Hohenkrähen keinen Aufschub 
der Baumaßnahmen. 

Im Gegensatz dazu läßt Erzbischof Wolf Dietrich die Abschlagszahlungen der 50.000 Gul- 
den Kaufschilling pünktlich nach Augsburg bzw. an die Bodman überweisen. Nur einmal gibt 
es einen Aufruhr, als an Stelle »guter reichsmünz« 3.000 Gulden in polnischen Münzen über- 
sandt werden. Hans von Schellenberg zu Randegg schreibt am 31. März 1607 in einem Brief-er 
ist Berater des Hans Konrad von Bodman zu Möggingen und einer der Vormünder der Kinder 
des 1607 verstorbenen Hans Ludwig von Bodman?‘- »das die ertzgruob zu Langenstein allge- 
mach versichen welle und ob nun Polhnische müntz zu Rattolfszell gemein und gangbar sei, 
will ich dich betrachten lassen, ich habe dergleichen noch nie gehört?’«. Schellenberg hat auf 
Grund des Kaufbriefs und der Schuldverschreibung des Erzbischofs Wolf Dietrich mit Dr. Be- 
singer (Radolfzell) bei den Raitenauern anscheinend mit Erfolg Einspruch erhoben”. 
Nachdem Wolf Dietrich nur noch 10.000 Gulden von den 50.000 Gulden des Kaufschillings 

zu entrichten hat, rückt der Termin immer näher, an dem Jakob Hannibal die restlichen 17.000 
Gulden mit den angelaufenen Zinsen bezahlen soll. Wegen seines aufwendigen Lebensstils be- 

AR Fasz. 82 
AR Fasz. 90 
»Ebenda 
*GLA Lehen- und Adelsarchiv Abt. 44/K 348 
?Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv Abt. 229 Nr. 20111 Duchtlingen 
Kinder von Knobloch I. Band Stammtafel II S. 122 
"WAR Fasz. 90 
Ebenda 
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findet er sich, trotz seines relativ hohen laufenden Einkommens”, ständig in Geldnöten. Des- 
halb versucht er, seinen Bruder Wolf Dietrich zu bewegen, für ihn auch den Rest des Kaufschil- 
lings und die Zinsen zu übernehmen. Jakob Hannibal verhandelt nicht direkt mit dem Erzbi- 
schof, »der eine überragende Persönlichkeit von jähem ungestümen Wesen war« (Franz Mar- 
tin), sondern mit Thomas Perger, dem Untermarschall und Sekretär Wolf Dietrichs, der ihm 
von seinem Aufenthalt in Salzburg vertraut ist. Perger wartet jeweils eine Gelegenheit ab, bis 
der Fürst bei guter Laune ist, um ihm die Wünsche seines Bruders zu unterbreiten. Am 22. 

März 1608 bittet Perger Jakob Hannibal, »unbeschwert« einen ordentlichen Auszug zu über- 
schicken und gleichzeitig die Termine zu nennen, wann der Erzbischof die völlige Endsumme 
den Bodmanischen Erben zu entrichten habe?. Er schreibt: »Ich vermeine (gegen E. Gn. in ge- 
horsamen vertrauen gemelt] I. Hf. Gn. werden solchen rest auch über sich nehmen und E. Gn. 
der ganzen schuld gegen die Bodmanischen gnädigst entheben?!«. 

Innerhalb von acht Tagen folgen am 10. und 17. April zwei Briefe Pergers an den Langenstei- 
ner Obervogt Dr. Mayenberger. Er drängt, die gewünschte Aufstellung zu überschicken?, da 
der gewünschte Auszug nicht sofort in Salzburg eingetroffen ist. Wolf Dietrich hat den Erben 
des Hans Ludwig Bodman den restlichen Kaufschilling und die Zinsen in Höhe von 22.675 
Gulden je zur Hälfte zu Weihnachten 1608 und an Johannes Baptista 1609 bezahlt?®. 

Die Übernahme des restlichen Kaufschillings und der Zinsen für die Herrschaft Hohenkrä- 
hen und Schlatt macht Jakob Hannibal Mut, auf Drängen der Grafen Johann und Ernst Georg 
von Hohenzollern 1608 das Dorf Mauenheim zu kaufen. Der Vater der Grafen, Graf Karl II. von 
Hohenzollern (1547-1606), hat das Dorf 1604 an den Freiherrn Maximilian von Pappenheim 
»Landgraf zu Stühlingen, Herr zu Heeven«, verkauft, der den Kaufschilling von 32.000 Gulden 
jedoch nicht bezahlen kann?*. Die Hohenzollern hatten die Dörfer Mauenheim und Mühlingen 
bei Stockach als Pfand aus dem Nachlaß des Grafen Christoph Ladislaus von Nellenburg und 
Tengen, »Domprobst zu Straßburg« erhalten, der 1591 als letzter seines Stammes starb°°. Si- 
cher hat Jakob Hannibal von den neuen Kaufverhandlungen dem ihm vertrauten Thomas Per- 
ger nach Salzburg berichtet, um beim Erzbischof über dessen Reaktion vorzufühlen. Wir ken- 

nen die Antwort nicht. Sie fiel wohl denkbar ungünstig aus, denn Jakob Hannibal, der den Kauf 
aus Freundschaft getätigt hat, überläßt noch im selben Jahr das Dorf Mauenheim wieder den 
Hohenzollern®. 
Um die Kauflust des Jakob Hannibal in Zukunft zu bremsen, stellt ihm der Erzbischof am 1. 

Juli 1609 eine offizielle Verfügung zu, in der er seinen Bruder eindringlich warnt, keine neuen 

Bei seiner Abreise von Salzburg im Juni 1600 vergütet Wolf Dietrich ihm für »den ihm gehörigen Palast mit Gärten« 
26.000 Gulden, die er in Raten bekommt. Der erst wenige Jahre zuvor erbaute Palast »ein hochgepriesener Bau mit 
künstlich gemalten Zimmern und vergoldeten Decken« fiel 1604, nachdem er seit Abreise des Jakob Hannibal leer 
stand, zum Ärgernis der Bürger der Spitzhacke zum Opfer. (Stahl S. 247 £}. Von der Pfennigstube und der Hofkammer 
erhält erjährlich 3.900 Gulden und von der Probstei Werfen jährl. weitere 2.000 Gulden. Diesen fürstlichen Zuweisun- 
gen sind die Einkünfte der Herrschaft Langenstein hinzuzurechnen. Ein letzter Gnadenerweis des Erzbischofs war die 
Übernahme des gesamten Kaufsumme für das Lehen Hohenkrähen, das halbe Dorf Duchtlingen, Schloß und Dorf 
Schlatt unter Krähen. Neben den finanziellen Zuwendungen ist Jakob Hannibal bei seiner Abreise mit achtzehn wohl- 
geladenen Wägen mit Gütern von Salzburg nach Langenstein abgereist. 
Vgl. Martin 1911, S. 305 

®WAR Kopialbuch 165 b S. 56 
"Ebenda 
®”Ebenda 
®Ebenda 
#StAS DEP FAS HS Auswärtige Besitzungen R 75 K 37 F 17/5. 

Bei der brüderlichen Erbteilung 1608 wurde Mauenheim samt den darauf lastenden Schulden des Vaters Graf Karl II. 
dem Grafen Johann von Hohenzollern-Sigmaringen und Mühlingen mit den selben Verpflichtungen dem Grafen Ernst 
Georg zugeschlagen. Der zu erwartende Kaufschilling reichte bei beiden Dörfern nicht aus, um alle Gläubiger zu befrie- 
digen. Mehrere von ihnen suchten ihr Recht beim Kaiserlichen Hofgericht in Speier und Rottweil. Die Hohenzollern 
verkauften am 30. Dezember 1608 das Dorf Mauenheim für 28.000 Gulden an die Grafen Friedrich Christoph und War- 
tislaus von Fürstenberg. Den Kauf von Mühlingen lehnten sie ab, da es von ihrer Herrschaft zuweit abgelegen war. 

®Krezdorn »Hegau« 29/30 1972/73 5.36 ff 
3sygl. Anm. 34 
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Schulden mehr zu machen. Um den Ernst seiner Drohung zu unterstreichen, sperrt er ihm die 
2.000 Gulden jährliche Einkünfte aus der Propstei Werfen?”. 

Den Verpflichtungen aus dem Kauf des Hohenkrähen kommt Wolf Dietrich aber offensicht- 
lich pünktlich nach, denn wir besitzen eine Quittung über die gesamte Kaufsumme von 67.000 
Gulden plus 5.675 Gulden Zinsen, das sind 72.675 Gulden. Die Quittung wird ausgestellt von 
den Vormündern der Bodman’schen Erben, Hans Konrad von Bodman und Sigmund von Enz- 
berg zu Mühlheim am 16. Juli 1609°. Jakob Hannibal kann zufrieden sein. Er hat ohne beson- 
dere persönliche und finanzielle Opfer für seine beiden Töchter einen schönen Besitz erwor- 
ben. Schloß und Herrschaft Langenstein können seine Töchter nicht erben, da Wolf Dietrich 
im Übergabevertrag vom 1. Juli 1593 und im Schenkungsvertrag vom 3. September 1596 an sei- 
nen Bruder Jakob Hannibal bestimmt hat, daß die Vererbung nach dem Recht der Erstgeburt er- 

folgen soll und erst dann das »gemeine Erbrecht Platz greifen solle«, wenn der Mannesstamm 
des alten Hans Werner erloschen sei?”. 

Die Zollerische Hochzeit 

Jakob Hannibal von Raitenau war 1608 leidend*° und daher besorgt, noch zu Lebzeiten seine 
älteste Tochter Maria Jakobe*! standesgemäß zu verheiraten, da ihr zukünftiger Ehewirt für sie 
einmal Lehensträger des österreichischen Mannlehen Hohenkrähen werden sollte. 

Der Kauf des Dorfes Mauenheim, das Jakob Hannibal von den Grafen Johann und Ernst Ge- 
org von Hohenzollern 1608 aus Freundschaft vorübergehend übernommen hatte, war wohl für 
Maria Jakobe nicht ohne Bedeutung. Sie fand an dem Grafen Ernst Georg mehr Gefallen, und 
dieser am Reichtum und Besitz ihres Vaters, als es ihrem Oheim Wolf Dietrich, Erzbischof von 

Salzburg, angenehm war. Obwohl er anfänglich das Verlöbnis förderte”, ließ die Behandlung 
seiner Nichte bei ihrem Besuch am fürstbischöflichen Hof in Salzburg im Oktober 1608 einen 
völligen Sinneswandel ihres Onkels erkennen. Ihr Auserwählter, Graf Ernst Georg, war wohl 
gleichzeitig Gast seines Bruders Eitel Friedrich von Hohenzollern, Domherr zu Salzburg*. Das 
Verhältnis zwischen dem Erzbischof und seiner Nichte war sehr gespannt. Wolf Dietrich ver- 
suchte ohne Erfolg, die verliebte Maria Jakobe in seinem Sinne umzustimmen. Wie der Bischof 

WAR Kopialbuch 165 bII S. 75 

® AR Fasz. 94 
® AL 1596 IX. 3. Stowasser Nr. 623, Nr. 624 
“Bei der Erstürmung der Festung Grau in Ungarn im Jahre 1595 erlitt Jakob Hannibal eine schwere Verletzung an deren 
Folgen er zeitlebens litt. 

Maria Jakobe, deren Geburtsjahr nicht bekannt ist, war wohl 15-18 Jahre alt. 
Martin 1911 S. 305 £ 
Der Vater des Grafen Ernst Georg wollte ihn und seinen Bruder Johann mit den Töchtern Anna und Jakobe seiner zwei- 
ten Gemahlin Elisabeth von Guylenburg, Witwe des Markgrafen Jakob III von Baden verehelichen. Bernhard Walter 
Graf Eitel Friedrich I. von Hohenzollern-Hechingen (1545-1605) ZHG 12 Bd. S. 67, S. 78. 

®Eitel Friedrich Graf von Hohenzollern-Sigmaringen (1582-1625) Kardinal und Bischof von Osnabrück erlangte 1599 ein 
Kanonikat zu Köln. 1600 wurde er dienstuender Geheimkämmerer von Papst Klemens VIII. und empfing weitere Kano- 
nikate: 1601 in Straßburg und Eichstätt, 1602 in Mainz, 1603 in Salzburg. 1612 erlangte er die Domprobstei Magdeburg. 
1621 ernannte Papst Paul V. Eitel Friedrich zum Kardinal und 1623 wurde er zum Bischof von Osnabrück gewählt. Ge- 
plant war 1624 die Ernennung Eitel Friedrichs als Koadjutor der Domprobsteien Konstanz und Trier, kurz vor seinem 
Tod traf aus Rom in Osnabrück die Mitteilung seiner Ernennung durch den Papst zum Bischof von Brixen ein. 
Zu dieser Pfründen-Häufung vgl: Hebeisen: »Für die Gegenreformation aber handelt es sich vor allem darum, möglichst 
viele Stimmen in einem Stift auf katholisch gesinnte Domherren zu vereinigen. Aus diesem Grund billigten nicht nur 
die meisten Päpste, entgegen dem Tridentiner Konzil die Vereinigung mehrerer Benefizien in einer Hand, sondern un- 
terstützten diese Bestrebungen sogar im Sinne Herzog Wilhelm V. von Bayern. Die deutschen Stifte jener Zeit waren 
nicht nur Religionsinstitute, sondern bedeutende politische Körperschaften«. 
Forst Mitt. Hohenz. 27 S. 116 ff 
“Albers Mitt. Hohenz. 31 S. 1 ff, 32 s. 161 ff 
Hebeisen Mitt. Hohenz. 54 S. 43, S. 46 
Eisele 1970 S. 30, S. 33 
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Die Familie von 
Raitenau auf dem 
Altarbild der 
Johanniterkapelle 
(heute Sakristei) in 
Orsingen. Im Vorder- 
grund stehend Jakob 
Hannibal von Raite- 
nau mit seiner 
Gemahlin Kunigunde 
geb. Gremlich von 
Jungingen, sitzend 
Maria Jakobe Gräfin 
von Hohenzollern 
und ihre Schwester 
Maria Helena Gräfin 
von Rechberg mit 
zwei als Kleinkinder 
verstorbenen 
Mädchen (um 1626). 
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reagierte, schildert Thomas Perger in folgendem Brief an ihren Vater vom 16. Oktober 1608*. 

Er habe sein Schreiben empfangen und S. Hf. Gn. heute übergeben, das andere an sein Fräulein 
Tochter erhalte er frei zurück, da sie zweifelsohne inzwischen selber bei E. Gn. wohl angelangt 
sei. I. Hf. Gn. haben es für das Beste gehalten, sieE. Gn. heimzuschicken, »dann weil Sy nicht 
zu bewegen gewest, des herrn Grauen aufzugeben, hatte es S. Hf. Gn. je länger je mehr unruhe 
und ungelegenheit verursacht«. Da der Domherr Eitel Friedrich in die Sache verwickelt war, 
brachte der Erzbischof zur »Erhaltung Dero und der Ihrigen Ehre und Reputation und langher- 
gebrachten Wohlstand« diese Angelegenheit vor das Domkapitel, das dann seinen »Chorbru- 
der bis zum austrag der sache und S. Hf. Gn. satisfaction von der stimme und dem pfründenge- 
nuß suspendierte*«. Es stellt sich die Frage, warum der Erzbischof Ernst Georg, Inhaber einer 
Grafschaft, die wesentlich größer als die Herrschaft Langenstein war, als künftigen Gemahl 
seiner Nichte ablehnte. Möglicherweise hatte der erzbischöfliche Hof durch Agenten und Zu- 
träger Kenntnis von den Schulden des Grafen bekommen, die keine solide Grundlage für die 
Erhaltung der von Wolf Dietrich seinem Bruder Jakob Hannibal in so reichem Maß zuge- 
flossenen Wohltaten“ sicherte. In Salzburg waren sicher auch die guten Beziehungen der Gra- 
fen von Hohenzollern zum bayrischen Herzog Maximilian I. nicht verborgen geblieben. Der 
Domherr Eitel Friedrich, der von Wolf Dietrich wegen der geplanten Hochzeit aus Salzburg 
verbannt wurde‘’, weilte in jenen Jahren mehr am Domstift zu Köln“ als in Salzburg, wo Kur- 
fürst Ernst, ein Wittelsbacher, den bischöflichen Stuhl innehatte und ihm sein Neffe Ferdi- 
nand als Koadjutor zur Seite stand. Das war für den Erzbischof, dessen Gegenspieler Bayern war 
und auf den der Name »Bayern«, wie ein rotes Tuch wirkte (Franz Martin), wohl zuviel. Die 
Abneigung Wolf Dietrichs gegen die Grafen von Zollern erscheint unter diesem Aspekt in ei- 
nem andern Licht. Eine weitere Tatsache sprach gegen den Domherrn Eitel Friedrich. Er hatte 
sehr gute Beziehungen zu Rom und wurde in jenen Jahren wiederholt mit diplomatischen Mis- 
sionen betraut”. 

Graf Ernst Georg wurde am 7. Mai 1585 in Sigmaringen als 11. Kind des Grafen Karl II. von 
Hohenzollern-Sigmaringen und der Gräfin Euphrosine von Öttingen-Wallerstein geboren®, 
sein Bildungsgang entsprach wohl dem eines Kavaliers und angehenden Kriegsobersten. Ernst 
Georg besuchte mit seinen beiden Brüdern Johann und Eitel Friedrich 1597/98 die Universität 
Freiburg”. Er weilte 1603 in Italien, u. a. in Siena. Der hochmusikalische Graf erfreute sich be- 
sonders an der blühenden Musikpflege in Italien. Auf dieser Reise begleitete ihn wohl Dr. 
Schedler als Hofmeister, der 1604 Hofmeister der Grafen Johann Christoph und Karl von Ho- 
henzollern-Haigerloch wurde°!. Im Jahr danach hielt er sich in Innsbruck auf”. Sein Bruder Ei- 
tel Friedrich empfahl Ernst Georg 1607 dem Kardinal Scipio Borghese für Kriegsdienste des 
Papstes als den kriegserprobtesten seiner Brüder‘. In jenen Jahren war der Graf bereits Kam- 
merherr des Erzherzogs Maximilian von Österreich’*. 

Sein Vater Karl II. starb 1606. In seinem Testament bestimmte er, entgegen der väterlichen 

“WAR Kopialbuch 165 bIIS. 72 

“Martin 1911 S. 306 

“Wolf Dietrich war ständig bemüht für seine Familie zu sorgen. Aus Salzburg floß ihr (mit dem Kauf des Hohenkrähen) 
über eine halbe Million Gulden des damaligen Geldwertes zu. Er war ganz von dem Bestreben erfüllt, seinem Ge- 
schlecht eine gesicherte Zukunft zu verschaffen«. Martin 1911 S. 313. 

Mit seiner Ungnade hat Wolf Dietrich mehrere Domherren getroffen. Martin 1911 $.316 
“Vgl. Albers 31 und 32 
®Ebenda 
®°Großmann-Zingeler Nr. 655 S. 87 
a Eisele Willi ZHG S. 11 
®!Schmid aaO S. 141 £ 
Krezdorn: Karl der letzte Graf Hohenzollern-Haigerloch H. Jh. 22 Bd. 1962, S. 18 £ 

®StAS DEP FASHSR53, K 17, 1/1 

®Schmid aaO S. 142, 
®StAS DEP FASHSR 53 K 19/9 
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Verfügung vom Jahre 1575, die Teilung der Herrschaft Sigmaringen und Veringen°®. Beide 
Herrschaften waren österreichische Lehen, die sein älterer Bruder Graf Johann bereits vor der 
Teilung am 3. Januar 1609 empfangen hatte. Graf Johann erhielt die Grafschaft Sigmaringen, 
Graf Ernst Georg die Grafschaft Veringen. Sie bestand aus Veringenstadt, den Dörfern Verin- 
gendorf, Benzingen und Harthausen. Weiter bekam der Graf das Dorf Langenenslingen mit 
dem von seinem Vater neu erbauten Schloß, das Dorf Bilafingen samt dem Hof und Gut zu 
Warmthal, ferner das Dorf Mühlingen im Hegau, das Eigen war und das von Graf Karl II. 1595 
gekaufte und 1595-97 neu erbaute Wasserschloß°” und das Dorf Krauchenwies mit allem Zu- 
behör und allen Rechten. Als Ausgleich wurden ihm von der Grafschaft Sigmaringen die Dör- 
fer Hitzhofen und Kalkreute zugewiesen, weiter die Ämter und Vogteien der in den Hochge- 
richtsgrenzen und im Forstbezirk der Grafschaft Sigmaringen liegenden Klöster Heiligkreuztal 
und Habstal, sowie das Dorf Ostrach, das Besitz des Kloster Salem war?”*. Über das Jagdrecht in 
beiden Ämtern Ostrach und Habstal, das Graf Johann für sich beanspruchte, wurde ein Spezial- 
vertrag abgeschlossen. 

Graf Ernst Georg hatte das Recht, das Hofgericht in Sigmaringen zur Hälfte zu besetzen, 
mußte aber auch die Hälfte der Kosten tragen”. Der Bruder der beiden Grafen, Eitel Friedrich, 
der dem geistlichen Stand angehörte, verzichtete auf seinen Erbteil in den Grafschaften Sigma- 
ringen und Veringen und erhielt alljährlich von seinen Brüdern ein Deputat° in Höhe von 
2.000, höchstens aber 3.000 Gulden. Ihr Vater, Graf Karl II., hinterließ Schulden und fällige 

Zinsen in Höhe von rund 127.000 Gulden, denen Ausstände von rund 113.000 Gulden entge- 
genstanden. Beide Positionen teilten sich die Brüder Graf Johann und Graf Ernst Georg zu glei- 
chen Teilen“. 

In den Akten klafft von Oktober 1608 bis November 1609 eine Lücke. In diesem Zeitraum 
haben Wolf Dietrich und Jakob Hannibal sicher weitere Briefe geschrieben. Der Vater der Braut 
und der Bräutigam waren auch nicht untätig. Bei der mündlichen Absprache und der schriftli- 
chen Abmachung der Hochzeit versuchte Jakob Hannibal die Herrschaft Langenstein für seine 
Töchter zu erhalten. Im Erbgang war mangels eines männlichen Erben nichts zu erreichen. So 
griff er auf die ihm am 10. Oktober 1598 von Wolf Dietrich vertraglich erteilte Erlaubnis, Lan- 
genstein zu verkaufen, zurück“. Die schriftliche Abmachung mit Ernst Georg enthielt wohl 
eine Klausel, wie Langenstein über eine Administration nach dem Tod des Jakob Hannibal an 
den Grafen gelangen sollte. Ohne die Zustimmung des Erzbischofs hatte der Vertrag keine 
Gültigkeit. In banger Vorahnung der Reaktion des Empfängers schickte Jakob Hannibal durch 
einen eigenen Boten am 27. November 1609 den Vertrag, der nicht erhalten ist, mit einem sehr 

’Der Vater des Grafen Karl II., Graf Karl I., der das gesamte Gebiet der Grafen von Zollern in seiner Hand vereinigte, ver- 
fügte die Teilung unter seine drei ältesten Söhne. Der älteste Eitel Friedrich IV. erhielt die alte Stammgrafschaft Zollern, 
Karl II. die Grafschaft Sigmaringen und Veringen und Christoph die Grafschaft Haigerloch. So führte er in den zolleri- 
schen Teilgebieten die Primogenitur ein. Die einzelnen Grafschaften sollten nie mehr geteilt werden. Die Teilung der 
Grafschaft Sigmaringen und Veringen in der nächsten Generation durch Graf Karl II. unter seine Söhne Graf Johann, seit 
1623 Fürst und Ernst Georg, hat sich im Lauf der Jahre als sehr unglücklich erwiesen, da Graf Ernst Georg ein schlechter 
Haushalter und ein notorischer Schuldenmacher war. 
Vgl. Wolfram Ulshöfer aaO S. 75 ff, 77 ff 

®6StAS DEP FASHSR53 K 19/9 
%’Das alte Schloß in Krauchenwies war ein Wasserschloß. 1769-1785 wurde es umgebaut und erweitert. Hossfeld, Vogel, 

Grenzmer $.217 
7a Geschichtliche Karte des Kreises Sigmaringen. Die Herrschaftsgebiete vor dem Reichsdeputationsbeschluß 1803. 
Zeichnung R. Seigel 1964, Fotokopie 

®StAS DEP FASHSR53 K 14 19/9 
®Zur Sicherung des Deputats werden u. a. die 28.000 Gulden Kaufschilling für das Dorf Mauenheim angelegt und der 
Rest auf den Bitschischen Kaufschilling, der bei den Gebrüdern Max und Christoph Fugger angelegt ist, versichert. Ver- 
trag der drei Grafen von Zollern 1608 XI 11. 
StAS DEP FASHSR53, K 19, 19/5 

@StAS DEP FASHSR 143 K 27, 19/2 
AL.U. 1598 x 10 (Stowasser Nr. 642) 
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devot gehaltenen Begleitschreiben an seinen Bruder Wolf Dietrich“. Die ausführliche Erläute- 
rung seiner Handlungsweise sandte er an Thomas Perger, den Untermarschall und geheimen 
Sekretär des Bischofs, der Wolf Dietrich das Vorhaben erläutern und das Schreiben in seinem 
Sinn vortragen sollte. 

Jakob Hannibal bat S. Hf. Gn., dem Herrn Perger gnädige und milde Audienz zu gewähren. 
Zuerst schilderte er seine Leibsindisposition, die ihm nicht mehr erlaubte, seinem Hauswesen 

und seinen Untertanen vorzustehen. Weiter beklagte er sich wegen der unberechtigten Über- 
griffe der benachbarten Nellenburgischen Beamten bei der Markgräflichen Immission wohl 
anläßlich der Einweisung in das österreichische Lehen Hohenkrähen. Aus den genannten 
Gründen entschloß er sich für eine Administration der Langensteiner Güter, die er wohl dem 
Grafen Ernst Georg übertragen wollte. Jakob Hannibal erinnerte nochmals an die anfängliche 
Zustimmung zu dem Verlöbnis seiner Tochter mit dem Grafen. Auf Ernst Georgs beharrliches 
Anhalten hatte er nachgegeben und bat Wolf Dietrich, die gegen seine unschuldige Tochter ge- 
faßte Ungnade sinken und fallen zu lassen. Wegen der beharrlichen Ungnade des Bischofs ge- 
gen ihn und seine Kinder wollte Jakob Hannibal »all sein landt und liegenden güter sowohl 
Langenstein als auch alle anderen dörfer und zubehör versilbern von handen geben und verkau- 
fen«. Nichts wäre ihm lieber, als wenn Langenstein beim uralten Stamm der von Raitenau 
bliebe. Für den Fall, daß einer seiner Brüder die Langensteiner Güter käuflich erwerben wollte, 
bat er Wolf Dietrich, die Ratifikation zu erteilen. Falls der Erzbischof oder die Brüder Langen- 
stein nicht an sich brächten, war Jakob Hannibal, um die Wohlfahrt seiner Kinder zu sichern, 
bereit, als Inhaber der von Wolf Dietrich ihm am 10. Oktober 1598 genehmigte Verkaufsbewil- 
ligung, die väterlichen Güter zu verkaufen. Eine so klare Stellungnahme hatte der Erzbischof 
von seinem Bruder nicht erwartet. Vermutlich hatte Wolf Dietrich den Brief wie päpstliche 
Schreiben, die einen Tadel an ihn enthielten, »zu Boden geworfen und mit Füßen getreten. 
Wolf Dietrich war zügel- und hemmungslos“«. Der Erzbischof antwortete Jakob Hannibal am 
11. Dezember 1609 mit einem außergewöhnlich scharf formulierten, in amtlicher Form gehal- 
tenen Schreiben‘. Seinen Sekretär Thomas Perger schickte er mit dem Schreiben, trotz der 

kalten Jahreszeit, als Sonderkurier nach Langenstein, wo er am 15. Dezember gegen Abend in 
der erstaunlich kurzen Zeit von fünf Tagen eintraf, um Jakob Hannibal seine »Niederlage« 
mitzuteilen und sofort dessen Antwort abzuwarten. 

Der Erzbischof bestätigte seinem Bruder, sein oberster Sekretär habe wie ersucht, sein Cre- 
denzschreiben gehorsamst vorgetragen. Wegen »seines bruders unzeitigen vorgehens kam er 
zu dem schluß, daß er zwischen seiner tochter und dem Grafen von Zollern eine schimpfliche 
winkelheirat beschlossen habe und die zwischen ihm und dem bräutigam erfolgte abmachung 
nur zur schmälerung der rechte der descendenten der männlichen linie führe«. Wolf Dietrich 
erläuterte nochmal den Übergang der Herrschaft Langenstein an ihn nach dem 1593 erfolgten 
Tod seines Vaters Hans Werner (III.) und die 1594 erfolgte Übergabe mit der 1596 erfolgten 
Schenkung der durch Zukauf erweiterten Herrschaft Langenstein an seinen Bruder Jakob Han- 
nibal als den ältesten nach ihm mit der Absicht, sie beim männlichen Stamm ungeteilt zu er- 
halten. »Zu deinem unserer Familie nachträglichen Vorhaben«, — gemeint ist der ominöse Zol- 
lerische Vertrag — sagte der Erzbischof »nie, nie«. »Langenstein soll, nachdem dich Gott mit 
keinem männlichen Erben gesegnet hat, an meine Brüder in absteigender Linie im Mannes- 
stamm ohne Schmälerung und Hinderung nach deinem Ableben gelangen«. Sollte Jakob Han- 
nibal die Langensteiner Güter der Übergabe gemäß nicht ungeschmälert hinterlassen, erklärte 
Wolf Dietrich »heiter und rund« auch für seine Brüder und deren ehelichen Nachkommen im 
Mannesstamm alles »für nichtig und kraftlos«. Darüber hinaus drohte er, die erteilte Konzes- 

®WAR Nr. 87, Kopialbuch 165 b II S. 29 ff 
Martin 1952 S. 35 
“WAR Kopialbuch 165 bII S. 35 ff 
Alle nachfolgenden Schreiben aus Salzburg sind in dieser Form verfaßt. 
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sion und Übergabe dieser Güter für »unbündig und kraftlos« zu erklären. »So du zur beschöni- 
gung deiner unbefugten und freventlichen vorhaben, so von Uns bekommenen güter diese zu 
veralinieren (verkaufen), so sind Wir doch durch den segen gottes noch zu zeiten by leben und 
weiß niemand besser, was die concession und bewilligung von Uns vermeint, als nemlich auf 
die damals schwebende handlung mit Württemberg... durch Ihre Kais. Mayestät alsbald hin- 
terstellig gemacht worden ist‘. Also hat auch diese bewilligung mit derselben handlung ihre 
endschaft erreicht und wollen wir nicht, daß sie auf einigen andern fall weitergezogen wer- 
de°«. Wolf Dietrich ging in seinem Groll gegen den Bruder noch weiter und erklärte »alle die 
gnaden, so Du bis dahin von Uns reichlich und fast täglich empfangen hast, für eingestellt”«. 
Im Widerspruch zu den Verträgen von 1594 und 1596 drohte er, sofort seine übrigen drei Brü- 
der‘® in die Rechte Jakob Hannibals einzusetzen, bis er für sich und seine Brüder von ihm die 
Versicherung besitze, daß er von seinem Vorhaben Abstand nehme. Von seinem Kurier ver- 
langte er, aus Langenstein nur eine genaue und abgegrenzte Antwort mitzubringen. 

Die von Perger überreichte bischöfliche Verfügung ließ Jakob Hannibal in erschreckender 
Weise die unerwartete Änderung des brüderlichen Gemüts erkennen. Für ihn galt in Zukunft: 
»Wenn Wolf Dietrich jemand mit seiner Ungnade und seinem Haß trifft, vernichtet er ihn®«. 
Am 18. Dezember antwortete er, wohl nach eingehender Beratung mit dem ihm befreundeten 
Kurier Thomas Perger dem Erzbischof’? in einem sehr gemäßigten Ton. Er beteuerte, bisher 
immer als Kavalier gehandelt zu haben, und es sei schon immer sein Bestreben gewesen, die 
Herrschaft Langenstein weder seinen Brüdern, noch deren Nachkommen zu entziehen, son- 

dern wie im Vertrag von 1596 vereinbart, ohne Schmälerung zu hinterlassen. Durch diesen 
Übergang entfalle ein weiterer Disput über die Anno 1598 gegebene Genehmigung für die an- 
derweitige Veräußerung von Langenstein. Für sich verlangte Jakob Hannibal seine »Erbspor- 
tion’® und die Vergütung der Baukosten von ca. 60.000 Gulden für die aufwendige Erweiterung 
von Schloß Langenstein. Die Zollerische Hochzeit seiner Tochter wollte Jakob Hannibal zu- 
rückstellen und hoffte nochmals, »E. Hf. Gn. werden aus christlicher Nächstenliebe und ange- 
borner Blutsverwandtschaft den wider uns und unsere unschuldige Tochter gefaßten Unwillen 
in wohltätige Gnade gegen sie zu verwandeln«. Den Brief beendete er mit der Bitte, der All- 
mächtige möge Wolf Dietrich ein glückseliges, freudenreiches Neues Jahr, eine beständige Ge- 
sundheit, langes Leben, glückliche Regierung und alle Wohlfahrt schenken. Am 28. Dezember 
1609 und am 6. Januar 1610 folgten weitere Schreiben Wolf Dietrichs”! an Jakob Hannibal, die 
durch Kammerboten nach Langenstein gebracht wurden. In beiden Schreiben wiederholte der 
Erzbischof nochmals seine bekannte Forderung und erklärte sowohl den Schenkungsvertrag 

©1598 erteilt Wolf Dietrich seinem Bruder Jakob Hannibal die Genehmigung zum Verkauf von Langenstein. Der Herzog 
von Württembergzeigt als einziger Interesse am Kauf der Herrschaft, da er der protestantischen Partei angehört, wurden 
der Kaiser und der Papst alarmiert, die Botschaften an den Erzbischof schickten, der seinem Bruder empfahl, die Kauf- 
verhandlungen abzubrechen. 
Vgl. Götz-Beck S. 94, S. 120 ff 

“Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen. Nach dem Abbruch der Verkaufsverhandlungen mit Württemberg 
empfiehlt Wolf Dietrich seinem Bruder, mit einem anderen katholischen Interessenten zu verhandeln. Als alle Versu- 
che fehlschlagen, bietet Wolf Dietrich am 3. März 1599 mit einem persönlichen Handschreiben Langenstein dem Land- 
komtur in Altshausen jedoch ohne Erfolg an. Nachdem alle Anstrengungen, Langenstein zu verkaufen fehlgeschlagen 
sind, siedelt Jakob Hannibal im Juni 1600 völlig unerwartet von Salzburg nach Langenstein über. 

Martin 1911, S. 305 
“Hans Ulrich (1567-1622) Deutschordenskomtur, Hans Werner (IV.) (1571-1647) Johanniterkomtur und Hans Rudolf 
(1575-1633) verheiratet mit Maria Sidonia von Welsperg. Aus dieser Ehe entsproß ein Sohn, Wolf Dietrich (I) 
(1601-1639) 

®Martin 1952 $. 35 
Dies bekam der Domherr Eitel Friedrich von Zollern, wie einige andere Domherren während der Regierung Wolf Diet- 
richs zu spüren. 

”°WAR Kopialbuch 165 bII S. 43 ff, S. 46 ff 
"a Im Schenkungsvertrag von 1596 setzte Wolf Dietrich den Erbteil seiner übrigen drei Brüder auf jeweils 14.000 Gulden 
an. 

”'WAR Kopialbuch 165 bII S. 51 £, 5.53 ff 
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vom 3. September 1596 wie die erteilte Verkaufsgenehmigung für die Langensteiner Güter 
vom 10. Oktober 1598 für kassiert und verlangte die Rückgabe der Originalurkunden. Das Ant- 
wortschreiben Jakob Hannibals, der weiterhin seine Rechte verteidigte, fehlt ebenso wie eine 

am 14. Januar vom Erzbischof an ihn abgegangene Disposition oder Codicill mit den Bedingun- 
gen, wie noch zu Lebzeiten oder nach dem Tode des Jakob Hannibals der Übergang der Langen- 
steiner Güter an seine drei Brüder zu erfolgen habe. Das Antwortschreiben Jakob Hannibals 
vom 31. Januar 1610 gibt Auskunft über den Inhalt der bischöflichen Disposition”?. Die Ver- 
kaufssumme der Langensteiner Güter setzte Wolf Dietrich mit 100.000 Gulden fest, wie der 
Besitz beim Übergang an Jakob Hannibal 1596 taxiert worden war. Eine Erhöhung des Schät- 
zwerts durch die von Jakob Hannibal errichteten Bauten und Verbesserungen in Höhe von ca. 
60.000 Gulden lehnte errundweg ab. In seiner Ungnade gegen seinen Bruder und dessen Kinder 
ging er noch weiter. Wolf Dietrich, der nach dem Tod seines Vaters seinen drei Brüdern ihren 
Erbteil von je 14.000 Gulden und 3.000 Gulden Heiratsgut seiner Schwester Klara von Schwen- 
di ausbezahlt hatte, verlangte jetzt von seinem Bruder Jakob Hannibal, dem er 1596 Langen- 
stein »frei und ledig« von allen Lasten schenkte, daß er oder seine Erben diese Legate in Höhe 
von 45.000 Gulden an seine Brüder und seine Schwester nochmals entrichte. Weiter verlangte 
Wolf Dietrich von den 50.000 Gulden Kaufschilling für den Kauf von Hohenkrähen, die er sei- 
nem Bruder an Stelle der kaiserlichen Schuldverschreibung für ausstehende 50.000 Gulden 
Kriegssold vorstreckte, 25.000 Gulden zurück, die seine Brüder Hans Ulrich und Hans Werner 
(IV.) noch an kaiserlichem Sold aus den Türkenkriegen zu beanspruchen hatten. Außer den 
50.000 Gulden Kaufschilling schenkte Wolf Dietrich seinem Bruder noch die fällige Restsum- 
me mit den Zinsen für den Hohenkrähen in Höhe von 22.675 Gulden, die er bei dieser Gelegen- 
heit ebenfalls zurückforderte. So ergab sich die stolze Summe von 67.675 Gulden, die Jakob 

Hannibal oder seinen Erben beim Verkauf oder Übergang der Langensteiner Güter an seine 
Brüder von der festgesetzten Kaufsumme von 100.000 Gulden abgezogen werden sollten. 

Weiter verlangte Wolf Dietrich von Jakob Hannibal, die in seinen Händen befindliche Ver- 
kaufsgenehmigung für die Langensteiner Güter vom 10. Oktober 1598 von sich aus für nichtig 
zu erklären und die Originalurkunde mit der Bestätigung seines Willens nach Salzburg zu 
schicken, was Jakob Hannibal ablehnte. Er behielt das wichtige Dokument weiterhin als Pfand 
in seinen Händen und wies nochmals auf die Handschreiben Wolf Dietrichs vom 4. Januar und 
3. März 1599 hin, die einwandfrei den Verkauf der Langensteiner Güter nach dem Scheitern der 
Verkaufsverhandlungen mit Württemberg durch Jakob Hannibal empfehlen und bestätigen. 

Jakob Hannibal bat, die unter dem Vorwand der Krähischen Schuld einbehaltenen 2.000 
Gulden jährliche Pension der Propstei Werfen wieder frei zu geben. Abschließend ersuchte er 
den Erzbischof nochmals, »unterthänigst und flehentlich, die wider ihn und seine unschuldi- 
gen kinder geschöpfte ungnad fahlen zu lassen und wieder in wohlwollen zu verwandeln«. 

Das ist das letzte vorhandene Schreiben. So hatte Wolf Dietrich die Enterbung seines Bruders 
Jakob Hannibal und dessen Kinder vorbereitet und damit die Auseinandersetzung in seinem 
Sinne beendet. Jakob Hannibal unterließ keinen Versuch, die ihm von seinem Bruder erteilte 
Verkaufsgenehmigung bestätigen zu lassen. Im Mai 1610 wandte er sich an seinen Lehens- 
herrn, den Erzherzog Maximilian III.”? und bat ihn um seinen Beistand gegen die Willkür seines 
Bruders, des Erzbischofs Wolf Dietrich, und überschickte ihm Kopien aller Verträge und 
Schreiben. 

Die Aufregungen um den umstrittenen Ehevertrag von 1608 zwischen Jakob Hannibal und 
seinem zukünftigen Schwiegersohn scheinen sich aber im Laufe der Zeit doch gelegt zu haben, 
denn im Februar 1611 kam die Hochzeit doch noch zustande. 

Zur Vorbereitung der Hochzeit mit dem hochmusikalischen Grafen von Zollern lernte Lud- 
‚wig Knobloch, Maler und Organist in Engen, der Maria Jakobe von Mitfasten (Sonntag Lätare) 

?WAR Kopialbuch 165 bII S. 77 ff 

”WAR Kopialbuch 165 bII S. 202 ff 
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bis Martini 1610 »das Instrument schlagen’*, es handelt sich wohl um ein Clavichord. Für sei- 
ne Mühen bekam Knobloch 40 Gulden versprochen, wovon er im ersten Jahr die Hälfte, den 
Rest aber erst 1614 erhielt. Der Sattler Melchior Kaut von Engen arbeitete am Anfang des Jah- 
res 1611 mehrere Tage in Langenstein. Er fertigte einen Sessel für Maria Jakobe mit zwei 
schwarzen Tragriemen, »darin man Ihre Gnaden nach Krauchenwies getragen hat”°«. Es han- 
delte sich wohl um einen Sessel für eine Sänfte, die von zwei Lasttieren (Maultiere] getragen 
wurde. 

Im Schloß zu Krauchenwies beschlossen »Jakob Hannibal von Raitenau, Ritter des Ordens 
von Kalatrava, Kaiserlicher Rath und Kriegsobrist im Namen seiner ehelichen Tochter Maria 
Jakobe mit Ernst Georg, Graf zu Hohenzollern Sigmaringen und Veringen, Herr zu Haigerloch 
und Wehrstein, des Hl. Röm. Reichs Erbkämmerer, Röm. Kais. Majestät Rat mit wohlbedach- 
tem Mut, Ratund rechtem Wissen und Willen beiderseits erbetener Zeugen ein eheliches Ver- 
sprechen«. In dem Vertragswerk versprach Jakob Hannibal für seine Tochter die stattliche 
Summe von 11.000 Gulden, jeden Gulden zu 15 Batzen oder 60 Kreuzer, Heiratsgut, die binnen 
eines Jahres zu zahlen sind’‘. Weiter versprach er, die zugeteilten Schulden des Bräutigams zu 
bezahlen’’ und das »Fräulein Hochzeiterin mit Kleidern, Kleinodien und Geschmücke dem 
Stand und dem Herkommen gemäß auszustatten«. 

Ernst Georg versprach seinerseits, »die 11.000 Gulden Heiratsgut wie folgt und dazu 1.000 
Gulden zu widerlegen und auf seine eigenen Güter zu Langenenslingen sambt dem neuen 
Schloß’”® und auf den großen Fruchtzehnzen zu Veringenstadt zu versichern«. Für den Fall, daß 
der Graf vor ihr sterbe, solle die Braut jedes Jahr von 20 Gulden 1 Gulden Zins erhalten. Über 
die 1.000 Gulden könne das Fräulein alten Herkommens gemäß frei verfügen. 

Als Wittum verschreibt der Bräutigam der Braut das Rechberg’sche Haus in Veringenstadt 
sambt der Zubehör mit Baum- und Krautgarten als standesgemäßen Witwensitz. Der Graf 
muß auf seine Kosten das Haus unterhalten, jährlich das Brennholz, 2 Zentner Glattfisch, 30 
Hennen, 60 Hühner und 600 Eier frei liefern. Die Braut hat kein Recht, die Wittumsgüter zu 
verkaufen. 

Sollte Ernst Georg zuerst sterben, hat die Braut, solange sie »Witib« ist, das Recht, den vollen 
Nutzen aus ihren Gütern zu ziehen. Die Regierung der Herrschaft hat sie den Vormündern zu 
überlassen, bis die Kinder mannbar sind. Für den Fall, daß sienicht mit den Kindern zusammen 
wohnen will, hat sie trotzdem den »Nutzen von 22.000 Gulden Heiratsgut mit Widerlag und 
der 1.000 Gulden Morgengabe zu gebrauchen und zu genießen, dazu die Bettstatt, auf der beide 
den Beischlaf gepflogen haben und weitere 4 gemein gerichtete Betten für ihre Frauenzimmer, 
jährlich 20 Malter Roggen, 20 Malter Haber und dazu den halben Teil der Geschenke und dem 
von dem Fräulein Hochzeiterin zugebrachten Silbergeschirr samt aller ihr gehörigen Kleider, 
Rleinodien und Geschmücke«. Heiratet die Gräfin nach dem Tod des Grafen, erhalten ihre 
Kinder die 1.000 Gulden Morgengab, wenn sie nicht anderweitig vergeben ist. 

Sollte Maria Jakobe vor ihrem Gemahl und ohne eheliche Erben »das Zeitliche mit dem Ewi- 

gen vertauschen«, hat der Graf das Recht«, die 11.000 Gulden Heiratsgut ohne einen Abzug da- 

"Beck 1970/71 S.243 Nr. 18 
Beck 1970/71 5.241 Nr. 8 
Als Erzherzog Leopold im April 1627 Claudia von Medici heiratete, reiste sie in einer prächtigen Sänfte, die von zwei 
weißen Maultieren getragen wurden, über den Brenner nach Innsbruck. 
Welti, Kaspar von Hohenems 1573-1640 S. 258 

7*Das Hausgesetz der Grafen von Zollern von 1575 bestimmt generell 6.000 Gulden als Heiratsgut für sämtliche Töchter, 
die heiraten; bei zwei Töchtern verminderte sich der Betrag auf 3.000 Gulden, bei drei Töchtern auf 2.000 Gulden, die 
überzähligen Töchter wurden mit einem ausreichenden Leibgeding im geistlichen Stand versorgt. Ulshöfer S. 79 ff 

”’Vermutlich handelt es sich um folgende Abmachung: Ernst Georg hatte dem Landkomtur von Altshausen entgegen 
dem Teilungsvertrag Vgl. S. in einem Bezirk des Habstalerforsts die Jagdgerechtigkeit sein Leben lang ohne Verzinsung 
abgetreten für 4.000 Gulden. Laut Vertrag vom 24. Mai 1610 wurde er von seinem Bruder Graf Johanni hierfür mit 4.000 
Gulden von den väterlichen Schulden, die zu verzinsen waren, zusätzlich belastet. 
StAS DEPFASHSR53K 19 20/1 

7®Hossfeld/Vogel/Grenzmer $. 232 
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von zu gebrauchen und die Mobilien zu nutzen, aber nach seinem Tod soll alles sambt seiner 
Gemahlin Kleider, Kleinodien, Geschmücke und das Silbergeschirr und alles andere, was zu 
ihrem Leib gehört und zuvor nicht vertestiert ist, wiederum den nächsten Erben des Jakob 
Hannibal Obrist zuständig sein und innerhalb eines Jahres von des Grafen Erben an die Erben 
des Fräuleins übergeben werden«. Sollte das Fräulein die Morgengabe nicht »verschafft« ha- 
ben, auch keine Leibserben haben, fällt die Morgengabe an des Fräuleins nächste Erben, die Wi- 
derlag aber an den Grafen und seine nächsten Verwandten«. In allen Fällen, die im Erbvertrag 
nicht berücksichtigt sind, soll die Zollerische Erbeinigung maßgebend sein”. 

»So hat Jakob Hannibal von Raitenau, Ritterund Obrist, wegen seiner Tochter, Fräulein Ma- 
ria Jakobe, und Graf Ernst Georg zu Hohenzollern bei ihren Freiherrlichen und Gräflichen Eh- 
re, in Treu und Glauben vor sich, ihren Erben und Nachkommen diesen Vertrag geschlossen«. 
Zur Bekräftigung des Heiratsvertrags haben beide »Prinzipale und anverwandte des Herrn Ja- 
kob Hannibal Obrist und des Herrn Ernst Georg, Graf zu Hohenzollern-Sigmaringen und Ver- 
ingen, zusammen mit dem hochwürdigen, hochwohlgeborenen Herrn Markus Sittikus des ho- 
hen Stifts Konstanz, Domprobst und Domherr zu Salzburg und Kaspar Graf zu Hohenems Ge- 
brüder, sowie und Herr Gaudenz Freiherr zu Madruzzo, Riva und Brentony, Kaiserlicher Maje- 
stät in Hispania bestellter Rat und Obrist und auch Herr Werner Edler auf Raitenau, Ritter des 
St. Johannesordens zu Malta, Komtur zu Rohrdorf und Dözingen als des Fräulein Hochzeiterin 
nächste Verwandte, wie zugleich die hochwohl gebornen Herren Johann und Johann Georg, 
auch Johann Christoph Grafen zu Hohenzollern Sigmaringen und Vehringen, Herren zu Hai- 
gerloch und Wehrstein?®, des Hl. Röm. Reichs Erbkämmerer, Röm. Kaiserl. Majestät und der 
Erzherzöge zu Österreich Rat, respektive Reichshofräte zu Prag und des Kaiserlichen Kammer- 
gerichts zu Speier Präsident, sowie der hochwohlgeborene Herr Frobenius Graf zu Helfenstein, 
Freiherr zu Gundelfingen und Gomignes®!, Herr zu Wildenstein und Meßkirch, Röm. Kais. 
Maj. Rat als des Herrn Graf Hochzeiterns nächste Agnaten und beiderseits erbetene Beistände 
jeder seine eigene Petschaft hierunter vorgedruckt und mit ihrer Hand unterschrieben«. An 
dieser illustren Teilnehmerliste kann man erkennen, welche gesellschaftliche Bedeutung die- 
se Hochzeit für die Raitenauer hatte. 

Jede Partei erhielt ein gleichlautendes Original zugestellt. Das Datum lautete: »Krauchen- 
wies, den achtzehnten Monatstag Februari dieses angehenden Sechzehnhundert und elften 
Jahres«. Es folgten links die Unterschriften des Brautvaters und seiner Zeugen, rechts die des 
Bräutigams und seiner »Beiständer«. Die Hochzeit wurde im Februar auf Schloß Sigmaringen 
gefeiert”. Das Datum ist nicht überliefert. Einen großen Raum nahmen bei Familienfesten der 
Hohenzollern die musikalischen Darbietungen ein. Graf Ernst Georg und Graf Johann Chri- 
stoph zu Haigerloch brachten sicher ihre Trompeter mit. Weitere Musiker und Sänger kamen 
zur Hochzeit nach Sigmaringen wohl mit Graf Johann Georg von Hechingen, der noch eine 
Hofkapelle unterhielt, die von den Hofmusikern des Grafen Johann, verstärkt wurde. 

In den ersten Jahren, als Graf Ernst Georg des Raitenau’schen Geldsegens teilhaftig wurde, 
hat er sich auch als Mäzen zur Förderung musikalischer Talente versucht. 1609 schenkte er 
den 3 Söhnen des Sigmaringer Hoforganisten Christoph Bockgrätzer ein Legat von 100 Gulden. 
1613 läßt er einen Knaben beim berühmten Meister Christian Erbach in Augsburg in Klavier- 
instrumenten und Orgel ausbilden. In seiner Residenz Krauchenwies unterhielt er Trompeter, 
wie dies für eine reichsständische Hofhaltung üblich war, die er 1615 nach Schleiden in der Ei- 
fel zur »marckischen Hochzeit« auslieh®?. 

”Ulshöfer 
Johann Georg war Inhaber der Grafschaft Hohenzollern-Hechingen, Johann Christoph war der Herr der Grafschaft Ho- 
henzollern-Haigerloch. 

®!Vgl. Kindler von Knobloch II Bd. Stammtafel $. 28/29 
2Schmid $. 138. Zu berichtigen ist dort: Graf Emmst Georg war nur einmal verheiratet. 
®Ebenda S. 142 
Nach Schmid schuldete der Graf bis 1618 den Erben des ehemaligen Hechinger und später Münchner Hofkapellmeister 
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Bald erwies sich die zollerische Hochzeit für die Familie von Raitenau als nicht glücklich, da 

Graf Ernst Georg ein »schlechter Haushalter« war, der sich in ständiger Geldnot befand und 

immer nach Mitteln und Wegen suchte, um neue Geldquellen zu erschließen. Aus dieser Per- 

spektive hat die Hochzeit des Grafen Ernst Georg und der Maria Jakobe für die Familie von Rai- 

tenau ein schwarzes Jahr eingeleitet, wie es sich im weiteren Ablauf erweisen wird. 

Am 11. Juli 1611 starb Jakob Hannibal in Langenstein. Seine letzte Ruhestätte fand er in der 

Pfarrkirche zu Orsingen. Auf seinem Epitaph® stehen die für den prachtliebenden Mann be- 

sonders passenden Worte (Götz): »Sic transit gloria mundi«. Er hinterließ nicht nur ein erwei- 

tertes, prächtiges Schloß, sondern auch eine erhebliche Schuldenlast von über 44.000 Gulden. 

Ein anderes Schuldverzeichnis nennt sogar die Summe von 58.000 Gulden. Der Obrist war in 

dieser Hinsicht kein Vorbild für seinen Schwiegersohn. 

Im Oktober traf aus Salzburg die Hiobsbotschaft von der Gefangennahme des Erzbischofs 

Wolf Dietrich in Langenstein ein®%. Die Nachricht verbreitete in der Familie von Raitenau 

wohl lähmendes Entsetzen. 
Wolf Dietrich hatte seit geraumer Zeit mit dem Herzog von Bayern wegen dem Preis und Be- 

zug von Salz aus Hallein und Berchtesgarden Differenzen. Als er Anfang Oktober 1611 Berch- 

tesgaden besetzte, um die Salzausfuhr nach Bayern zu unterbinden, eilte Herzog Maximilian 

von Bayern mit einem Heer von 24.000 Mann herbei. Bald sah der Erzbischof ein, daß es un- 

möglich war, sich gegen eine solche Übermacht zu verteidigen. Schon am 26. Oktober rückte 

der Herzog von Bayern mit seinen Truppen in Salzburg ein. Wolf Dietrich floh®°. Das ihn ver- 

folgende bayrische Kommando ergriff ihn widerrechtlich in Kärnten auf österreichischem Ge- 

biet. Er wurde auf die Festung Werfen gebracht und am 23. November auf die Festung Salzburg 

überführt, wo er bis zu seinem Tod am 16. Januar 1617 gefangen gehalten wurde®®. 

Am 7. März 1612 resignierte Wolf Dietrich sein Bistum und gab den Weg zur Wahl seines 

Nachfolgers frei”. Zur bevorstehenden Bischofswahl traf auch der wegen der Zollerischen 

Hochzeit verbannte Domherr Eitel Friedrich von Zollern am 30. November in Salzburg ein®®. 

Am 9. Dezember schrieb er seinem Bruder Ernst Georg einen Brief. Er schilderte darin ausführ- 

lich die Flucht und Gefangennahme Wolf Dietrichs, seine Bereitschaft zur Resignation und 

wie er auf der Festung Hohensalzburg streng bewacht, von der Außenwelt vollständig abge- 

schnitten gehalten, aber »fürstlich tractiert« werde. Er habe 17 Personen um sich, die aber 

nicht hinab in die Stadt dürften. Sonst sei er bayrischer Gefangener. Die Regierung liege jetzt 

beim Domkapitel. Nach diesen neuesten Meldungen, die von der Familie sicher mit größter 

Sorge und Spannung erwartet worden sind, berichtete er von »den eigenen Interessen« und 

fuhr fort: »Die frau Kellerin habe ihm sagen lassen, daß ihr der Erzbischof erst vor einem jahr 

etliches silbergeschirr habe zustellen lassen, jedoch nichts vermelt, wem es gehören soll, son- 

dern nur in verwahrung gegeben«. Jetzt habe das Domkapitel das Silbergeschirr abholen lassen. 

Sie könnte aber nicht anderst glauben, als daß »Ers (der Erzbischof) Euer Liebden und der Ge- 

Ferdinand di Lasso 250 Gulden. Diese Position betrifft seinen Bruder Graf Johann und ist ein »alte Schuld«, die er von 

seinem Vater Graf Karl II. übernehmen mußte. 
StAS DEP FASHSR 143 K 27 F20/1 

#Beck 1962 S. 88 £, Nr. 10 e Abb. S. 91 

854 Sein Bruder Hans Werner (IV.) Johanniterkomtur schreibt in seiner kleinen Familienchronik: »Erzbischof Wolf Diet- 

rich hadt vil gethan bei dem Geschlecht und gewiss guedt und treulich gemaindt, aber Brueder haben (nıt] zusammen 

geschehen (= gesehen). Hannibalt ist Factotum gewest, hoch und verdunlicher (= verschwenderisch) Humor, vil ver- 

than, wenig gewunnen, wir andere wenig gollten«. Martin 1911 S. 329. 

5b Mit ihm floh seine Lebensgefährtin Salome Alt, Tochter einer angesehenen Salzburger Patrizierfamilie mit ihren Kin- 

dern. 
Stahl S. 388, S. 397. 

8660 endet für die Familie von Raitenau das schwarze Jahr 1611 mit einem schweren Schock. 

#”Martin 1910 8.3 ff 
Götz-Beck S. 90 ff 

®Das Kapitelhaus (= heute Finanzamt) in der gleichnamigen Gasse erinnert heute noch an den Domherrn Eitel Friedrich 

von Zollern. Es wurde mit Unterstützung Wolf Dietrichs erbaut. Über dem Eingang sind die Wappen aller 24 Domher- 

ren dem Range nach, der vom Tag der Aufschwörung zählt, angebracht. Das Wappen Eitel Friedrichs ist das Letzte. 

79



Alois Beck 

mal(in) habe geben wollen, welches alles er mit dem Bischof von Chiemsee besprochen®« (ha- 
be). Er einigte sich mit dem Bischof, »daß Deiner Liebden gemahl ein kleines schreiben an den 
Domdechant thet in hunc sensum« (schicken). Für seinen Bruder legte er ein Inventar des Sil- 
bergeschirrs bei, das Maria Jakobe abschreiben lassen sollte. Die Rückforderung durch das 
Domkapitel sei nur mangels eines genauen Berichts geschehen. Seine Gemahlin solle den 
Domdechant und das Domkapitel bitten, ihr das Silbergeschirr als Geschenk zu übergeben. Er 
selbst wolle auch in ihrem Namen darum bitten, zumal Ernst Georg und Maria Jakobe von 
Wolf Dietrich als nächste Verwandte zur Hochzeit noch nichts bekommen hätten. Der Dom- 
herr empfahl, Ernst Georg solle für den Domdechant ebenfalls ein kurzes Schreiben mit dem 
Wunsch beifügen, man möge seiner Gemahlin diese Bitte gewähren. Sobald die Schreiben in 
seiner Hand seien, wolle er sich bemühen, das Silber frei zu bekommen. Aber nun folgte der 
Pferdefuß. Eitel Friedrich knüpfte eine Bedingung daran. Ernst Georg hatte bei seinem Bruder 
eine Schuld von 1.000 Gulden und dem fälligen Zins für 3 Jahre von zusammen 1350 Gulden. 
Diese Summe wollte sein Bruder mit dem Silbergeschenk verrechnen. Das Silbergeschirr 
»weiß gearbeitet ohne Gold« hatte einen Wert von 160 Mark, die Mark mit 14 Gulden verrech- 
net, ergab die Summe von 2.440 Gulden, abzüglich der 1.350 Gulden, verblieben 1.090 Gulden, 
die Eitel Friedrich bei Gelegenheit nach Krauchenwies schicken wollte. Er stellte ihm frei, sei- 
ner Gemahlin das Geld zu geben, oder ihr Silber dafür zu kaufen. Ohne Bezahlung der Schuld 
war der Domherr nicht gewillt, auch nur ein Wort wegen des Silbergeschenks zu verlieren. 

Mit Sorgen teilte Eitel Friedrich seinem Bruder weiter mit, er habe von zwei unterschiedli- 
chen Orten Nachricht erhalten, Ernst Georg beabsichtige mit dem Prälaten von Salmansweil 
wegen des Amts Ostrach »eine partita”« einzugehen, um in den Besitz von 14.000 Gulden zu 
gelangen. »Solches praktiziern« sei gegen die hohenzollerische Erbeinigung, wie auch »wider 
die väterliche Erbteilung«, an der er steif festhalten wolle. 

Ernst Georg machte wohl einen Versuch, dem Abt von Sahmansweil die Vogteirechte und 
die hohe Jagdbarkeit im Bezirk Ostrach um den Preis von 14.000 Gulden.abzutreten, um wie- 
der zu Geld zu kommen, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Vermutlich sind die Verhand- 
lungen auf Druck der Brüder abgebrochen worden. 

Eitel Friedrich wartete in Salzburg die Bischofswahl ab. Markus Sittikus von Hohenems, ein 
Vetter des gefangenen Wolf Dietrich?!, der auch bei der Hochzeit des Grafen Ernst Georg und 
Maria Jakobe als Beiständer der Familie von Hohenems waltete, und Eitel Friedrich von Ho- 

henzollern waren die Favoriten. Maximilian äußerte sich über Eitel Friedrich von Zollern: »er 
seiihm für einen nachbarn schier viel zu gescheit«. Der Hohenemser ließ sich zu einer Mission 
an Maximilian wegen der fälligen Salzverträge verwenden. Nachher erklärte er sich öffentlich 
und privat im als dem Herzog »über die Maßen affektionierter Diener«. So arbeitete die lange 
Zeit der Sedisvakanz für Markus Sittikus. Beim Wahlgang am 18. März waren 16 Domherren 
von 24 Kapitularen anwesend. Markus Sittikus erhielt zwölf, Eitel Friedrich nur eine Stim- 
me?. Für den gefangenen Wolf Dietrich brachte die Wahl keine Erleichterung. Sein Vetter ver- 
stand es, ihn bis zu seinem Tod auf der Festung Hohensalzburg in »sicherer Gewahrsamkeit« 
zu halten. 
Eitel Friedrich verließ Salzburg bald danach für immer, weil er seinen Wohnsitz in Köln nahm. 

In der Folgezeit warer, wieschon 1609 im Jülicher Erbfolgestreit, in diplomatischen Missionen 
für die Liga und Rom tätig. 

®Das Bistum Chiemsee war Sufragenbistum von Salzburg 
"italienisch: einen Kniff anwenden 
91 Als Wolf Dietrich Erzbischof wurde, verzichtete er auf sein Konstanzer Kanpnikat, das Kardinal Markus Sittikus Alt- 

ems, als Bischof von Konstanz seinem 13jährigen Neffen Markus Sittikus verliehen hat. 1589 erhielt er auch das von 
Wolf Dietrich innegehabte Salzburger Kanonikat. 1603 übergab ihm der Papst die Domprobstei Konstanz, die ernach 
seiner Wahl zum Bischof mit päpstlicher Dispens beibehält. In dieser Eigenschaft erbaute er 1614 das Pfarrhaus in Aach, 
das heute noch von einer Inschrifttafel mit seinem Wappen verziert ist. 
Abb. in Festschrift: 700 Jahre Stadt Aach 1283-1983 (7. Juni 1983) und S. 50 Dr. Franz Götz. 

%Nach Martin hat Kardinal Borghese dem außerordentlichen Nuntius Diaz Markus Sittikus besonders empfohlen. Er 
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Eitel Friedrich Graf von Hohenzollern-Sigmaringen Kardinal und Bischof von Osnabrück (um 1625).  
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Die Raitenau’sche Erbteilung 

Nach dem Tod Jakob Hannibals wurde bald offenbar, daß der Verstorbene weit über seine 
Verhältnisse gelebt”, keine größere Summe Bargeld und trotz seiner fürstlichen Pension aus 
Salzburg nur ansehnliche Schulden in Höhe von 44.000 Gulden (nach anderen Berechnungen 
sogar 58.000 Gulden) hinterlassen hatte. 

Wie Erzbischof Wolf Dietrich in den Verträgen vom 1. Juli 1593 und vom 3. September 1596°* 
bei der Übergabe der Herrschaft Langenstein an seinen Bruder Jakob Hannibal bestimmt hatte, 
erbten die drei jüngeren Brüder Hans Ulrich, Deutschordenskomtor zu Blumenthal”, Hans 
Werner (IV.), Johanniterkomtor zu Rohrdorf” und Dätzingen” und Hans Rudolf, Inhaber der 
Herrschaft Gmünd und Rosenegg in Kärnten, die Herrschaft Langenstein. Hans Rudolf war mit 
Maria Sidonia, Freiin von Welsperg verheiratet. Das Paar hatte einen Sohn, Wolf Dietrich (II), 
geb. 1601. Auf diesen beiden Augen ruhte die Zukunft des Geschlechts. 

Ernst Georg, Graf von Hohenzollern-Sigmaringen, der Schwiegersohn des Jakob Hannibal 
von Raitenau, erhob ebenfalls für sich und seine Gemahlin Maria Jakobe Anspruch auf das Er- 
be. In den folgenden Jahren bereitete er den Brüdern von Raitenau durch seine Forderungen, 
seine ständigen Einsprüche, sowie die Ablehnung von Entwürfen und Erbverträgen viel Kum- 
mer. 

Hans (IV.) von Raitenau verfaßte bald nach dem Tod des Jakob Hannibal — noch vor dem 
Sturz des Erzbischofs Wolf Dietrich - ein zehn Punkte umfassendes »Memorial?®«, um bei der 
nachfolgenden Erbteilung nichts Wesentliches zu unterlassen. Mit dem Einsatz aller zur Ver- 
fügung stehenden Mittel wollte er die Herrschaft Langenstein mit dem Hohenkrähen der Fa- 
milie für die Zukunft erhalten. Zur Beschaffung von Bargeld, mit dem er den dringendsten 
Verpflichtungen nachkommen wollte, war er bereit, den umfangreichen Nachlaß seines Bru- 
ders an Silber und Pretiosen zu verpfänden. Weiter wollte er mit dem von den Brüdern von Rai- 
tenau geforderten 25.000 Gulden vom Kaufschilling des Hohenkrähen und weiterer 20.000 
Gulden, die Hans Ulrich und Hans Rudolf zu gleichen Teilen zuschießen sollten, die laufenden 

Schulden und fälligen Zinsen ablösen. Außerdem war Hans Werner bereit, seiner Schwester 

Clara von Schwendi und die Nachkommen seiner Schwester Cäcilia (1592 gestorben), die mit 
Ferdinand Freiherr Khuen von Belassy und Gartenau verheiratet war, nochmals 3.000 Gulden 

Heiratsgut und die angelaufenen Zinsen zu erstatten, wie es Wolf Dietrich im Streit mit Jakob 
Hannibal gefordert hatte. Trotz der schwierigen finanziellen Lage wollte er sich bemühen, 
zwei außereheliche Söhne des Jakob Hannibal in den Niederlanden abzufinden. 

Wenig förderlich war für die Erbauseinandersetzung die völlig unerwartete Gefangennahme 
des Erzbischofs Wolf Dietrich von Salzburg im Oktober 1611. Bald war klar, daß sein Vetter 
und Nachfolger auf dem Stuhl des Hl. Rupert - Markus Sittikus (II.) von Hohenems” - kein In- 

war nicht der einzige persönliche Bekannte Borgheses in Salzburg. Domherr Eitel Friedrich hatte 1606-07 einen um- 
fangreichen Briefwechsel mit Kardinal Borghese gepflegt. Er schätzte besonders die diplomatischen Fähigkeiten des 
Grafen, die er sich wohl auch für die Zukunft erhalten wollte. 
Martin 1911 S. 69 ff 

Albers 32 S. 163 ff 
Martin 1910 S. 21 ff, S. 35 ff, S. 43 ff 

In Langenstein hat erseinen aufwendigen Lebensstil, den er sich als Salzburger Hofmarschall leisten konnte, weiter bei- 
behalten. Zu seiner Dienerschaft gehörten u. a. ein Hofmeister, ein Hofprofose, ein Zwergnamens Balthasar, ein franzö- 
sischer Koch, zwei deutsche Köche, ein Pasteten-Koch, zwei französische Lakaien, ein deutscher Lakai, ein Kammer- 
diener, der auch als Organist diente, zwei Kammerjungen, ein Frauendiener, ein Schneider, ein Gärtner und zwei Tür- 
ken. 
L. r. 1600-1602, Beck 1963 S. 220 

LU 1595 VII 16 (Stowasser Nr. 608), 1596 IX 3 (Stowasser Nr. 624) 
Blumenthal bei Aichach in Bayern 
?sRohrdorf bei Nagold ehem. Landkreis Calw 
”Dätzingen im ehem. Landkreis Böblingen 
®WAR Nr. 206 

®Dje Mutter Wolf Dietrichs, Gräfin Helena von Hohenems, und der Vater des Erzbischofs Markus Sittikus, Jakob Hanni- 
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teresse hatte, den ihm überantworteten Wolf Dietrich freizulassen, obwohl dies dem Gefange- 
nen bei der Resignation des Bistums versprochen worden war!®. Die Brüder von Raitenau 
mußten in den folgenden Jahren ohne Erfolg große Summen darauf verwenden, um wiederholt 
bei Papst und Kaiser zu intervenieren, ohne die Freilassung Wolf Dietrichs erreichen zu kön- 
nen!"!, 

Die Einstellung der Raitenauer gegenüber dem Grafen Ernst Georg war bestimmt von der 
Haltung des Erzbischofs in Sachen »Zollerische Hochzeit«. Außerdem befürchteten sie die Ab- 
lehnung des Grafen von Zollern als Lehensträger seiner Gemahlin Maria Jakobe für das öster- 
reichische Lehen Hohenkrähen!®, wobei wohl der Wunsch der Vater des Gedankens war. Die 
Brüder wehrten sich gegen die Bemühungen des Grafen Ernst Georg, Universalerbe mit 
100.000 Gulden Auslösung!® zu werden und waren bemüht, den Erbvertragmit möglichst vie- 
len passiven Posten zu belasten. 
Am 10. Juli 1612 unterzeichneten die Brüder mit Ernst Georg einen ersten Erbvertrag!. Die 

Auslösung erfolgte gegen 100.000 Gulden, wie es Wolf Dietrich bei der Übergabe der Herr- 
schaft Langenstein am 3. September 1596 an seinen Bruder Jakob Hannibal bestimmt und im 
Laufe der Differenzen wegen der Zollerischen Hochzeit nochmals bestätigt hatte. Von den 
100.000 Gulden wurden folgende Positionen abgezogen und galten damit als bezahlt: Die 
Schulden des Jakob Hannibal (in der bis dahin bekannten Höhe), das Heiratsgut, die Morgenga- 
be, die Wiederlag und das Erbe der Witwe des Jakob Hannibal, Kunigunde, geb. Gremlich von 
Jungingen, in Höhe von rund 26.900 Gulden, die mit 10% zu verzinsen waren, dazu die Kosten 
für eine Behausung und Lieferung des Brennholzes, wie es im Heiratsvertrag abgesprochen 
war!®. In Langenstein sollte der Hausrat verbleiben, soweit er vom alten Hans Werner (II.) 
stammte und im Inventar von 1594 aufgeführt war!”. Das Heiratsgut der Schwester Clara von 
Schwendi, geb. Edle Frau auf Raitenau, in Höhe von 3.000 Gulden und die bis dahin »ange- 
schwollenen Zinsen« sollten befriedigt werden, ohne den Grafen zu Zollern, seine Gemahlin 
und deren Schwester Maria Helena zu belasten. Die Mobilien des Jakob Hannibal sollten alle 
der Frau Gräfin, ihrer Schwester Maria Helena und der Mutter Kunigunde zu drei gleichen Tei- 
len übergeben werden. Die Kontrahenten konnten im Zeitraum von drei Monaten Einspruch 
gegen den Vertrag erheben, der - wie erwartet- durch Ernst Georg erfolgte. In einem Schreiben 
vom 6. September 1612 drohte Ernst Georg mit der Anrufung eines Schiedsgerichts. Die Brüder 
von Raitenau versuchten in weiteren Zusammenkünften, die gegenseitigen Standpunkte zu 

klären, wollten aber »sich des mittels der schiedleut so viel wie möglich entschlagen!”?«. Den 
Brüdern von Raitenau war sehr daran gelegen, bald zu einem Erbvertrag zukommen. Sie mein- 
ten, bis dahin werde ihnen »das Ihrige aus der herrschaft vorenthalten und der Graf könne wei- 
terhin im triben wasser fischen. Ob aber dem Grafen der Hohenkrähen in die handt zu lassen 
sey, ist wegen seines verschwenderischen und üblen hausens auch wegen der großen schulden 
nit ratsam«. Sollte aus diesen Gründen der Graf nicht mit dem Hohenkrähen belehnt werden, 
wollten die Brüder von Raitenau die 25.000 Gulden vom Kaufschilling des Hohenkrähens der 
Ablösungssumme von 100.000 Gulden zuschlagen und der Maria Jakobe vom Hohenkrähen ei- 
ne Pension aussetzen!” 

balI. von Hohenems, waren Geschwister. Ihre Mutter Clara de Medici aus Mailand war eine Schwester Giam Angelos 

de Medici (seit 1559 Papst Pius IV.) 
Welti, Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems 1530-1587 (Innsbruck 1954) 

'®Franz Martin 1910.12 
101 Franz Martin 1910 S. 35, Götz-Beck S. 91 

1a WAR Nr. 53 Brief des Hans Ulrich und Hans Werner an ihren Bruder Hans Rudolf 1612 VI 13 
18 Konzeptschreiben des Hans Ulrich an den Erzherzog Maximilian zu Österreich als Lehensherrn des Hohenkrähen. 
WARNT. 62 1612 IX 26 

1#LU 1612 VII 10 (nicht bei Stowasser) 

105Die Witwe Jakob Hannibals wohnte nach seinem Tod in Radolfzell 
16WAW Lade 63 Nr. 1033 
107a Memorial etlicher Punkte des Langensteiner Vergleichs WAR Nr. 16h, Nr.2 1612 X 25 
17h Ebenda 
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Eine Reise nach Kinzheim im Elsaß vereinigte die Brüder von Raitenau, den Grafen Ernst 
Georg und ihre Beamten. Anlaß der Reise war wohl der am 13. Oktober 1612 erfolgte Tod der 
Clara von Schwendi, geb. Edle Frau von Raitenau. Nach der Rückkehr schrieb Johann Her- 
mann Koburger, Rentmeister des Grafen in Kauchenwies, an den Obervogt Abraham Keller in 
Langenstein: »kürzlich auf der reis nach Künßheim hat es solche streitereien wegen der auslö- 
sung gegeben, daß sich die vormünder und beamte zukünftig in besserer form finden sollen!®«. 
Möglicherweise hat Koburger die Raitenauer mit vertraulichen Berichten über die Mißwirt- 
schaft seines Herrn unterrichtet!®. Diese Vermutung wird durch ein Schreiben des Hans 
Werner (IV.) von Raitenau an Friedrich Altsteten von Caltenburg, Hofkanzler in Innsbruck, 
und Hieronymus Manikor zu Konstanz erhärtet!!°. Erschrieb, es seiihm glaubwürdig berichtet 
worden, daß Graf Ernst Georg dieser Tage nach Innsbruck reisen wollte, um sich bei Ihrer Hf. 
Durchl. Erzherzog Maximilian zu Österreich »untertänigst zu erzeigen«, um die Besitzeinwei- 
sung ([Belehnung) in die Langensteiner Güter zu erlangen. Hans Werner bat den Hofkanzler in 
seinem Namen und im Namen seiner Brüder, bei seiner Hf. Durchl. »die sach dahin zu dirigie- 
ren, daß wohlgedachter Graf unerhört bleibe«, solange die Gebrüder von Raitenau in der Sache 
zuvor nicht vernommen worden seien. Er war »vermittels göttlicher gnaden« entschlossen, 
gleich nach den Feiertagen persönlich nach Innsbruck zu kommen, um I. Hf. Durchl. über die 
Langensteiner Interessen bei dem Haus Krähen und Langenstein zu informieren. In den folgen- 
den Monaten war das Bestreben der Brüder von Raitenau darauf gerichtet, möglichst bald mit 
dem Grafen Ernst Georg einen letzten Erbvertrag abzuschließen, ohne den der fürstliche Nach- 
laß des Jakob Hannibal an Silber, Kleinodien und Mobilien nicht unter seine beiden Töchter 
und deren Mutter geteilt werden konnte. 

Das Kaiserliche Kammergericht bestellte als Vormünder für die Witwe Jakob Hannibals und 
die ledige Tochter Maria Helena den Baltasar von Hornstein zu Hohenstoffeln!!! und Konrad 
von Bodman zu Möggingen!!?. 
Am 3. Juli 1613 trafen sich in Krauchenwies Hans Werner (IV.) als Vertreter seiner Brüder 

Hans Ulrich und Hans Rudolf mit dem Langensteiner Obervogt Abraham Keller und dem Gra- 
fen Ernst Georg mit seinem Beamten Dr. Frenken und dem Rentmeister (Koburger), um noch- 
mals über den durch den Einspruch Ernst Georgs blockierten Vertrag zu verhandeln!’?. 

Mit dem Tod des resignierten Erzbischofs von Salzburg, Wolf Dietrich von Raitenau, am 16. 
Januar 1617, der in der Gefangenschaft auf der Festung Hohensalzburg starb, trat ein Ereignis 
ein, das die Brüder von Raitenau hoffen ließ, noch etwas zu erben, nachdem sie seit 1612 große 
Summen für die Freilassung des Gefangenen geopfert hatten. Da sein Nachfolger und Vetter 
Markus Sittikus von Hohenems den Raitenauern nicht gewogen war, ließ der unerwartete Tod 
des Markus Sittikus am 9. November 1619 die Herausgabe der restlichen Pension des Wolf 
Dietrich und seiner persönlichen Habe erhoffen. Der Nachfolger von Markus Sittikus, der Erz- 
bischof Paris Lodron (1619-1653]!!*, der auch mit den Raitenauern verwandt war, verwies die 
Brüder auf den Rechtsweg. Am 8. Juni 1623 nahmen die Brüder Hans Werner und Hans Rudolf 
(Hans Ulrich war bereits 1622 gestorben) die ihnen vom Erzbischof als Vergleich angebotenen 
40.000 Gulden!", dazu noch Bücher usw. zusammen im Wert von 83.854 Gulden in Empfang. 

18WAR Schreiben ohne Datum Nr. 191 
19 Auch Graf Eitel Friedrich, Domherr zu Salzburg, konnte seine vertraulichen Informationen über die oben erwähnte Ab- 

tretung der Vogteirechte und derhohen Jagdbarkeit um 14.000 Gulden im Bezirk Ostrach aus der selben Quelle erhalten 
haben. 

oWAR Kopialbuch 165 bII S. 208 Langenstein 1612 XII 12. Hieraus auch die folgenden Zitate 
Kindler von Knobloch Bd. II Stammtafel C S. 130-131 
\2Ebenda Bd. I Stammtafel IV S. 134 
13LU 1612 VIT10 
\1#Martin 1952 $. 86 über Paris Lodron: »Salzburg ist dank der klugen Politik seines Fürsten nicht in die Kriegsgreuel hin- 

eingezogen worden. Paris blieb neutral, d. h. er erfüllte zwar seine Pflicht als Reichsfürst durch Stellung eines Reichs- 
kontingents, beteiligte sich aber nicht an der von Herzog Maximilian von Bayern geführten katholischen Liga. - Paris 
war vielmehr ein Mann der Selbsthilfe, was bei der Ohnmacht des Reiches das Beste war. 

\sErrechnet wurde die Pension aus 116.000 Gulden, abzüglich der Ausgaben für Holz, Licht, Fuhrkosten, Leibgarde für 
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Die Raitenauer wollten von den bereits ausgehandelten Vertragspunkten nicht abweichen. 
Sie waren aber bereit, den Grafen »gutwillig anzuhören«, und wollten wissen, ob er den »von 
seinem herrn schweher am 3. September 1596 gegebenen revers zu halten, zu geloben oder um- 
zustoßen begehre«. Ernst Georg bedankte sich zuerst für die schwägerlichen Dienste und er- 
klärte seinen Standpunkt: »Erstlich das ihm der angeregte Langensteiner receß der ursache nit 
nehmlich, weil selbiger der seinem herrn schweher seligen zugestellten donation und über- 
gabsbriefen entgegen und zuwider stimme, auch er by solicher außlösung der Langensteiner 
güter in die 18.000 Gulden nachzahlen müsse!!°«. Zum dritten habe er die gleiche Meinung 
mit der Regelung der Frau Wittiben Heirats- und Erbgut!!’. Zum Vierten verlangte der Graf für 
seine Gemahlin, ihre Schwester und die »Wittib« die Mobilien des Jakob Hannibal in Schloß 

Langenstein. Weiter forderte der Graf einen Abzug für die von Jakob Hannibal in Langenstein 
errichteten Bauten, für welche er dem »augenschein nach die 60.000 Gulden aufgewandt hat- 
te«. 

Der Komtur antwortete auf die Einwände des Grafen: Nach Überprüfung der Übergabsbriefe 
(von 1593 und 1596) beständen keine Differenzen, da Jakob Hannibal nicht befugt gewesen sei, 
die Langensteiner Güter in diesem Maß zu belasten, auch sei er gehalten gewesen, dienoch von 
seinem Vater auf Langenstein ruhenden, nicht unbedeutenden Schulden abzutragen. Graf 
Ernst Georg habe sich bei der Zusammenstellung aller Positionen, mit denen das Erbe belastet 
war, um einen namhaften Betrag verrechnet, ja am Ende bleibe in Wirklichkeit ein bedeuten- 
der Überschuß und Vorteil übrig. Für die 26.900 Gulden der Frau »Wittib«, die jährlich mit 
10% zu verzinsen waren und die 44.005 Gulden Schuldenlast Jakob Hannibals sollten die Ei- 
gentumserben und nicht die Auslöser aufkommen. Die Mobilien betreffend sollte in Langen- 
stein alles das verbleiben, was laut Inventar beim Übergabevertrag des Herrn Obrist nach dem 
Tod des Hans Werners (III) 1594 vorhanden war!'®. Da Jakob Hannibal anfang September 1596 
»bei vollen scheunen und da eben die felder mit korn (abgeerntet) und (der) wein (gelesen war), 
sollen die erben solches billich vorfinden«. 

»Was die meliorationes und Langensteiner unnötig und unnützen gebäudes anlangt, möch- 
ten die herren von Raitenau wünschen, daß solches vermieden geblieben wäre«. Übrigens habe 
Jakob Hannibal zur Besserung der Güter jährlich 6.000 Gulden von Salzburg- und damit insge- 
samt wesentlich mehr als 50.000 Gulden erhalten. Hans Werner (IV.) war der Meinung, Jakob 
Hannibal hätte aus den Einkünften der Herrschaft Langenstein und dem Lehen Hohenkrähen 
seinen und seiner Familie Lebensunterhalt samt dem Schuldendienst bestreiten sollen. Von 
den 50.000 Gulden, die Jakob Hannibal für geleistete Kriegsdienste erhalten und zum Kauf des 
Hohenkrähen verwendet hatte, beanspruchten seine Brüder Hans Ulrich und Hans Werner nur 
noch 20.000 Gulden, da Hans Werner auf 5.000 Gulden zu Gunsten der Töchter verzichtete. 
Vom Hauswesen forderte Hans Werner nur so viel, daß er einen guten Geseller samt den 

Pferden über Nacht behalten könne. 

Markus Sittikus »zur notwendigen Versicherung seiner eigenen Person by so starkem Praktizieren Wolf Dietrichs«. 
Martin 1952 S. 62. 

Als Markus Sittikus für seine Umgebung nach nur siebenjähriger Regierung am 9. Oktober 1619 nach nur kurzem Kran- 
kenlager starb, war Bayern ohne Erfolg bemüht, Eitel Friedrich als Kandidaten auf den Salzburger Bischofsstuhl zu brin- 
gen. Nach der Wahl des Markus Sittikus bemühte sich Eitel Friedrich, die Domprobstei zu erhalten, die aber an Paris 
Lodron verliehen wurde, der jetzt mit Erfolg als Gegenkandidat auftrat und am 13. November 1619 als Erzbischof ge- 
wählt wurde. Martin 1952 S. 86, Eisele, W. $. 22. 1623 kam Eitel Friedrich in Osnabrück zum Zuge, nachdem die Bayri- 
schen Freunde des Zollerngrafen versucht hatten, 1604 ihm das Bistum Paderborn und 1614 Salzburg zu verschaffen. 

Eisele S. 28 
sEntfällt 
17Die Wittib hatte 6.000 Gulden Heiratsgut eingebracht, das Jakob Hannibal mit der gleichen Summe und 1.000 Gulden 

Morgengab widerlegen mußte. Der Bruder Wilhelm der Wittib war »Epileptikus« und wurde von der Familie am Heira- 
ten gehindert. Es gelang ihm trotzdem, mit Hildegard von Wendenstein die Ehe einzugehen, die allerdings kinderlos 
blieb. Seiner Schwester mußte er binnen drei Jahren 20.000 Gulden als Erbe ausbezahlen und ein Drittel des Silbers ab- 

treten. 

WAR Raitenauer Genealogie III S. 16, S.25 
ısWAW Lade 63 Nr. 133 
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»Das blümen auf den feldern« (Aussaat des Getreides) anlangend, haben die Raitenauer fest- 
gelegt, daß der heurige Wein und das Korn dem Grafen und dem Fräulein zufallen sollten. Sie 
mußten aber »so viel Samen an Vesen, Roggen, Gerste, Hafer und anderen (Hülsenfrüchten)] 
hinterlassen«, daß man damit die Felder nach Notdurft ansäen konnte. Desgleichen sollten 

auch so viel Wein, Korn und Früchte in Langenstein verbleiben, daß man ein ganzes Jahr leben 
und den Haushalt führen könnte. Dieser Abmachung stimmte auch Graf Ernst Georg zu!"”. 

Nach all den zeitraubenden Verhandlungen fanden sich in der Woche vom 18. -23. Novem- 
ber 1613 Hans Werner (IV.)-auch als Vertreter seiner beiden Brüder — Graf Ernst Georg von Ho- 
henzollern (für seine Gemahlin Maria Jakobe), Baltasar von Hornstein und Konrad von Bodman 
(als Vormünder der Maria Helena von Raitenau und ihrer Mutter Kunigunde geb. Gremlich) in 
Langenstein ein um den endgültigen Erbvergleich, der am 23. November 1613 besiegelt und 
unterschrieben wurde, zu beraten!?°. Von den 100.000 Gulden der Auslösungssumme wurden 
die Forderung der Witwe mit 26.900 Gulden, die auf Langenstein ruhenden 44.005 Gulden 
Schulden, sowie die 20.000 Gulden, die den Brüdern von Raitenau noch vom Kaufschilling der 
Herrschaft Hohenkrähen zustanden, abgezogen. Nach Abzug aller Verpflichtungen schulde- 
ten die Brüder von Raitenau den Töchtern des Jakob Hannibal noch 9095 Gulden, die von den 
Brüdern mit 5% zu verzinsen waren; die Zinszahlung sollte aber erst nach Ablauf von 2 Jahren 
beginnen!?!. 

Die Regelung für des Grafen Anteil an den Hochzeitskosten und die 11.000 Gulden Hoch- 
zeitsgut nebst 1.000 Gulden Morgengabe der Maria Jakobe wollte Graf Ernst Georg »bis zur 
völligen tractation und vergleich dabei bewenden lassen!?«. 

Die ledige Tochter Maria Helena kam in die Obhut ihres Onkels Hans Ulrich!?, wo sie bis zu 
ihrer Vermählung 1616 mit Freiherr Kaspar Bernhard von Rechberg verblieb. 

Die von Jakob Hannibal hinterlassenen Mobilien, die in Schloß Langenstein in 5 Gewölben 
lagerten, wurden in einem 36 Seiten umfassenden Inventar erfaßt!?* und am 20. November 
1613 von den anwesenden Erben oder deren Vormünder unterzeichnet. Die Brüder von Raite- 
nau verzichteten auf einen Anteil des geradezu fürstlichen Nachlasses ihres Bruders, der zu 
drei gleichen Teilen durch das Los unter die Töchter Maria Jakobe, Maria Helena und ihre Mut- 
ter Kunigunde geteilt wurden. Jeder der Erben erhielt für die ihm zugeteilten Mobilien ein mit 
Siegel und Unterschrift beglaubigtes Erbverzeichnis!”*. 

Der Wert des hinterlassenen Silbergeschirrs mit 107 Positionen, aus 243 Einzelstücken be- 
stehend, von denen ein Teil vergoldet war, betrug 10.164 Gulden!?*. 33 Stücke Kleinodien, be- 
stehend aus 5 goldenen Ketten, 3 Hutschnüren, 1 Federbusch, 2 Ordenskreuzen, 2 kostbaren 
Gefäßen, 4 Kleinmöbel und 15 Schnüren mit goldenen Knöpfen, die mit geschmelzter Arbeit 
(Emailmalerei) verziert waren, hatten einen Wert von rund 8.000 Gulden. Bei der Teilung er- 

19 AL Relation 1613 VIL3 
10WAR Kopialbuch 165 bI S. 166-172 
LU 1612 VII 10 (nicht bei Stowasser) 
22Memorial Nr. 1 Langensteiner Vergleich 1612 X 25 WAR Nr. 16 h, Nr. 2 Kopialbuch 165 bII S. 171 ff 

Brief des Grafen Ernst Georg an Hans Werner IV. Krauchenwies 1613 III 23. Nach einer anderen Quelle hat Ernst Georg 

nach dem Tod des Jakob Hannibal sofort die 11.000 Gulden Heiratsgut erhalten. Brief des Hans Werner IV. und des Kas- 
par Bernhard von Rechberg nach dem Tod des Grafen Ernst Georg 1625 an dessen Bruder Fürst Johann von Hohenzol- 
lern. 
StAS DEPFASHSR23 K 18/6 Illereichen 1625 II 13 

13WAR Nr. 16h 1612 x 25 
"#WAR Nr. 211 
2SWAR Nr. 180, Nr. 220, Nr. 217, Nr. 181 
126Es wäre interessant, die in das Silber eingravierten Wappen zu kennen. In allen übrigen Nachlaßinventaren der Raite- 

nauer sind sie angegeben. Sicher waren etliche Stücke Geschenke von Wolf Dietrich, der seine Verwandtschaft Silberge- 
rät anfertigen ließ und wiederholt Stücke aus den Beständen der fürstlichen Schatzkammer verschenkt hat, deren Her- 
kunft anhand der eingravierten Wappen nachweisbar ist. In diesem Inventar fehlen diese Zeichen, wohl aus Furcht vor 
Salzburger Spionen. 
Beck 1972/73, Mitt. d. Gesell. £. Salzburg. Landesk. Bd. 112/113, S. 347 ff 
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hielt Maria Jakobe bzw. Graf Ernst Georg die 13 vergoldeten Doppelbecher!?” im Wert von 
2.596 Gulden. Zum Ausgleich wurden der Schwester und Mutter je3 Dutzend Konfektschalen 
von getriebener Arbeit zugeteilt!”*, deren Ränder und Fußplatten vergoldet waren. Von den 
Kleinodien erhielt Maria Jakobe eine goldene Ritterschaftskette im Wert von 591 Gulden und 

eine weitere, die mit 247 Gulden geschätzt war, dazu eine kostbare Hutschnur mit 12 Stricken 
(?), die mit Diamanten, Rubinen und Perlen geschmückt waren, im Wert von 450 Gulden und 
weitere 8 Schnüre mit goldenen Knöpfen, die mit rund 900 Gulden angesetzt waren. Außer- 
dem gehörten zu ihrem Erbe das Prunkmöbel eines Schreibkastens!”” aus Ebenholz, das mit sil- 
bernen und vergoldeten Blumen eingelegt war, im Wert von 800 Gulden und ein Spiegel im 
Wert von 200 Gulden. Von den 10 Becken mit Kannen mit teilweise getriebener Arbeit erhielt 
Maria Jakobe 2 Stück im Wert von 330 Gulden'?°. Vom übrigen Silber wurden Maria Jakobe 11 
verschiedene Stücke, darunter 2 große silberne Leuchter, ein Futteral mit einem Reisebesteck, 
bestehend aus Löffel, Messer und Pyron'?!, die zusammen mit 750 Gulden geschätzt waren, 
übergeben. Maria Helena bekam unter anderem 3 weitere wertvolle Ketten und 2 Hutschnüre, 
die teilweise mit Diamanten besetzt waren. Ein besonderes Erbstück war ein mit Diamanten 
besetzter Federbusch. Hinzu kamen 5 Schnüre mit goldenen Knöpfen, alles zusammen im 
Wert von 2.900 Gulden. Von den Prunkmöbeln erhielt sie ein Portativ (400 Gulden geschätzt) 
mit einem wertvollen Instrument (Clavichord oder Spinettino), für das 300 Gulden veran- 
schlagt waren. Die Mutter erhielt ein Glanzstück der Kleinodien, ein Kristallglas mit goldge- 
faßtem Fuß in einem Futteral im Wert von 300 Gulden. Hierzu erhielt sie noch ein Jaspistrink- 
geschirr in Gold gefaßt, der Fuß mit einer Perle und 4 Rubinen besetzt, das mit 300 Gulden ge- 
schätzt war. Maria Jakobe trat den Spiegel von Ebenholz, der mit Silber und vergoldeten Intar- 
sien geziert und geschmückt war, an ihre Schwester ab und erhielt von ihrer Mutter als Ersatz 
goldene Knöpfe. 

Rückblickend ist festzustellen, daß Jakob Hannibal bei festlichen Anlässen, wenn das 
Schausilber auf Kredenzen und Tischen aufgestellt war, mit manchem Fürsten konkurrieren 
konnte. An Zinngeschirr hinterließ Jakob Hannibal 170 Teller und 126 kleine und große 
Schüsseln. Dieser Bestand und das Fehlen von silbernen Tellern!” im Inventar lassen vermu- 
ten, daß zu jener Zeit für den Alltag noch Zinngeschirr für die Tafel benutzt wurde. 

Im Nachlaß befanden sich 5 Himmelbetten mit wertvollen Vorhängen und Decken. Die 
Witwe erhielt eines, Maria Jakobe 2 Betten. 30 mit blauem, rotem und braunem Samt bezogene 
Sessel wurden je zur Hälfte der Mutter und der Maria Helena zugeteilt. Der Graf tauschte das 
Himmelbett gegen 14 Sessel! der Schwägerin ein. 

27Doppelbecher = Doppelscheuer (Fladenkopf]. Sie wurden in der Gotik und in der Renaissance in prächtigen Formen her- 
gestellt. Es waren beide Prunk-Trinkgefäße. Mit großer Sicherheit waren sie Geschenke Wolf Dietrichs und stammten 
wohl aus der fürstlichen Schatzkammer. 

"28]n den Inventaren der Salzburger Schatzkammer sind aus dem Besitz Wolf Dietrichs noch 54 ähnliche, von ursprünglich 
ca. 130 Stücken (Dr. Neuhardt] Kredenzschalen nachzuweisen, die sich heute in der Sammlung der Schatzkammer der 
Palazzo Piti zu Florenz befinden. Die Schalen sind mit Darstellungen der Elemente, der Mytkologie, des alten Testa- 

ments, der Jahreszeiten und der Tugenden geschmückt. 
Vgl. Rossacher INr. 56-61, Nr. 62-77, Nr. 74-55, Nr. 86-97, Nr. 98-109 mit Abb. Rossacher II 56 a-56 d mit Abb. 16 

139Peter Meister u. Hermann Jedding 

Das schöne Möbel im Laufe der Jahrhunderte 
Abb. Nr. 107/108 Keysersche Verlagsbuchhandlung Heidelberg 

130Vgl. Rossacher 1966 S. 137 ff Nr. 50-Nr. 54 mit Abb. dazu Farbtafel 20-22. 
Rossacher 1967 S. 65 Nr. 54 Abb. 13 

"3! Pyron war eine zweizinkige Gabel, mit der man das Fleisch festhielt mit dem Messer Stücke davon geschnitten oder mit 
den Fingern kleine Stücke abgerissen hat. Zu jener Zeit kam die Form der heutigen Speisegabel in Paris auf. Schmied- 
lausky: Essen und Trinken. 

12: Das Ehepaar besaß sicher silberne Teller, die wohl seine wohlhabende Witwe mit in die Ehe brachte. 
13 Auffallend ist, daß in dem Inventar keine Schränke, Truhen, Tische, Stühle erscheinen, diese gehörten zum Schloßin- 

ventar. Wie alles, was zur Verteidigung erforderlich war, gehörten Rüstung oder Waffen aller Art grundsätzlich zum 
Haus. Letzteres wird im Heiratsvertrag zwischen dem Freiherrn Kaspar Bernhard von Rechberg und der Maria Helena 
von Raitenau besonders erwähnt. 
WARNT. 151 und Kopialbuch 165 IS. 108 ff 
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Wohl aus dem Krieg in den Niederlanden brachte Jakob Hannibal niederländische Gemälde 

mit!?*, Maria Jakobe erbte 11 Bilder, die Witwe 12, die sie Hans Werner (IV.)schenkte, den Rest 
wird die Schwester Maria Helena erhalten haben. 

An Gobelins und Wandbehängen waren 102 Stück verzeichnet. Maria Jakobe bekam eine 
große Rolle goldbedruckte, venetianische Ledertapeten und 54 gelbe und rote Tapezereien aus 
Doppeltaft. Von den 29 großen und kleinen türkischen Tafelteppichen wurden ihr 9 Stück zu- 
geteilt. Riesige Mengen von Tischwäsche ergänzten die Kollektion. Der Anteil der Maria Jako- 
be von 80 kurzen und langen Tischtüchern waren 27 Stück, von »58 Dutzend Servietten« wa- 
ren es 18 Dutzend und 3 Stück = 209 Stück, weiter erhielt sie2 Dutzend Handtücher und 7 Bet- 
tücher mit Kissenbezügen. Die 9 niederländischen Gobelins erbte die Schwester Maria Hele- 
na. 

Der Nachlaß an Herrengarderobe ließ Jakob Hannibal als einen »Kleidernarren« erkennen. 
Die Garderobe war vielfach aus teuerstem Material gearbeitet, mit goldenen und silbernen 
Borten verbrämt. Goldene Knöpfe mit geschmelztem Email vervollständigten die Eleganz. Al- 
lein 34 Mäntel nannte er sein eigen, wovon Ernst Georg 11 aussuchte. Dazu kamen 17 dreiteili- 
ge Anzüge, bestehend aus Casac, Hose und Wambs, 13 Anzüge, bestehend aus Hose und 
Wambs, 5 Anzüge »Casac mit Hose«, ferner noch 26 einzelne Bein- und Oberkleider, Goller 
(Schulterkragen) meist aus Leder, Hüte und Hauben, teilweise mit Fell gefüttert, Gürtel mit 
Perlen bestickt oder mit goldenen und silbernen Borden verbrämt, Strümpfe und Unterho- 
sen!®. 
Außerdem befanden sich noch große Mengen wertvoller Stoffe und Zubehör in seinem 

Nachlaß. Maria Jakobe erhielt u. a. 73 Ellen blauen und gelben Doppeltaft. Für die Fütterung 
der Winterkleider waren noch 176 Marderfelle und 53 Luchsbälge vorhanden. Unter den Be- 
diensteten des Jakob Hannibal war ein Schneider, den er schon von Salzburg mitbrachte. Um 
den gehobenen Ansprüchen seines Herrn gewachsen zu sein, mußte er wie ein Künstler sein 
Fach beherrscht haben. 

Abschließend ist festzustellen, daß Jakob Hannibal seinen Töchtern und seiner Witwe ein 
ansehnliches Erbe hinterlassen hatte, wenn man bedenkt, daß auch das österreichische Lehen 
Hohenkrähen und das eigene Dorf und Schloß Schlatt unter Krähen dazu gehörten. 
Um den dringenden Verpflichtungen nachzukommen, nahmen die Brüder von Raitenau 

1614 beim Deutschen Orden ein Darlehen in Höhe von 12.000 Gulden Kapital auf!*. Hans Ul- 
rich steuerte noch 3.000 Gulden hinzu. Diesem Umstand verdanken wir mehrere Quittungen, 

die vor allem über die Forderungen kleiner Gläubiger des Jakob Hannibal berichten'?”*, da ver- 
mutlich nach seinem 1611 erfolgten Tod vorläufig alle Zahlungen eingestellt wurden. Nach- 
dem die Besitzverhältnisse geklärt waren, belehnte am 27. Januar 1614 der Bischof von Kon- 
stanz den Hans Werner (IV.) auch als Lehensträger seiner beiden Brüder, mit dem Niederteil 
von Langenstein und der halben Vogtei Orsingen!?”, 

"Die Themen der Gemälde sind nicht ohne Interesse: ain Venuspildt mit einem trommelschlag (?), ain nackend pildt mit 
einem schwan, mehrere niederländische Landschaftsbilder, Bilder vom Landleben und Marktszenen, die vier Jahreszei- 
ten und religiöse Darstellungen fehlen auch nicht. Den Schluß bildet »ain figur mit der mukhen im gesäß« 

5Die Töchter wählten nur das Beste von der Garderobe aus, auf den weit größten Teil verzichteten sie. 
1sFür das Kapital mußten sie jährliche 600 Gulden Zins aufbringen. Als Sicherheit verschrieben sie hierfür Schloß Lan- 

genstein, die Dörfer Orsingen, Eigeltingen und Volkertshausen mit allem Nutzen und aller Herrlichkeit. Die Brüder be- 
hielten sich vor, das Kapital nach 6 Jahren zu kündigen, dies aber 1/2 Jahr vorher zu melden. 1620 haben die Raitenauer 
im Auftrag des Deutschen Ordens die 12.000 Gulden Kapital an die Grafen von Fürstenberg ausbezahlt. Wegen der 
Geldsorten, mit denen der Zins bezahlt wurde, kam es zu einem langwierigen Prozeß beim kaiserlichen Kammergericht 
in Speyer. 
WAR Nr. 53, Beck 1970/71 S. 209 Anm. 7 

1374 So erhielt Jeremias Laub, Bürger und Barbier zu Engen, am 23. Juli 1614 16 Gulden »weilerden Leichnam des wohlgeb. 
H. Jakob Hannibal lobseligen gedächtnis geöffnet, ausgeweidet und richtig versorgt« hat. Beck 1970/71 S.209 Anm. 6. 
Der Organist Ludwig Knobloch von Engen, der der Maria Jakobe vor ihrer Hochzeit das Instrument schlagen lernte, wur- 
de erst 1614 für diese Tätigkeit vollständig bezahlt. Beck 1970/71 Nr. 5 8.212, Nr. 18 Anm. 168, 169, 170, S. 243 

137b LU 1614 127 (Stowasser Nr. 714) 
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In den ersten Jahren nach dem Tod des Jakob Hannibal ließen die Brüder die Herrschaft Lan- 
genstein durch einen Vogt verwalten. Bald einigten sich Hans Ulrich und Hans Werner darauf, 
ihrem Bruder Hans Rudolf Langenstein gegen eine jährliche Leibrente von je 1.000 Gulden ab- 
zutreten und verlangten vom Obervogt eine genaue Abrechnung über die auf Langenstein la- 
stenden Schulden, Zinsen und die Erträgnisse der Herrschaft. Am 17. September 1614 über- 
sandte der Obervogt den Brüdern die gewünschte Aufstellung. Zu diesem Zeitpunkt ruhten 
noch unbezahltes Hauptgut, Zinsen und laufende Schulden, wie das Hauptgut der Witwe Jakob 
Hannibals, zusammen = 66.780 Gulden auf Langenstein, dazu kamen noch die laufenden. 
Schulden in Höhe von 3.848 Gulden. Somit betrug die Endsumme aller Schulden 70.628 Gul- 
den. Das gute Jahr 1613 brachte an Erträgen 800 Malter Getreide (ein Malter wurde im Haus- 
halt verwendet), der Erlös für den Rest = 5.000 Gulden. Die Weinernte betrug 24 Fuder 32 Ei- 
mer (Ertrag eines mittleren Jahres], wovon nach Abzug des Eigenbedarfes 15 Fuder 20 Eimer = 
900 Gulden verblieben. Dazu kamen noch jährliche Zinseinnahmen von 400 Gulden, sodaß 
wir auf eine Gesamtsumme von 6.300 Gulden kommen. Für die 70.628 Gulden Schulden muß- 
ten jährlich an Zinsen 3.531 Gulden und 30 Kreuzer aufgebracht werden. Die jährlichen »Inter- 
essen«, die Besoldung des Obervogts mit 500 Gulden, Unterhalt des Rebbaus, Tagwerk, Inter- 
essen und Verdienst ergaben die Summe von 4.000 Gulden. Zieht man diese Summe von den 
6.300 Gulden des Ertrags ab, so verbleiben noch 2.300 Gulden. Nach Abzug der 2.000 Gulden 
Leibrente für die beiden Brüder Hans Ulrich und Hans Werner »verbleiben dem künftigen In- 
haber Hans Rudolf nichts als das wagnis, die wehr (Verteidigung) und die arbeit!?®«. Trotz der 
düsteren Prognose des Langensteiner Obervogts schlossen Hans Ulrich und Hans Werner mit 
ihrem Bruder Hans Rudolf am 24. März 1615 in Blumenthal einen Übergabevertrag ab!?. Die 
jährliche Leibrente wurde erhöht und auf je 1.200 Gulden festgesetzt. Sollte einer der Brüder 
sterben, war Hans Rudolf verpflichtet, dem anderen Bruder jährlich 1.800 Gulden Rente zu be- 
zahlen und für den Verstorbenen in der Pfarrkirche zu Orsingen für den Betrag von 1.200 Gul- 
den einen Jahrtag zu stiften. Das Haus (Schloß) in Eigeltingen sollte den beiden Brüdern jeder- 
zeit samt dem Baum- und Krautgarten zur Verfügung stehen. Sofern einer der Brüder dort 
wohnte, mußte ihm von Langenstein »alles Notwendige Bettgewand, Heu, Stroh und Brenn- 

holz« geliefert werden. Außerdem hatten sie das Recht, in allen Langensteiner Besitzungen zu 
fischen und das Waidwerk auszuüben. \ 

Über »alle Fahrnis, Silbergeschirr, Zinsbrief oder was es ist, die von den Brüdern in Langen- 
stein hinterlegt werden, steht ihnen frei, jederzeit darüber zu disponieren. Ihr Bruder soll ihnen 
das Gewölbe, das zuvor ihres Vaters Kanzlei war, zur Verfügung stellen, um alles dort zu ver- 
wahren. Sollte einer der Brüder natürliche Kinder hinterlassen und sie bei Lebzeit nicht ver- 
sorgt haben, war Hans Rudolf verpflichtet, solche in Klöster zu tun oder ein Handwerk erler- 
nen zu lassen, daß sie ihr Brot selbst verdienen können. Weiter begehrten die Brüder, daß ei- 
nem der beiden von Hans Ulrich hinterlassenen unehelichen Kindern zum geistlichen Stand 
verholfen werden sollte, während der andere den Kriegsdienst aufnehmen sollte. 

Sie »übertragen und cedieren« ihrem Bruder Hans Rudolf und seinen Erben die Langenstei- 
ner Güter ohne besondere Einschränkung. Er und seine Erben sollten gehalten sein, den Besitz 
nicht zu verkaufen und nicht zu schmälern, sondern weiterhin zu verbessern und zu erhalten. 
Da die Güter stark belastet waren, sollte es ihm freistehen, wie er den Besitz bessert und än- 
dert. Mit ihrem Siegel und ihrer Unterschrift bekräftigten Hans Ulrich, Hans Werner (IV.)und 
Hans Rudolf die Übergabe der Herrschaft Langenstein an den letzteren. 
Nachdem Maria Helena von Raitenau, die jüngere Tochter des Jakob Hannibal, sich am 20. 

November 1616 mit Kaspar Bernhard Freiherr von Rechberg verehelicht hatte, war zwischen 
den drei Brüdern von Raitenau und den Ehevögten der Töchter des verstorbenen Jakob Hanni- 

13 WAR Nr. 16 h/4 1614 VIL15 
1#WAR 16 KNr. 83 m 

Kopialbuch 165 bI S. 173 ff und 165 bII S. 127 ff 
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balein neuer Erbvertrag fällig, deram 26. April 1617 in Pfullendorf abgeschlossen wurde!*. Die 
Schulden und Verbindlichkeiten, die auf Langenstein lasteten, hatten inzwischen die stattli- 
che Summe von 105.843 Gulden erreicht. So war für die Töchter nichts mehr zu erben. Viel- 
mehr hatten die Brüder von Raitenau immer die Sorge, es könnten sich noch weitere Gläubiger 
einstellen. Für diesen Fall einigten sie sich darauf, daß in Zukunft für alle Forderungen, ob sie 
von Jakob Hannibal oder seinem Vater herrührten, der Graf von Zollern und der Freiherr von 
Rechberg keinerlei Verpflichtungen zu übernehmen hatten, andererseits die beiden Ehevögte 
der Töchter des Jakob Hannibal in Zukunft keinerlei Forderungen mehr an die drei Brüder von 
Raitenau stellen konnten. 

Von dieser Abmachung ausgenommen blieben die alten Forderungen des kaiserlichen Hof- 
schneiders Steger in Wien in Höhe von rund 500 Gulden, der eine ledige Tochter des Jakob 
Hannibal aufgezogen hatte. Diese sollten vom Graf zu Hohenzollern und dem Freiherr von 
Rechberg beglichen, und das Mägdelein in Zukunft versorgt werden!*!. 

Die von der »Frau Wittib« auf Langenstein ruhenden 26.900 Gulden Hochzeitsgut, Mor- 
gengab und Erbe sollten nach dem Tod der Mutter zu gleichen Teilen den beiden Töchtern Ma- 
ria Jakobe und Maria Helena zustehen!“. Der Freiherr von Rechberg erhob ohne Erfolg Ein- 
spruch gegen den Pfullendorfer Vertrag!*. 

Hans Rudolf und die Seinigen weilten selten in Langenstein, wogegen sein Bruder Hans Wer- 
ner (IV.), der schon 1611 bei den Erbverhandlungen seine beiden Brüder vertreten hatte, häufig 

in Langenstein wohnte. Während des 30jährigen Kriegs erteilte ihm sein Bruder Hans Rudolf 
1628 offiziell die Vollmacht, die »Schwäbischen Besitzungen« zu verwalten. In einem 1647 
aufgesetzten Schriftstück über die »Gräflich Raitenauische Succession'* wird über die häufi- 
gen Aufenthalte Hans Werners (IV.) in Langenstein berichtet: er sei »mit vielen leuten, pferden 
und zu ihm berufenen gästen in Langenstein gewesen und habe sich dann jeweils der vielen 
tausend gulden betragenden nutzen der herrschaft Langenstein erfreuen können, wohingegen 
Hans Rudolf von Raitenau und die Seinigen dort nichts genossen hätten«. 

Graf Ernst Georg von Hohenzollern als Inhaber des österreichischen Lehens 
Hohenkrähen und des halben Dorfes Duchtlingen 

Nach dem Tod seines Schwiegervaters Jakob Hannibal von Raitenau war Graf Ernst Georg 
nicht untätig. Er wollte das Lehen einigermaßen geordnet übernehmen und verpflichtete sich 
1612 den Junker Hans Joachim Vogelsang von Pfullendorf als Vogt auf den Hohenkrähen'®, 

Seine Bemühungen, als Ehemann seiner Gemahlin Maria Jakobe geb. Edle Frau von Raite- 
nau, das österreichische Lehen Hohenkrähen mit dem halben Dorf Duchtlingen übertragen zu 
bekommen, hatte nach mehreren Anläufen Erfolg. 

Sein Antrag vom 16. März 1612 wurde rundweg abgelehnt, weil sein Schwiegervater Jakob 

WAR Nr. 15 Heiratsvertrag 1616116. Die 12.000 Gulden Heiratsgut an liegenden Gütern waren Anteile am Lehen Ho- 
henkrähen, dem eigenen Schloß und Dorf Schlatt unter Krähen versichert. WAR Nr. 100 und Kopialbuch 165 bIIS. 206 f 
und $. 208 

141Schreiben des Steger an Hans Rudolf von Raitenau zu Gmünd 1616 VI. 1 Antwortschreiben des Hans Rudolf an den Hof- 
schneider Steger in Wien, Langenstein 1617 VII 1 WAR Kopialbuch 165 bII S. 208 f 

120 kamen nach 1623, als die Mutter starb, die beiden Schwestern in den Genuß eines guten Viertels der 100.000 Gulden 
Auslösungssumme. 

\#Brief des Grafen Ernst Georg von Hohenzollern an Hans Werner von Raitenau Krauchenwies 1617 VI1 WAR Paket 50 
"#WAR Kopialbuch 165 bII S. 127 ff 
Bad GLA Lehen- und Adelsarchiv Abt. 229 Nr. 20111 »Duchtlingen«. Alle weiteren Daten zur Belehnung des Grafen 

Ernst Georg stammen aus dieser Quelle. - Die Angabe »Markdorf« als Geburtsort des Junkers Hans Joachim Vogelsang 
in den Prozeßakten wegen des Lehensentzugs beruhen wohl auf einer Verwechslung des Schreibers. Nach Dr. Johann 
Schupp: »Denkmäler der Stadt Pfullendorf«, Karlsruhe 1967, S. 322 f sind die Junker Vogelsang seit 1493 in Pfullendorf 
nachweisbar. Bis 1607 wohnt Junker Johann Joachim Vogelsang im »alten Haus« in Pfullendorf. Ab 1608 bewohnten 
seine beiden Söhne Johann Lienhart und Hans Joachim das Haus. Letzterer dürfte mit dem Vogt auf dem Hohenkrähen 
identisch sein. Eine diesbezügliche Anfrage in Markdorf blieb unbeantwortet. 
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Hannibal von Raitenau die ihm auferlegte Baupflicht unterlassen hatte. Erst als der Graf nach- 
weisen konnte, daß im Lehensbrief für Jakob Hannibal vom 8. März 1607 diese Verpflichtung 
fehlte, wurde er nach einem weiteren Vorstoß am 18. September 1613 nochmals vertröstet. 

Seine Unnachgiebigkeit hatte am 14. Februar 1614 Erfolg. Der Johanniterkomtur Hans Werner 
IV. von Raitenau hatte durch seinen Einspruch in Innsbruck ebenfalls zur Verzögerung beige- 
tragen. An diesem Tag erhielt er die Zusage mit dem »Vorbehalt, binnen der nächsten 7 Jahre 
15.000 Gulden für die Renovation der Festung Hohenkrähen aufzuwenden«. Seiner Bitte wur- 
de entsprochen und die Frist um weitere 3 Jahre, bei der Belehnungnochmals um weitere 5 Jah- 
re auf den Zeitraum von insgesamt 15 Jahren ausgedehnt. Weiter wurde er verpflichtet, festzu- 
stellen, welcher der vorherigen Leheninhaber die Schuld an der baulichen Vernachlässigung 
des Hohenkrähen trage. Nachdem schon Jakob Hannibal 15.000 Gulden für Reparaturen auf- 
wenden sollte, könnten nur die Herren von Bodman die Verursacher gewesen sein. Am 30. Juni 
1615 wurde in Innsbruck der Lehensbrief für den Grafen Ernst Georg ausgestellt!“. Sicher wa- 
ren die Mißwirtschaft und die Schulden des Grafen in Innsbruck hinlänglich bekannt. So muß- 
te erneben dem üblichen Lehensrevers für die ihm aufgetragene Baupflicht!*”® und die Öffnung 
der Festung Hohenkrähen!*” seinem Lehensherrn am selben Tag je einen gesonderten Revers 
ausstellen. 

Lange konnte sich Graf Ernst Georg seines Lehens nicht erfreuen. Sein früherer Rat Johann 
Blessing, dem er 6.000 Gulden Kapital und mit den fälligen Zinsen rund 8.000 Gulden schulde- 
te, beantragte in Stockach beim Nellenburgischen Oberamt für das Lehen Hohenkrähen, das 
halbe Dorf Duchtlingen und das dem Grafen eigene Dorf Mühlingen im Hegau die Sequestra- 
tion, die durch Gerichtsbeschluß genehmigt wurde. Als Sequester hatte Blessing seinen An- 
walt und Prokurator Christoph Schmiden eingesetzt!*. 

Graf Ernst Georg konnte sich unter Berücksichtigung des Ertrags seines Lehens Hohenkrä- 
hen und seiner Schuldenlast leicht ausrechnen, wie lange er ohne die Einkünfte aus dem Lehen 
leben müsse. Pflichtgemäß berichtete er seinem Lehensherrn von dieser Misere und ersuchte 
in einem zweiten Schreiben beim Lehensherrn um die Ausstellung eines »Alienations-Kon- 
sens« (eine Verkaufsgenehmigung) des Lehens nach. Am 21. Mai 1616 antwortete Erzherzog 
Maximilian von Österreich auf des Grafen »copiose« (überflüssige = ital.) Schreiben und er- 
teilte ihm die Genehmigung zum Verkauf des Lehens Hohenkrähen und dem halben Dorf 
Duchtlingen, verlangte aber in jedem Fall eine vertragliche Regelung!®. 

Der von Blessing gesetzte Sequester mußte nach seiner Ernennung bald auf den Hohenkrä- 
hen gezogen sein. Am 12. November 1614 teilte Graf Ernst Georg dem Langensteiner Obervogt 
Abraham Keller mit, er habe befohlen, seine Habe auf dem Hohenkrähen nach Langenstein zu 

bringen und dort mit dem väterlichen Erbe seiner Gemahlin Maria Jakobe, wie es die Brüder 
von Raitenau erlaubten, in einem sicheren, gut verschlossenen Raum aufzubewahren'®®. 

Das dunkelste Kapitel im Leben des Grafen Ernst Georg war die Hinrichtung seines Rats und 
Rentmeisters, Johann Hermann Koburger, am 15. August 1614 in Veringenstadt!?!®. Der Forst- 
meister des Grafen, Gregor Ebisch beschuldigte schon 1612 Koburger, er würde seinem Herrn 
nicht redlich dienen, nehme Geschenke an und »sehe durch die Finger«, was als Unterschla- 
gung und Bestechung gedeutet werden kann'°!. Der Graf war ein notorischer Schuldenmacher 

146StAS DEP FAS HS R 102 Nr. 7K 37 F 8/13 Innsbruck 1615 VI 30 U. Siegel Maximilians abgefallen 
1474 Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv Abt. 44 K 348 U Innsbruck 1615 VI 30 Siegel des Grafen erhalten 
17h Ebenda U. Innsbruck 1615 VI 30 Siegel des Grafen erhalten 

14St AS DEP FASHSR55 A 251 K 19/F 21/5 
19 AR Fasz. 94 Innsbruck 1616 V 21 
150]n einem Brief reklamiert der Graf auch die Lieferung des restlichen Weins (»10 Fuder, 2 Eimer, 8 Quart«), den erin der 

kommenden Woche abholen lassen wolle, da seine »Gemahlin nur Langensteiner Gewächs« trinke. Er verwahrt sich 

dagegen, daß die Herren von Raitenau von seinem Anteil etliche Fuder abziehen wollen, die bei der Teilung des Nach- 
lasses des Jakob Hannibal getrunken wurden. WAR Kopialbuch 165 bII S. 169 £ 

151g Locher, Sebastian: Hohenzollerische Heimat, 33. Jg. Nr. 2/Juni 1982 $. 23, Veringer Gerichtsurteile 

15ıb Kuhn-Rehfus Maren: »Die Sigmaringer Familie Roy« 
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Duchtlingen mit Hohenkrähen, Ölbild, 1. Hälfte des 17. Jh. 

und Verschwender. Jeder Weg, zu barem Geld zu kommen, war ihm recht, wobei er mit der 
Wahrheit sehr leichtfertig umging. Einige Hinweise lassen vermuten, daß Koburger viel besser 
die Interessen des Hauses Zollern vertrat als der egoistische Graf. Er fühlte sich verpflichtet, 
die Brüder des Grafen Johann von Hohenzollern-Sigmaringen, der auch Lehensherr von des 
Grafen Herrschaft Veringen war und den Domherrn Eitel Friedrich über die mitunter familien- 
schädigenden Vorhaben des Grafen zu unterrichten. So scheint Koburger eine der beiden Perso- 
nen zu sein, die den Grafen Eitel Friedrich über den Plan Ernst Georgs, dem Prälaten von Sal- 

mansweil für 14.000 Gulden die Vogteirechte und die hohe Jagdbarkeit im Bezirk Ostrach ab- 
zutreten, informierte. »Solches praktizieren« verstieß gegen die Verträge der Hohenzolleri- 
schen Erbeinigung und wider die väterliche Erbteilung (Eitel Friedrich). Koburger scheint auch 
die Brüder seines Schwiegervaters Jakob Hannibal von Raitenau im gleichen Sinne unterrich- 
tet zu haben. . 

Auf der gemeinsamen Reise von Krauchenwies nach Kintzheim im Elsaß anläßlich des 
»Dreißigsten!S!d« der Clara von Schwendi (gest. 13. Okt. 1612) geb. Edle Frau von Raitenau, war 
es zwischen Ernst Georg, den Brüdern von Raitenau und deren Beamten zu einem heftigen 

Streit wegen der Auslösung des Erbes von Jakob Hannibal von Raitenau gekommen. In einem 
Kurzbrief an den Langensteiner Obervogt Abraham Keller'!* empfahl Koburger deshalb den 

151 Graf Ernst Georg hat 1610 im Habstalerforst, der ihm bei der brüderlichen Erbteilung 1609 13 zugeteilt wurde, in ei- 
nem bestimmten Bezirk die »Jagdgerechtigkeit« sein lebenlang ohne Verzinsung dem Komtur von Altshausen für 4.000 
Gulden abgetreten. Als Entschädigung »transportierte« Graf Johann von den väterlichen Schulden 4.000 Gulden, diezu 
verzinsen waren, auf das Konto des Grafen Ernst Georg. 

1610 V 24 StASDEPFASHSR 53 A228 K 19 F20/1 
1s1d Am dreißigsten fand nochmal ein Trauergottesdienst statt, an dem die weiter entfernt wohnenden Angehörigen teil- 
nahmen. 

Ste WAR Nr. 191 
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Verwandten und ihren Beamten, sich in Zukunft »in bessere Form« zu zeigen. So schreibt kein 

schlitzöhriger Verwalter, der nur seinen Vorteil sucht. Die Hinrichtung Koburgers in Verin- 
genstadt sollte jeden Kursabweichler für alle Zukunft warnen. Koburger wurde »wegen dieb- 
stahl, ehebruch und anderer delicten gerichtet. Erstlich wurden ihm die eidfinger gestimmt 
(abgehackt), dann wurde er enthauptet, hernach vor dem rathaus gevierteilt, die eingeweide 
ausgenommen und begraben, die vier theile aber zu vier kaiserlichen reichsstraßen ausge- 
henkt. »Die entehrende scheußliche Hinrichtung zeugt vom grenzenlosen Haß des Grafen 
Ernst Georg gegen den ständigen Warner, der sich dem Hausrecht des Grafen von Zollern mehr 
verpflichtet fühlte als dem verschwenderischen Grafen. Sicher wurde Koburger bald nach sei- 
ner Verurteilung, vielleicht noch am selben Tag, hingerichtet, um jeden Gnadenakt unmög- 
lich zu machen. Ernst Georgs Brüder, Graf Johann und Eitel Friedrich, weilten zu diesem Zeit- 
punkt sicher außer Landes. Eine Hinrichtung war in jener Zeit ein beliebtes »Spektacu- 
lum'S!f«, das viel Volk anlockte. Koburger war in zweiter Ehe mit Rosina Möhrin verheiratet, 
die wie seine erste Frau zur Verwandtschaft des Dr. Markus Roy gehörte, dem späteren Heili- 
gen Fidelis. Graf Ernst Georg ließ nicht nur Koburgers gesamtes liegendes und fahrendes Ver- 
mögen in Krauchenwies und Pfullendorf, »sondern auch das Heiratsgut, Morgengab, Widerlag 
und sonstiges persönliches Eigentum der Witwe« beschlagnahmen und verkaufen, um sich 
wegen des durch Koburger erlittenen Verlusts schadlos zu halten. Zum Fall Koburger sind we- 
der Prozeßakten noch ein Urteilsspruch bekannt. 

Sicher war sein Bruder Graf Johann von Hohenzollern, der seit 1. September 1614 am Hofe 
des Herzogs Maximilian I. in München das Amt eines Geheimen Rats und Kämmerers beklei- 
dete, behilflich, für das mit Sequester belegte Österreichische Lehen Hohenkrähen im Lande 
des Herzogs von Bayern Ersatz zu finden. Am 1. Januar 1617 erfolgte die Bestellung des Grafen 
Ernst Georg zum Pfleger des Pflegamts Wemding im Kreis Donauwörth'®??. Dieses Amt be- 
scherte wohl dem ständig in Geldnöten lebenden Grafen einigermaßen sichere Einkünfte. 

Der Vogt Vogelsang auf dem Hohenkrähen schien seine Verwaltungsaufgaben in Abwesen- 
heit des Grafen nicht allzu wichtig genommen zu haben. Die Hohenzollerischen Räte des 
Oberamts der Grafschaft Veringen schrieben am 16. Oktober 1617 an die fürstlich Markgräf- 
lich Burgauischen Räte und Oberamtsleute der Landgrafschaft Nellenburg in Stockach mit der 
Bitte, die Rechnungen des Lehens Hohenkrähen einsehen zu dürfen. »Der Junker Joachim Vo- 
gelsang, Vogt zu Hohenkrähen, hatte trotz wiederholten starken begehrens keinen rechnungs- 
bericht geschickt«, den die Räte dem Grafen Ernst Georg vorlegen sollten. Die Verzögerung 
schien ihnen bedenklich zu sein. Die Räte gaben zu verstehen, daß der Weg nach Wemding 
ziemlich weit sei und sie »mit Begierde« auf die Antwort warten!®?», 

Von Jahr zu Jahr steigerten sich die Schulden des Grafen Ernst Georg. Bei der Erbteilung der 
Brüder Graf Johann, Eitel Friedrich und Ernst Georg wurde 1609 festgelegt, daß die Summe von 
28.000 Gulden aus dem 1608 an die Grafen von Fürstenberg verkauften Dorf Mauenheim für 

den Grafen Eitel Friedrich sicher angelegt werden sollte, um dessen jährliches Deputat abzusi- 
chern. Aber Graf Ernst Georg verstand es, in den Besitz des letzten Drittel des Kaufschillings in 
Höhe von 9.333 Gulden 20 Kreuzer zu gelangen. Diese Summe mußte er für seinen Bruder Eitel 

ısıf Vgl. E. F. Schmid $. 112 
Anm. 151 a-151 f waren erforderlich, weil die Nachricht mit Datum der Hinrichtung des Johann Hermann Koburger, 
Rentmeister erst im Juni 1982 publiziert und die Zeitschrift erst im August versandt wurde. 

124 Schmid E. F. S. 143 

Ein Versuch, im Bayrischen Staatsarchiv, Abt. Kreisarchiv für Oberbayern, über die Amtsführung des Ernst Georg als 
Pfleger des Pflegamts Wemding näheres zu erfahren, war ohne Erfolg. In den Akten befindet sich lediglich ein Brief des 
Grafen an Kurfürst Maximilian I. von Bayern, in dem der Graf den Empfang eines »Befehlsschreibens« des Kurfürsten 
vom 4. November 1617, das er am 9. des Monats, als er sich von seinem Hauswesen (Krauchenwies?) auf dem Wegnach 
Wemding war, erhalten habe. Er will sich jetzt eine bestimmte Zeit langin Wemding aufhalten und »Euer Herzogliche 
Durchlaucht« auf gnädigen Befehl abwarten, sofern er von dem »bösen Fieber und Leibschwachheit« erholt sei, dieihm 
vor der geplanten Abreise befallen habe. Aktum Wemding 1617 XI 10 Bayrisches Staatsarchiv München Kreisarchiv für 
Oberbayern, GL 4469 9 und 10 

125 Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv Abt. 229 Nr. 20110 Krauchenwies 1617 X 16 
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Friedrich mit 5% verzinsen. Nachdem er den Zins für die Jahre 1612-1616 schuldete, verlor 
der geistliche Bruder die Geduld und verlangte von seinem Bruder Ernst Georg und dessen 
Obervogt am 20. April 1617 auf Schloß Sigmaringen eine Schuld- und Zinsverschreibung. Zu 
den 9.333 Gulden 20 Kreuzer kamen noch 2.800 Gulden alte Schuld hinzu = 12.133 Gulden, 
die Ernst Georg seinem Bruder schuldete!? und jährlich mit 5% verzinsen mußte. Graf Eitel 
Friedrich verlangte von seinem Bruder für das letzte Drittel des Kaufschillings jährlich 600 
Gulden Zins auf Sonntag Lätare, vierzehn Tage davor oder danach auf Schloß Sigmaringen »oh- 

ne jeder hinderung durch krieg, acht, bann, raub, ganz und gar nichts ausgenommen« zu ent- 
richten. Von seinem Lehen Hohenkrähen verschrieb er ihm, da er von seinem Lehensherrn das 
Recht hatte, das Lehen mit 10.000 Gulden zu belasten, folgende Gefälle: »An Geld dreizehn 
Gulden zu Duchtlingen, an Vesen von den Duchtlingischen Untertanen 22 Malter 14 Viertel, 3 
Vierteil an besetztem Mühlkorn von der Krähenmühle zu Mülhausen, 40 Malter an besetztem 

Roggen zu Duchtlingen, 17 Malter 1 Imi an besetztem Haber von Duchtlingen, 54 Malter, 6 
Viertel 3 Imi, weiter an unbesetztem Weinwachs und alle und jedes Einkommens gemelter 
Herrschaft und dem Dorf Duchtlingen«. Sollte der Graf sterben, ohne männlichen Erben zu 

hinterlassen und das Lehen wieder zurückfallen, sollte das halbe Dorf Duchtlingen verkauft 
werden und vom Erlös zuerst die Forderungen des Grafen Eitel Friedrich oder seiner Erben be- 
friedigt werden. 

Der Graf hatte die Inhaber dieses Schuld- und Zinsbriefes zu Bürgen und Mitschuldner ein- 
gesetzt »und gegeben unsere diener, verwalter, rentmeister, pfleger oder wie diese namen ha- 
ben«. Alle oben genannten sind gehalten, »in allem Einkommen, es sei Geld, Früchte oder 
Wein, der Herrschaft Hohenkrähen und dem dazugehörigen Dorf Duchtlingen sowohl der Käu- 
fer Sr. Gnaden, deren Erben und Nachkommen oder deren Gewalthaber auf unsere Kosten und 
Schaden die vorbestimmte Zinsgült und Gefäll an Güter grober Stetten nach Sigmaringen auf 
das Schloß in desjenigen Hand, so Seine Gnaden (Graf Eitel Friedrich) dazu verordnet, gegen 
Quittung solang und so viel liefern, bis die Summe von sechshundert und sechs Gulden und 

vierzig Kreuzer jährliche Interesse ohne einen Mangel und Abzug bezahlt ist«. 
Ernst Georg gelobte, falls der jetzige Verwalter mit Tod abgehe »oder sonst abkomme, er sei- 

nen Nachfolger in die gleiche Pflicht nehme, wie sie der Vogelsang gehabt habe«. Desgleichen 
wollte er alle personellen Veränderungen in der Verwaltung des Lehens seinem Bruder mittei- 
len. 

»Dessen zur wahren Urkund haben wir, Ernst Georg zu Hohenzollern, uns mit eigener Hand 
unterschrieben und unser gräfliches Siegel an diesen Brief wissentlich gehängt. Auch obber- 
rierten Verwalter unterschreiben lassen. Geschehen zu Sigmaringen, den 28. August Sech- 
zehnhundert und im siebenzehnten Jahr, Ernst Georg, Graf zu Zollern, Hans Joachim Vogel- 
sanglöa«, 

Alle Bemühungen des Grafen Ernst Georg, zu geordneten Verhältnissen zu kommen, waren 

erfolglos. Bis 1618 hatte sich seine Schuldenlast so vermehrt, daß der Wert seiner Besitzungen 
weit überzogen war. Sein Bruder Graf Johann von Hohenzollern, Inhaber der Herrschaft Sigma- 
ringen und Lehensträger des Österreichischen Lehens der Grafschaft Veringen, die Ernst Georg 
durch das väterliche Testament zugefallen war, sah sich gezwungen, bei der Österreichischen 
Lehenskammer in Innsbruck die Genehmigung zum Rückkauf des väterlichen Erbes seines 
Bruders zu erlangen!°*, wozu ihn das Hohenzollerische Hausrecht von 1575 wegen der einge- 
tretenen Verschuldung verpflichtete. 

18StAS DEP FASHSR53 K 19 20/11 
Die 28.000 Gulden Kaufschilling für das an die Grafen von Fürstenberg verkaufte Dorf Mauenheim sollten die Fürsten- 
berger in den nächsten 2 Jahren zu Weihnachten 1609 und Weihnachten 1610 bezahlen. Die Summe war mit 5% zu ver- 
zinsen. Im andern Fall- wie er eingetreten ist- mußte der Betrag zu Weihnachten 1610-11 und 12 zu je einem Drittel = 
9.300 Gulden und 20 Kreuzer erlegt werden. 

15ta StAS DEP FAS HS R 53 Nr. 691 K 19 20/11 
!5tb StAS DEP FAS HS RR 143 Nr. 277 K 27 F 19/15 Sigmaringen 1618 X 20 
155Ulshöfer, Wolfram S. 78 f 
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Diese geradezu trostlosen Verhältnisse zwangen Ernst Georg, nach geeigneten Wegen zu su- 

chen, aus seinen Besitzungen im Hegau flüssige Mittel zu beschaffen. So drängte er seinen 

Schwager Kaspar Bernhard von Rechberg, den gemeinsamen Besitz Schloß und Dorf Schlatt 
unter Krähen zu verkaufen. Am 12. März 1619 wurde der Besitz Schlatt in Langenstein für 
15.000 Gulden an Rudolf Ebinger von der Burg, der im Dienst des Deutschen Ritterordens 
stand, verkauft!°°. Die 12.000 Gulden Heiratsgut der Maria Helena von Rechberg, der Schwe- 
ster der Gräfin Maria Jakobe von Hohenzollern, waren einmal auf dem Eigenbesitz Schlatt un- 
ter Krähen und zum andern auf dem Österreichischen Lehen Hohenkrähen mit dem Dorf 
Duchtlingen versichert!?”. 
Am 31. Januar 1620 stellte Graf Ernst Georg folgende Urkunde aus und bestellte gleichzeitig 

seinen bisherigen Vogt auf dem Hohenkrähen, Johann Joachim Vogelsang, zu seinem Ober- 
vogt: »Da ich umb besserer meiner gelegenheit willen dem kriegswesen gedenke nachzuhen- 
gen... mich bereits dahin begeben und wirklich eingelassen, daher ich meine güter selbst nicht 
abwarten noch vorstehen kann (habe ich) als obervogt meines guts und der festung Hohenkrä- 
hen dem Johann Joachim Vogelsang mit einem gehalt von 100 gulden jährlich, 5 malter korn, 
tafelfrei für seine person, das siegel, inventar und schreibgeld mit vierteljährlicher kündigung 
ernannt«. Als seine Gewalthaber setzte er Hans Ulrich, Hans Werner (IV.) und Hans Rudolf ed- 
le Herren auf Raitenau zu Langenstein, Gmünd und Rosegg, ferner Kaspar Bernhard von Rech- 
berg und Hohenrechberg, Herr zu Eichen (Illereichen), Erzherzog Leopolds Rat und Kämmerer, 
seinen liben Vetter und Schwager, ein!®®. 

Wieder ohne flüssige Mittel, versetzte erin Augsburg für 3.000 Gulden das Silbergeschirr sei- 
ner Gemahlin, das sie schon vor der Hochzeit von ihrem Vater erhalten hatte, ohne irgend eine 
Aussicht, das Pfand wieder einlösen zu können. So wandte sich der Bruder seines Schwiegerva- 
ters, der Deutschordenskomtur Hans Ulrich, an die Schwiegermutter des Grafen, Kunigunde 
von Raitenau, mit der Bitte, das Silber zu lösen. Sie war unter der Bedingung bereit, daß das Sil- 
ber in Zukunft in ihrem Haus in Radolfzell sichergestellt werde. Kunigunde wandte sich noch- 
mals an ihren Schwager mit der Bitte, ihr die genau Auslösungssumme und den fälligen Ter- 
min zu nennen, damit sie den Pfandinhaber vertrösten könne!°”. Wenn die Schwiegermutter 
des Grafen das Silber in Augsburg nicht lösen könne, sollte man versuchen, die drei Brüder von 
Raitenau oder sonst jemand dafür zu gewinnen. 

Eine Möglichkeit, in Zukunft den Unterhalt für seine Gemahlin und die beiden Töchter ge- 
mäß dem Ehevertrag abzusichern und zu Bargeld zu kommen, sah Ernst Georg im Verkauf des 
Lehens Hohenkrähen und des halben Dorfes Duchtlingen an seinen Schwager, Kaspar Bern- 
hard von Rechberg. Zur vertraglichen Abmachung trafen sich die Kontrahenten beim Deutsch- 
ordenskomtur Hans Ulrich von Raitenau in Blumenthal'°®. Unter Punkt zwei nennt Ernst Ge- 
org als Grund für den beabsichtigten Verkauf die abgelaufene Requisition des Lehens durch Jo- 
hann Blessing, die zu diesem Zeitpunkt wohl bevorstand, aber noch nicht beendet war und 
»weil er ipso facto dem kriegswesen nachsetzen und in zukunft seinem besitz nicht vorstehen 
könne«. Weiter schrieb er, »er sei castra sequens« mehrenteils abwesend, wolle aber nicht de- 
sto weniger für seine geliebte Gemahlin samt deren Fräulein für deren gebührenden Unterhalt 
sorgen und »alimentiert« sein. Außerdem sollten jährlich 1.000 Gulden Münz zu 60 Kreuzer 
für seinen Bruder Graf Eitel Friedrich von Hohenzollern überwiesen werden, weshalb man den 
Obervogt Johann Joachim Vogelsang die krähischen Akten und Dokumente überreicht und bei 
seinem Bruder Graf Johann zu Hohenzollern in München um Rechtshilfe angehalten habe!5%. 
Bei dem geplanten Verkauf sollten auch die von Graf Ernst Georg von seinem Schwager von 

156Hornstein, Karl von Inv. Nr. 2060, 487 Langenstein 1619 III 12 

17WAR NT. 151 1616116 

!sHornstein, Karl von Inv. Nr. 448 S. 663 1620131 

1994 WAR Brief 1620 IV 1 und IV 30 

15%b Vermutlich war mit Hans Werner IV., Johanniterkomtur in dieser Sache nicht zu verhandeln. Eva Stahl aaO nennt 
Hans Ulrich den unbedeutendsten der Brüder. 

15°C Hornstein, Karl von Inv. Nr. 448 S. 663 Blumenthal 1620 131 
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Rechberg geliehenen Gelder verrechnet werden. Erst am 25. Mai 1619 hatte ihm Rechberg 
nochmals 1.000 Gulden geliehen. Hans Ulrich von Raitenau, der wohl mehr nach der Form als 
in Wirklichkeit auch im Namen seiner beiden Brüder handelte, wollte dem Kaspar Bernhard 
von Rechberg behilflich sein, damit der von Johann Blessing erwirkte Arrest auf das Lehen Ho- 
henkrähen aufgehoben werde und so der Obervogt Vogelsang dem Freiherrn von Rechberg die 
jährliche Verzinsung auszahlen könne, da ja auch das Heiratsgut seiner Gemahlin Maria Hele- 
na teilweise auf dem Lehen Hohenkrähen versichert war. Bis zum Abschluß des endgültigen 
Kaufvertrags in Blumenthal verstrichen Monate. Graf Ernst Georg, der vermutlich in Bayri- 
schen Kriegsdiensten außer Landes weilte, bestellte am 18. März 1619 zu seinem Vertreter Jo- 
hann Fugger, den älteren, Freiherr zu Kirchberg und Weissenhorn, und zu Vertretern seiner 

Frau Maria Jakobe sowohl den Batholomä Keller, »der Rechte Doktor Kaiser Maj. Rat, Raite- 
nauischer Obervogt zu Langenstein«, als auch seinen Obervogt Hans Joachim Vogelsang. Die 
drei Brüder von Raitenau hatten gegen den Verkauf Bedenken, da der Graf und die Maria Jakobe 
noch keine männlichen Nachkommen hatten, wogegen die Ehe des Ehepaars Rechberg mit 
mehreren Kindern beiderlei Geschlechts gesegnet war. Für diesen Fall wollten die Brüder beim 
Lehensherrn Einspruch erheben. 

Mit dem Kaufschilling sollten auch die 10.900 Gulden, die der Graf Ernst Georg und seine 
Gemahlin dem Freiherr von Rechberg schuldeten, verrechnet werden. »Weiter sollten noch 
jährlich 1.200 Gulden Rheinische Münz, jeder zu 60 Kreuzer, zu bezahlen sein und zwar so lan- 
ge, wie die Frau Gräfin lebt (was der Allmächtige noch lange fristen wolle) und ihre Fräulein 
unverheiratet bleiben«. Bis die 12.000 Gulden ausbezahlt sind, ist der Graf Rechberg verpflich- 
tet, jährlich 600 Gulden Zinsen zu bezahlen. Die Gräfin Maria Jakobe ist befugt, das Kapital an 
jemand zu versetzen oder zu verschreiben. Sollte die Gräfin sterben, bevor ihre Töchter verhei- 
ratet sind, ist der Freiherr von Rechberg verpflichtet, das Kapital und zwar nach halbjähriger 
Kündigung, in vier Raten zu je 3.000 Gulden samt den verfallenen Zinsen auszuzahlen. Graf 
Ernst Georg mußte für die Übergabe des Lehens an den Freiherrn von Rechberg und für die Auf- 
hebung des Arrests, den Johann Blessing von der Lehenskammer erwirkte, sorgen!®. 

Sein Obervogt Vogelsang überbrachte mit dem Kaufvertrag, der nicht erhalten ist, das Auf- 
sendungsschreiben des Grafen und ein Schreiben des Freiherrn von Rechberg mit der Bitte um 
Erlangung der Lehensexpektanz für das Lehen Hohenkrähen und das halbe Dorf Duchtlingen 
nach Innsbruck'“!. Mit Hilfe »des Oswald Porten der Rechte Doktor«, sollte Vogelsang versu- 
chen, die Ratifizierung des Kaufvertrags aufgrund des Verkaufskonsens vom 21. Mai 1616 zu 
erreichen, der von dem verstorbenen Lehensherrn, Maximilian Erzherzog von Österreich, dem 

Grafen Ernst Georg gewährt wurde. Vogelsang, der die Antwort gleich mitbringen sollte, kam 
unverrichteter Dinge in den Hegau zurück!®. 

Der Verkauf verzögerte sich nochmals, da Hans Ulrich von Raitenau, Deutschordenskom- 

tur, auch im Auftrag seiner Brüder Hans Werner IV. und Hans Rudolf sich hinter dem Rücken 
des Grafen von Zollern und des Freiherrn von Rechberg an den Lehensherrn Erzherzog Leopold 
wegen Erlangung der Lehensexpektanz für das Lehen Hohenkrähen wandte. In seinem Schrei- 
ben vom 17. Mai 1621 berief ersich darauf, daß mit Ludwig von Bodman seine Brüder und Vet- 
ter im Lehensbrief mitbelehnt wurden, wogegen nach dem Tod ihres Bruders Jakob Hannibal 
nur dessen älteste Tochter Maria Jakobe und deren Ehegemahl Graf Ernst Georg von Hohen- 
zollern-Sigmaringen als Lehensträger belehnt worden seien. Mit Nachdruck beriefen sie sich 
nochmals darauf, daß der Hohenkrähen mit einer nicht »verachtlichen summe gelds der brü- 

der Hans Ulrich und Hans Werner aus den ungarischen kriegsdiensten ausstehenden solds ge- 
kauft wurde«. Auch hätten sie »ein starkes über hundertausend gulden hinaus an die erben ih- 
res bruders bezahlt«. Er hob nochmals darauf ab, daß die älteste Tochter, die Inhaberin dieses 
Lehens war, bisher nicht mit einem männlichen Erben gesegnet sei. Er bat »untertänigst und 
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gehorsamst, unserem Bruder und seinem Sohn Wolf Dietrich II. und dessen männlichen Leibe- 
serben, die begehrte Lehensexpektanz« nicht zu versagen!®. Im Grund wollten die Brüder von 
Raitenau um jeden Preis versuchen, das Lehen für ihre Familie zu erhalten und es nicht an Zol- 
lerische oder Rechbergische Erben gelangen zu lassen. Der Lehensherr und die -kammer ließen 
sich mit ihrer Antwort reichlich Zeit. 

Inzwischen fiel die folgenschwere Entscheidung: Graf Johann von Hohenzollern-Sigmarin- 
gen, der Bruder des Grafen Ernst Georg, kaufte, wie das Hausrecht der Zollern vom Jahre 1575 
vorschrieb, am 4. Februar 1623 das völlig verschuldete väterliche Erbe des Grafen Ernst Georg 
zurück!“. Ihm und seiner Familie blieb nur eine bescheidene Jahresrente. Seinen Hauptwohn- 
sitz Schloß Krauchenwies konnte er wegen der Bedrängnis seiner Gläubiger, die inzwischen 
auch die besten Ausstattungsstücke des Schlosses als Pfänder an sich genommen hatten, nicht 
mehr bewohnen. Nach dem Verlust seines väterlichen Erbes fand das Ehepaar von Zollern im 
Hegau einen potenten Geldgeber. Im Frühjahr 1623 lieh ihnen Maximilian von Pappenheim, 
Erbmarschall, Landgraf von Stühlingen 3.462 Gulden für jährlich 173 Gulden 6 Kreuzer Zins 
mit halbjährlicher Kündigung. Um den Zins aufzubringen und die Rückzahlung des Darlehens 
abzusichern, verpfändeten sie der Gemeinde Duchtlingen »22 Malter 14 Viertel Vesen, 54 Mal- 
ter 6 Viertel 3 Imi Hafer, 17 Malter 3 Viertel 1 Imi Roggen, 35 Grashühner, 499 Eier, das Heu- 
und Wiesgeld, liegende Güter in den Zelgen gegen Krähen an 3 unterschiedlichen Orten, 33 

Jauchert gegen Stoffeln, 60 Jauchert gegen Mägtberg, 21 Jauchert und 1 Vierling Halden«. Graf 
Ernst Georg siegelte am 25. Mai 1623 die Urkunde, diein Anwesenheit Dr. Weylers, des Kaplan 
Barthlin Lindin, Obervogt Vogelsang und dem Sekretär der Gemeinde Duchtlingen ausgestellt 
wurde. Zusätzlich verpfändete Graf Ernst Georg 600 Gulden, die erschon 1615 vom Bilgeri von 
Reischach zu Stoffeln gelehnt hatte. Für den Betrag von 500 Gulden lehnte er »Hans Graff Vogt 
von Duchtlingen in jedem Zelgen 1 Jauchert Acker, eine Mad Wiesen und 2 Gemüsegärtlein, 

bis die Schuld bezahlt ist«. Für die restlichen 100 Gulden lehnte er der Gemeinde Duchtlingen 
zur Nutzung 2 Jauchert Wald. Die entsprechenden Urkunden wurden mit Einverständnis sei- 
ner Gemahlin Maria Jakobe ausgestellt. Vogt und Gemeinde Duchtlingen brachten bis 19. Sep- 
tember 1624 bereits 2.617 Gulden Zins und Amortisation auf!%. Nach diesen Schuldverschrei- 
bungen hatte Graf Ernst Georg seine letzten Einkünfte in Duchtlingen verpfändet. 

Ernst Georg und seiner Gemahlin brachte im: gleichen Jahr der Verkauf verschiedener 
Grundstücke aus dem Lehen Hohenkrähen an Rudolf Ebinger von der Burg in Schlatt unter 
Krähen nochmals bares Geld. Dieser arondierte damit »trotz amtlicher Warnung« seinen Be- 
sitz im Schlatter Bann. Die folgenden, zum Kauf angebotenen Grundstücke, so behauptete das 
Ehepaar Zollern, seien alle Eigenbesitz: »Die Hölzer und Wiesen im Dauchenberg (Tuchen- 
berg) so zum Hauser Zwing und Bann gehörten und an Ebingers andern Teil stießen. Weiter die 
Schlatter Hölzer, ein Jauchert Acker am Heuhäusle. Item die Sandgrub, die eigenen Äcker, die 
Reutenae in den drei Eschen, davon zwei im Hauser Zwing und Bann und der dritte im Schlat- 
ter Bann gelegen samt aller Hölzer, Felder und Wiesen. Weiter inbegriffen Gerechtigkeit, Nut- 
zung nichts davon ausgenommen. Desgleichen haben wir auch für alle unsere Erben das Waid- 
werk, wie es der Hegauische Vertrag erlaubt, wie auch den Zuetrieb unserer Stiere, wie wir es 
bisher gebraucht haben, im Schlatter Zwing und Bann übertragen«. Sie versprechen, daß in Zu- 
kunft niemand in ihrem Namen »die Gerechtigkeit außer ihm, Rudolf Ebinger genießen und 
nutzen darf«. Weiter gestatteten sie ihm, im »Kreyerbach«, soweit ihnen das Recht zustand, zu 
»seiner Lust und Hausgebrauch zu fischen, krebsen, seine Enten in den Bach treiben sowie eine 
Wasserleitung vom Kreyerberg zu einem Röhrenbrunnen in seinem Schloßhof zu legen, doch 

"SWAR Nr. 61 1621 III 21 

AR Fasz. 94 1621 II 16 

\#UJ]shöfer S. 79, S. 81 
165Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv Akt. 229 Nr. 20111 Duchtlingen 

Sofern nicht besonders vermerkt, stammen alle Angaben zum Lehenswechsel, wie zum Lehensentzug aus diesem Fas- 
zikel. 

98



Besitzgeschichte des österreichischen Lehens Hohenkrähen 

ohne Schaden und ohne Abbruch des Wasserflusses sambt dem Steinwurf (Steinbruch?) ob 
dem Berg zu seiner »Wollust« nach Schlatt auf seine Kosten zu gebrauchen. Hierüber hateruns 
Eintausend und Fünfzig Gulden guter Reichswährung bar bezahlt«. Von da an durfte Ebinger 
alle Grundstücke und Rechte nutzen. Alle verkauften Güter erklärte das Paar als zum Heirats- 
gut der Maria Jakobe gehörig, weshalb ihn niemand im Namen der Verkäufer beeinträchtigen 
könne. Ebinger hat allen Abmachungen zugestimmt und dem Paar einen Revers gegen Einlie- 
ferung des Kaufbriefs verfertigt. Als Zeichen haben beide Ehepartner mit eigener Hand unter- 
schrieben und mit ihrer gräflichen Petschaft gesiegelt: »Radolfzell, Montag den 9. Oktober 
162316%«. 

In den ersten Monaten des Jahres 1623 starb die wohlhabende Mutter der Gräfin Maria Jako- 
be und ihrer Schwester Maria Helena, Kunigunde, Freifrau von Raitenau geb. Gremlich von 
Jungingen. Ihr stattliches Vermögen von 26.900 Gulden war auf die Besitzungen in Langen- 
stein versichert. Im April 1623 erfolgte die Erbteilung der beiden Schwestern!“”. 

Ernst Georg und seine Gemahlin benötigten zur Auslösung des Erbes 700 Reichstaler. Trotz 
Warnung durch Bartholomä Lindin, Burgkaplan von Hohenkrähen, streckte Rudolf Ebinger 
nochmals die geforderte Summe vor. Er erhielt von dem Ehepaar von Hohenzollern wieder 
mehrere Grundstücke, die zum Lehen Hohenkrähen gehörten. Der Vertrag für diese Transak- 
tion wurde im September 1623 in des Dr. Zweyers Behausung in Radolfzell ausgefertigt!‘. So 
haben Graf Ernst Georg und seine Gemahlin einen anständigen Brocken aus dem Lehen Ho- 
henkrähen herausgebrochen. Nicht klar ist die Rolle Rudolf Ebingers bei diesen unerlaubten 
Güterverkäufen. Als Nachbar wußte er sicher, welche Grundstücke zum Lehen Hohenkrähen 
gehörten und was Eigentum des Ehepaares war. Auch sind ihm sicher die Gerüchte über die 
Verschuldung des Grafen Ernst Georg zu Ohren gekommen. 

Ohne Rücksicht auf die Wünsche der Brüder seines Schwiegervaters machte der Graf einen 
weiteren Versuch, zu barem Geld zu kommen. Ende 1623 trat Ernst Georg das Lehen Hohen- 
krähen mit dem halben Dorf Duchtlingen ohne Genehmigung des Lehensherrn für 12 Jahre an 
Graf Rudolf (VI.) von Helfenstein ab. Als sich der »neue Lehensherr« von den Duchtlinger Un- 
tertanen huldigen ließ, war Graf Ernst Georg ebenfalls anwesend und erklärte ihnen, dies sei 
nur eine vorübergehende Besitznahme, er werde als Lehensherr wiederkommen. Die Geld- 
summe, die Graf Rudolf seinem Standesgenossen für diese gesetzeswidrige Handlung bezahlen 
mußte, verschweigen die Akten. Die zuvor von den beiden Grafen geführten Verhandlungen 
waren der Gräfin Maria Jakobe zu »infältig und zuwider«. Als rechtmäßige Inhaberin des Le- 
hens widersetzte sie sich und verweigerte ihre Unterschrift unter das Dokument. Graf Ernst 
Georg machte kurzen Prozeß. Er ließ sie umgehend nach Wemding speditieren. Erst jetzt wur- 
de dem Grafen von Helfenstein klar, daß Graf Ernst Georg ohne die Zustimmung seines Le- 

hensherrn gehandelt hatte. Als bald danach Maria Jakobe wieder aus Wemding zurückkehrte, 
teilte sie in einem Schreiben dem Lehensherrn die erfolgte Veränderung auf dem Hohenkrähen 
mit und bat, zusammen mit dem Grafen von Helfenstein um die vorübergehende Belehnung, 

die der Lehensherr aber verweigerte. Mit dem Wechsel des Lehensträgers verließ im Herbst 
1623 der Zollerische Obervogt Johann Joachim Vogelsang seinen Herrn und den Hohenkrähen. 
In Zukunft wohnte erin Radolfzell, wo er bald Mitglied des Rats wurde. Mit dem neuen Lehen- 
sträger kam im Dezember 1623 Johann Precht von Konstanz als Obervogt auf den Hohenkrä- 
hen. 

Der Vorderösterreichischen Regierung blieb die gesetzeswidrige Lehensübergabe nicht ver- 
borgen. Sie verfügte in einem Schreiben vom 29. September 1624 an die Beamten der Landgraf- 
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schaft Nellenburg die »sofortige Arrestierung aller Gefälle« und verlangte von dem Hofkanzler 
Lindner, diese »Güter, Lehen und Eigentum« in ihrem Auftrag in Besitz zu nehmen. Graf Ru- 

dolf von Helfenstein mußte mit Gewalt vom Hohenkrähen vertrieben werden. Nach dem un- 
erwarteten Tod des Grafen Ernst Georg am 19. April 1625 hat Erzherzog Leopold am 19. Juni 
162,6 gegen die Gräfin Maria Jakobe von Hohenzollern, geb. Edle Frau von Raitenau, den Lehen- 

sentzugsprozeß eröffnen lassen. 

Obwohl Ernst Georg sich am 30. Juni 1615 in einem Revers zu der Beseitigung der erhebli- 
chen Schäden an allen Gebäuden der gesamten Burganlage und der Öffnung für das Haus Öster- 
reich verpflichtet hatte, geschah so viel wie nichts. Selbst wenn der ernstliche Wille des Gra- 
fen, diesen Verpflichtungen nachzukommen, vorhanden gewesen wäre, hätte die Sequestie- 
rung des Lehens durch den früheren Rat des Grafen, Johann Blessing, dies verhindert. 

Zum Lehen Hohenkrähen gehörten 76 Afterlehen, die im ganzen Hegau verstreut lagen. Die 
Verleihung dieser Lehen stand dem Lehensträger zu. Die Zustimmung des Lehensherrn war 
nicht erforderlich. Es befanden sich darunter mehrere Kunkel- oder »verstrittene Lehen«, die 
vom Lehensinhaber beim Aussterben des Mannesstammes an Frauen weiter verliehen werden 
konnten. Als Jakob Hannibal das Lehen von den Bodman kaufte, betrug der Schätzwert 67.000 

Gulden. Beim Lehensentzug ergab sich nach Abzug der ruinösen Gebäude, der »Holzmark« 
(Wald), die »ausgeblindert« war, und der übrigen Wertminderung, samt dem Ertrag der 76 Af- 
terlehen ein Gesamtwert von nur 30.897 Gulden!®. 

Übernahme der Schulden des Grafen Ernst Georg und Rückkauf seines 
väterlichen Erbes durch seinen Bruder Johann von Hohenzollern-Sigmaringen 

Die Schulden des Grafen Ernst Georg hatten 1618 den Wert seines väterlichen Erbes wesent- 
lich übertroffen. Die Quellen enthalten keine Einzelheiten, wie er seinen Schuldenberg zu- 
sammenbrachte. Vermutlich hat er wie sein Vetter Johann Georg von Hohenzollern-Hechin- 
gen! durch Reisen, Würfelspiele und Interesse für Alchemie große Summen verbraucht. Sei- 
ne Gläubiger bedrängten nicht nur ihn, sondern auch seinen Bruder Graf Johann von Hohen- 
zollern-Sigmaringen. Durch das Hohenzollerische Hausgesetz!’®, das der Großvater der Brü- 
der, Graf Karl I. von Zollern seit 1575 für die Zukunft bindend erklärt hatte, mußte GrafJohann 
die Besitzungen des Grafen Ernst Georg zurückkaufen. Damit sicherte er die Erhaltung des Fa- 
miliengutes, das Graf Ernst Georg durch Testament von seinem Vater geerbt hatte. Graf Jo- 
hann wandte sich in dieser Angelegenheit an die österreichische Lehenskammer’!”! in Inns- 
bruck. Er setzte bei den Räten der Kammer die Kenntnisse von der Finanzmisere seines Bruders 
voraus. Er beklagte sich, daß immer wieder Kreditoren seines Bruders versuchten, über ihn ihre 
Forderungen einzutreiben. Graf Johann erklärte sich bereit, das väterliche Erbe des Grafen 
Ernst Georg zurückzukaufen und wollte die Gläubiger nur in Höhe des Schätzpreises entschä- 
digen. Die Schulden und Zinsen übertrafen erheblich die Kaufsumme. Von diesem Standpunkt 
aus gesehen, war es klar, daß vor allem eine große Anzahl kleiner Gläubiger nichts erhalten 
würde, zumal ihnen vielfach die entsprechenden Mittel fehlten, durch einen gerichtlichen 
Vergleich zu ihrem Recht zu kommen. Das Vorhaben des Grafen konnte vor den Kreditoren 
nicht verheimlicht werden. Er bat die Beamten, keine neuen Gläubiger zuzulassen, bis die Ver- 
handlungen abgeschlossen waren!”?. Auch im Auftrag des Lehensherrn teilten die Räte in Inns- 
bruck ihre Bedenken über die Art der Entschädigung der Gläubiger mit!”?. 1619 erteilte die Le- 
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henskammer dem Grafen Johann die Genehmigung zum Kauf der Besitzungen seines Bru- 
ders!’*. Gleichzeitig ging das Schreiben an ihren Landvogt und die Amtleute in Schwaben’’”°. 
Die Regierung schlug vor, alle Kreditoren zu verständigen und zu einer gemeinsamen Bespre- 
chung einzuberufen, was der Graf einmal wegen der Kürze der Zeit, zum anderen wegen der oft 
großen Entfernung, da die Gläubiger »im ganzen Reich wohnen«, ablehnte. Weiter gab der Graf 
zu bedenken, daß sein Bruder kein Recht hatte, das Lehen Veringen, das schon sein Vater inne- 
hatte, ohne Genehmigung des Lehensherrn und ohne ihn als Lehensträger!’° zu benachrichti- 
gen, zu versetzen und zu verschreiben. Somit konnten die Kreditoren den Kauf nicht »sper- 
ren«. Bei der brüderlichen Erbteilung 1608 wurden auch die väterlichen Schulden unter die 
Brüder Johann und Ernst Georg je zur Hälfte geteilt. Der Anteil des Grafen Johann betrug 
63.788 Gulden 20 Kreuzer, der des Grafen Ernst Georg 63.167 Gulden 54 Kreuzer!’’. Diesen 
Schulden standen Ausstände in Höhe von rund 113.000 Gulden entgegen!’®. Graf Johann war 
gezwungen, den Anteil seines Bruders an den väterlichen Schulden aus den Erträgnissen der 
jetzt zu kaufenden Güter zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Anteil des Grafen Ernst 
Georg an den alten Schulden noch 61.934 Gulden, die jährlich mit rund 3.096 Gulden zu ver- 
zinsen waren. Hinzu kam die Schuldenlast des Grafen von rund 130.000 Gulden. Diese Sum- 
me glaubte Graf Johann, nicht ohne erheblichen Nachlaß durch die Kreditoren bezahlen zu 
können!”®. Am 1. Juni 1619 bestätigte die Lehenskammer den Eingang des Schreibens. Sie war 
trotz einiger Bedenken mit den Vorschlägen des Grafen Johann einverstanden. Am 10. Juli 
schrieb der Graf nochmals von München an die Lehenskammer und beschwerte sich über die 
Beamten in Weingarten, die mit zu viel Kreditoren mündlich verhandelten, was er ablehnte. Er 
bat nochmals die Kammer, sich für eine »Generalhandlung« zu entschließen, da er eine teil- 
weise Behandlung für beide Teile für schädlich halte. Alle Gläubiger, auch die der väterlichen 
Schulden, die Graf Ernst Georg zugeteilt bekam, sollten geladen werden. Am 27. Juli 1619 folg- 
te die Antwort der Lehenskammer. Die Räte wehrten sich gegen die Andeutung, sie hätten 
dem Grafen nicht helfen wollen. Im Übrigen strebte der Graf eine sogenannte »Ediktalla- 
dung!®°« an, bei der die Ansprüche nichterschienener Gläubiger verfielen, was für ihn nur von 
Vorteil sein konnte. Am 8. April 1622 beschwerte sich Graf Johann beim Erzherzog Leopold 
von Österreich, weil die Oberösterreichische Regierung in Innsbruck wieder neue Gläubiger 
des Grafen Ernst Georg in dessen Güter eingewiesen hatte, ohne deren Forderungen zu prüfen. 
Etliche waren ohne Schuldschein den alten Gläubigern des Vaters vorgezogen worden. Sie 
setzten ihre eigenen Vögte und Diener auf die Güter ein, ließen sich verhalten und handelten 
mit den Einnahmen nach ihrem Gefallen. »Sie legen keine Rechnung vor, bleiben so lange, wie 
sie wollen, und ziehen hernach voll entschädigt ab«. Der Graf bat die Oberösterreichische Re- 
gierung, die jungen Kreditoren nicht mehr zuzulassen, bis die Kreditoren seines Vaters mit 
Geld und Früchten bezahlt sind!®. 

Es erschien am 2. Mai 1622 der Obervogt des Grafen Ernst Georg zu Krauchenwies, Dr. Jo- 
hann Räßler, und forderte seine 300 Gulden »lebenslänglich versprochenes Gnadengeld und 
Besoldung!®«. Die Ober. Öster. Regierung schien sich wenig um den Einspruch des Grafen ge- 
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gen die Zulassung von »jungen« Kreditoren zu kümmern. Schon im Juli 1622 beschwerte sich 
Graf Johann nochmals bei dem Erzherzog Leopold wegen der Einweisung »junger Kreditorenin 
der Herrschaft Veringen«. Von der Zusammenkunft der Gläubiger des Grafen Ernst Georg er- 
hoffte sich Graf Johann geordnetere Verhältnisse!®*. Unterm 10. Dezember 1622 schrieb der 
Graf an die Regierung in Innsbruck und beschwerte sich, weil sie vor ungefähr 4 Jahren »zu sei- 
nem Spott und Schaden« Dr. Heller von Biberach und den Juden von Innsbruck ohne rechtmä- 
Bige Überprüfung in den Flecken Krauchenwies und die andern Güter seines Bruders Ernst Ge- 
orgin der Grafschaft Sigmaringen und Veringen eingesetzt hatte. Weiter hatte die Ober. Öster. 
Regierung zu seiner Verunglimpfung und zu seinem Schaden einen Sequester »namens Philipp 
Amberger« bestellt!®. 

Nach jahrelangen Verhandlungen und Überwindung vieler Hindernisse kam es zum Regens- 
burger Vertrag. Als Schiedsrichter vermittelten »Graf Johann Georg von Hohenzollern-He- 
chingen, Egon Graf zu Fürstenberg, kaiserlicher und kurfürstlicher Bayrischer geheimer Rat, 
Kämmerer und Hofmarschall und Obrist, Hans Freiherr von Fugger, Freiherr zu Kirchberg«. Es 

kam zu folgendem Vergleich zwischen den Brüdern Johann und Ernst Georg wegen Übernah- 
me der Schulden und Güter des letzteren durch den ersteren: »Erstlich begehrt Graf Ernst 
Georg all seine ererbten väterlichen Güter seinem Bruder Graf Johann zu verkaufen, daß er sei- 

ne Schulden bezahle und er in Zukunft von der Gläubiger Bedrängnis« befreit sei. Graf Jhann 
wendet ein, »alß er gesehen, das wolgemelter sein herr bruder dermaßen dief in schulden hin- 
ein gerunnen, daß allein die davon jährlich einkommen weit übertroffen und ime dahero un- 
möglich sich ohne verkaufung der gueter widerumb darauß zu schwingen, hatte er gleichwol 
dieselb auf seines herren bruders in mass der Zollerischen Erbeinigung schuldiges anbot käuf- 
lich eingethan«. 

Die Zinsen und Schulden übertrafen das jährliche Einkommen der Besitzungen. Nach der al- 
ten Zollerischen Erbeinigung war der Wert der Güter ca. 100.000 Gulden. Graf Johann wollte 
trotzdem 112.237 Gulden als Kaufschilling entrichten und freiwillig die Summe auf 212.237 
Gulden, die tatsächliche Höhe der Schuldenlast seines Bruders, erhöhen. In den Fällen, wo 
Graf Ernst Georg die Güter in ihrem Wert höher belastet hatte, wollte Graf Johann nur den 

Wert nach der Zollerischen Erbeinigung entrichten. Um bei den Gläubigern nicht den An- 
schein zu erwecken, als ob er den Kauf zu seinem eigenen Vorteil tätige, versprach er, aus den 

Einnahmen der Güter seines Bruders nichts für sich zu verwenden, bis alle Schulden völlig be- 
zahlt sind. 

Fürs andere bat Graf Ernst Georg, seine Gemahlin ebenfalls zu den Gläubigern zu rechnen 

und ihr Heiratsgut, die Widerlag und den Witwensitz, wie dies im Heiratspakt versprochen 
wurde, samt den 3.000 Gulden, die sie ihm vorgestreckt hatte, sicher zu stellen. Graf Johann 
versprach, seiner Schwägerin 1,5 mal soviel zu geben, wie ihr zusteht, jedoch nur so weit, wie 
die Summe aus den 212.237 Gulden beglichen werden könne. Graf Johann war nicht verpflich- 
tet, seiner Schwägerin einen höheren Betrag, als die Erbeinigung vorsieht, zu bezahlen. Dieses 
Angebot war sein freier Wille. Sollte der Graf Ernst Georg vor seiner Gemahlin sterben, einig- 
ten sich die beiden Grafen, daß die Witwe das Wittum selbst nutzen oder den Wert des Guts 
sich ausbezahlen lassen kann. Wenn beide Parteien sich nicht einigen könnten, stünde ihnen 
frei, binnen eines Monats je einen Blutsverwandten als ihren Gewalthaber zu benennen. Diese 
sollten nach landläufiger Sitte Wert und Geld anschlagen. 

Drittens verlangte Graf Ernst Georg von seinem Bruder, seine beiden Töchter mit gebühren- 
dem Heiratsgut und Aussteuer auszustatten. Nach Meinung des Grafen Johann sind die »Dota- 
lien« und die Aussteuer der Töchter Sache des Vaters und nicht wie der Mutter Heiratsgut und 
Widerlag der Schuld zuzurechnen. Graf Johann wollte die Aussteuer der Töchter mit dem hal- 
ben Teil der 40.000 Gulden, wovon Kardinal Eitel Friedrich die Nutzung hatte, oder mit ande- 
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rem väterlichen und mütterlichem Vermögen, ihrem gräflichen Stand entsprechend, absi- 
chern. 

Viertens stellte Graf Ernst Georg an seinen Bruder das Ansinnen, ihm den andern halben Teil 
der 40.000 Gulden »zur Ergötzlichkeit der jenigen Stück und Fahrnis, welche nicht in den An- 
schlag kommen, zu cedieren und zustehen lassen«. Graf Johann hielt sich solcher »Ergötzlich- 
keit nit für obligiert, weil erstlich die regalien, waldungen und der gleichen sachen mehr bei 
der brüderlichen erbteilung angeschlagen worden, noch bei vergangenem kauf vermög der Zol- 
lerischen Erbteilung und alten herkommens in den anschlag kommen«. Die Mobilien, die 
nicht im Anschlag verzeichnet wurden, waren »dermaßen schlecht«, daß sie in keinem Ver- 

hältnis zur Gesamtsumme des Kaufpreises stehen. Gute Stücke hatte Graf Ernst Georg schon 
zuvor teilweise den Kreditoren statt Bezahlung abgetreten. 

Graf Johann standen jährlich von seinem Bruder Kardinal Eitel Friedrich 400 Gulden zu. 
Ernst Georg bedrängte Johann, ihm für seinen und der seinigen Unterhalt diese 400 Gulden 
und weitere 600 Gulden bares Geld ab dem Jahr 1624 auf Lichtmeß zu geben. 

Fünftens wollte der Käufer die zustehenden Zollerischen Personalprivilegien und Regalien 
mit »Diskretion gebrauchen«, damit die Grafen von Zollern in keine Ungelegenheit geraten. 
Weiter sollte der Graf die von ihm verkauften Güter nicht weiterhin mit Geldaufnahmen, 
Pfandschaften oder sonst beschweren, auch nicht anderen übertragen, sondern selbst behalten 

und nutzen. Sollte der eine oder andere Teil durch diesen Spruch und Vergleichsbrief glauben, 
beschwert zu sein, kann er nicht allein beim Kaiser, sondern auch beim Kammergericht in 
Speyer sein Recht suchen. »Alle Schiedsrichter und beide Brüder haben diesen Vertrag mit ih- 
ren Handzeichen und Siegel bestätigt, Regensburg!®‘, den 4. Februar 1623«. 

Anläßlich des Vertrags wurden neue Schuldverzeichnisse aufgestellt. Die alten Schulden, 
die Ernst Georg von seinem Vater übernehmen mußte, betrugen: Hauptgut 53.282 Gulden 30 
Kreuzer, ausstehende Zinsen 36.694 Gulden 43 Kreuzer = 89.982 Gulden 13 Kreuzer. Die 
neuen Schulden des Grafen Ernst Georg betrugen: Hauptgut 54.350 Gulden 50 Kreuzer, Zinsen 
16.001 Gulden 59 Kreuzer = 70.352 Gulden 49 Kreuzer laufende Schulden, darunter viele die 
verzinst werden mußten: 5.902 Gulden 49 Kreuzer 1 Pfennig. Die ganze Schuldenlast betrug 
212.237 Gulden 51 Kreuzer 1 Pfennig. Das Verzeichnis wurde am 4. Februar 1623 in Regens- 
burg von beiden Grafen gesiegelt und durch ihre Unterschrift bestätigt!?”. Mehrere Schuldpo- 
sten der alten wie der neuen Schulden lassen erkennen, wie wenig Ernst Georg daran lag, sei- 
nen Schuldenberg abzutragen'”. 

1s6StAS DED FASHSR 53 K 19 F 21/5 

17/8 entfallen 
"®Ebenda 
10 Anmerkung zu den alten, neuen und laufenden Schulden 

Mehrere Schuldposten lassen erkennen, daß schon der Vater Karl II. von Hohenzollern nach einem bestimmten System 
Schulden und Zinsen bezahlt hat. Nachfolgend einige besonders interessante Positionen. 
H = Hauptgut, Z = Zinsen 

Alte Schulden: 

Stadt Überlingen: H 2.000 fl, Z 1.300 fl 
Niklas Zillert: H 5.500 fl, 2275 fl 

Helena von Nellenburg und Tengen geb. Gräfin von Hohenzollern, die bereits 1565 in Aach starb: H 1.000 fl, 21.100 fl 
einem Landkomtur: H 2.000 fl, Z 3.000 fl 
wieder einem Landkomtur: H 1.100 fl, Z1.100 fl 

nochmal einem Landkomtur: H 2.000 fl, Z 3.000 fl 

Neue Schulden: 
nochmals einem Landkomtur: H 2.000 fl, Z 900 fl 

Hillarius Hornstein, ein Geistlicher und ein alter, treuer zollerischer Beamter, war wohl schon verstorben: H 2.000 fl, Z 

1.200 fl 
Dr. Heller, der dem Fürst Johann nicht ganz grün ist: H 5.700 fl Z 1.425 fl 
Linkhardt, Hof- und Handelsmann in Prag: H 7.800 fl, Z 2.340 fl. 
Seinem Bruder Eitel Friedrich, Kardinal, schuldete er: H 12.139 fl Z 2.245 fl 
Johann Blessing, ehem. zollerischer Rat hat seine Forderung von H 8.000 fl, Z3.700 fl durch Sequestration des Lehens 
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Trotz dieser unerfreulichen Vorgänge, die den Grafen von Zollern bei vielen Standesgenos- 
sen Spott und Hohn eingebracht hatten, erlangte das Haus Hohenzollern kurz darauf neuen 
Glanz. Am 28. März 1623 erhob Kaiser Ferdinand II. auf dem Reichstag zu Regensburg den Gra- 
fen Johann von Hohenzollern-Hechingen in den Reichsfürstenstand und den Grafen Johann 
von Hohenzollern-Sigmaringen-Veringen in die Reihe der gefürsteten Grafen!?!. Die Linie der 
Hohenzollern-Haigerloch konnte sich nicht der Standeserhöhung erfreuen. 

Graf Johann war schon vor Abschluß des Vertrags von Regensburg bemüht, das dem Grafen 
Ernst Georg eigene Dorf Mühlingen im Hegau zu verkaufen. Auf Mühlingen waren neben 
Schulden des Grafen Ernst Georg ein Teil der väterlichen Schulden versichert. Weiter erlangte 
Johann Blessing durch die Landvogtei Stockach, und über das Lehen Hohenkrähen bereits 1615 
die Sequestration über das Dorf Mühlingen. Der Wert von Gericht und Dorf Mühlingen betrug 
44.5481”? Gulden. Am 15. Oktober 1622 erteilte Erzherzog Leopold in Rufach die Genehmi- 
gung zum Verkauf des ritterschaftlichen Ortes Mühlingen an Achilles von Dankenschweil zu 
Worblingen!”®. Wegen dem Rest von 458 Gulden des ganzen Kaufschillings kam es zu einem 
Prozeß, der erst 1686 nach Zahlung dieser Summe durch die Erben des Achilles von Danken- 
schweil sein Ende fand!”*. 
Wenige Tage vor Vollendung seines 40. Lebensjahrs starb »unversehens« am 19. April 1625 

Graf Ernst Georg »Graf zu Hohenzollern, Sigmaringen und Veringen, Herr zu Haigerloch und 
Wehrstein, kaiserlicher Rat und Kämmerer, kurbayerischer Rat, Kämmerer und Pfleger zu 

Wemding«, im nahen Schloß Öttingen-Wallerstein bei Nördlingen, der Heimat seiner Mutter. 

Vermutlich wurde er auch dort beigesetzt!”. Aus der Aufzählung seiner Titel geht hervor, daß 
Graf Ernst Georg keinen militärischen Rang inne hatte. Sicher hat seine völlige Verschuldung 
ihm nicht erlaubt, mit finanzieller Nachhilfe eine Rangerhöhung zu fördern und zu erlangen. 

Auf die Nachricht vom Tode des Grafen eilte sein Bruder, Fürst Johann von Hohenzollern- 
Sigmaringen von München nach Öttingen und Wemding, um an der Beisetzung teilzunehmen. 
Wichtig war für ihn als Erbe der Besitzungen seines Bruders, entsprechend der Zollerischen 
Erbeinigung, den Nachlaß zu verzeichnen und vor dem Zugriff der Gläubiger sichern zu lassen. 
So konnte er sich persönlich von dem größtenteils schlechten Zustand der wenigen vorhande- 
nen Mobilien überzeugen. 

Die Verzeichnisse!” nennen summarisch Zinn-, Messing- und Kupfergeschirr, Leinwand 
und Bettzeug. Vom Mobiliar werden nur »die Bettstellen in des Grafen und der Gräfin Kam- 
mer« genannt. An Silber besaß das Ehepaar noch 12 Silberlöffel, 5 silberne Tafelbecher, des 
Grafen Futteral mit allem Zubehör und das dazugehörige Tafelmesser, weiter ein Besteck mit 
Vorschneidemesser. Die Themen der vorhandenen Ölbilder entsprachen dem Zeitgeschmack: 
»Zwei unterschiedlich große Stücke Januar und Februar, Venus und Cupido, Lukretia, die vier 
Elemente und 21 aufgezogene Zollerische Brustbilder in Ölfarbe gemalt«. 

Bereits am 23. April wurde in München im Beisein des Fürsten Johann ein notariell beglau- 
bigtes Verzeichnis der Hinterlassenschaft des Grafen Ernst Georg beiegelt. Der Gesamtwert 
betrug nach einem Verzeichnis rund 373 Gulden, ein weiteres nennt rund 456 Gulden. In die- 

Hohenkrähen und des eigenen Dorfes Mühlingen im Hegau eingetrieben. 
Dem Juden von Innsbruck schuldete er: H 2.000 fl, Z 700 fl 
Laufende Schulden ohne Angaben der Zinsen: 
Hans Pollein Meßkirch: H 2.428 fl, dem Juwelier von Frankenthal, der schon mit seinem Schwiegervater Geschäfte tä- 

tigte: H 1.200 fl, nochmals dem Juden von Innsbruck: H 665 fl. Einem Wirt von Krauchenwies: H 461 fl. Bei der Teilung 
für zwei Designationspatente: H 4.751 fl. Den Dienern Besoldung und den Taglöhnern ihren Lohn: H 2.362 fl. 

"1 Der Besitz des Grafen Johann Georg von Hohenzollern-Hechingen war Allod (= Eigen). Die Grafschaft Sigmaringen und 
Veringen waren österreichische Lehen. Dies erlaubte nur die Aufnahme in die Reihe der gefürsteten Grafen. 

12Krezdorn S. 52, S.55 f 
18StAS DEP FASHSR 75 K27F17Nr.8 
%Ebenda 
155Großmann-Zingeler Nr. 655-658 

Ein Epitaph ist nicht bekannt 
16StAS DEP FAS HS R 184 K 27 F 30/14 
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ser Summe ist wohl nicht der Wert der vom Grafen hinterlassenen Bibliothek, die sehr bedeu- 
tend war, enthalten, da erst am 25. April 1625 durch den Bayrischen Kurfürstlichen Hofrat fol- 
gende Kommission bestellt wurde: »Ihrer Fräulein von Zollern Hofmeister Hans Jakob Wek- 
kerlin, Kurfürstlicher Hofsekretär, Vertreter der Witwe Balthasar Vogel Landrichter in Wem- 

ding und Marcellus, Kammerdiener des Freiherrn Kaspar von Rechberg«. Aus dem Bestand der 
Bibliothek hat schon der Musikwissenschaftler Schmid folgende Werke besonders hervorge- 
hoben: »Parnassus musicus Ferdinandaeus«, eine Motettensammlung mit Generalbaß, die 

Giovanni Battista Bonometti in Venedig herausgegeben hatte; eine Sammlung Motettiaunae 
due voci mit Generalbaß im Sinne des neuen italienischen Stils; auch die »Musiche di Jacobo 

Peri«, ein bahnbrechendes Werk des Florentiner Musikintendanten Jacobi Peri. Graf Ernst Ge- 

orgs Geschmack war fortschrittlich zu nennen (Schmid). Von den übrigen Büchern sind zu 
nennen die Weltbeschreibung von Sebastian Münster, das Bayrische Landrecht von 1616, 
Weltbeschreibung in fol. von Johannes Bosteri, Beschreibung der neuen Welt des Perusischen 
Königreiches [Peru], gedruckt in Basel, von Hans Burgkmaier »die Geschichte des Ritters 
Theuerdank, Aufzug und Ritterspiele an der Württembergischen Hochzeit, Beschreibung der 
vornehmsten Städte der Erde lib. 1-5 von Georg Braun und Franz Hogenberg, Atlas minor von 
Gerard Mercator«. Für die militärischen Interessen des Grafen sprechen folgende Werke: Eine 
Handschrift über die zukünftige »ungarischen Grenzen« vom Kaiserlichen Sekretarius Bern- 
hard Reisacher; Spiegel der Seefahrt; Amerika, achter Teil; Niederländische Historien erster 

und zweiter Teil; Kriegsanschlag Sexti July Frontino; De vitis Imperatorium; Kriegskunst zu 
Fuß von Jakob von Wallhausen, »Architektura von Festungen«. Auch religiöse Werke fehlten 
nicht. Genannt seien zwei deutsche württembergische Bibeln, ein »Beichtbiechel genannt 
Arzneiy wider denreuigen Todt« und ein Officium B. M. Virginis. In einem Behältnis ([Impatt?) 
befanden sich allerlei Handschriften. Gegenüber dem übrigen Nachlaß des Grafen ist die Bi- 
bliothek eine Schatzkammer. Vermutlich hat er verstanden, die Bücher beizeiten von Krau- 
chenwies nach Wembing zu schaffen und sie dort dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen!””. 

Der Landrichter Balthasar Vogel besprach sich mit dem Fürsten Johann, ob die Gräfin Maria 
Jakobe zum 30. kommen und die Verdienste der vier Diener beglichen werden sollten. Vogel 
standen 232 Reichstaler zur Verfügung, mit denen er auch die Unkosten der Beisetzung beglei- 
chen mußte. Er empfahl, die vorhandenen Pferde zu verkaufen. Sollte von dem Betrag etwas 
übrig bleiben, wollte Vogel ohne Befehl des Fürsten nichts ausgeben. Es folgte von Seiten der 
Gräfin Maria Jakobe wie des Fürsten Johann ein reger Schriftwechsel!?®, bei dem jede Partei ih- 
ren Vorteil suchte. Die Verschwendungssucht des Grafen Ernst Georg und der Hang seiner 
Gemahlin, auf großem Fuß zu leben, wie sie es in ihrem Elternhaus gewohnt war, machte es 
beiden Seiten leicht, mit gegenseitigen Vorwürfen nicht zu sparen. Um ihre Rechte durchzu- 
setzen, berief Maria Jakobe ihren Oheim Hans Werner [IV.) von Raitenau und ihren Schwager 
Kaspar Bernhard Freiherr von Rechberg zu ihren »Beiständern«. Im Auftrag der Witwe haben 
die beiden »Beiständer« dem Jakob Jenichen, »der Rechte Doktor und Advokat der Stadt Mem- 
mingen«, alle Gewalt für die folgenden Verhandlungen übertragen. Fürst Johann beauftragte 
seinen getreuen Thoma Mauch, der Rechte Doktor, mit der Bearbeitung der Erbauseinander- 
setzung. 

Dr. Jenichen schrieb im Auftrag der Raitenauer »Beitständer« an den Fürsten Johann und 
bat, der Fürst möge sich der Witwe gnädig erzeigen. Die im Heiratspakt der Gräfin Maria Jako- 
be und des Grafen Ernst Georg vereinbarten 11.000 Gulden Heiratsgut waren binnen eines Jah- 
res fällig. Als Jakob Hannibal nach einem halben Jahr starb, kam bereits der volle Betrag zur 
Auszahlung. Dem Empfang der 11.000 Gulden bestätigte der Freiherr Kaspar Bernhard von 

17Jahrbuch der Auktionspreise 1981 Braun-Hogenberg alle sechs Bände DM 140.000,- 
Atlas Merkator DM 6.000,- Sebastian Münster Auktionspreis 1982 DM 30.000,- Mehrere der Buchtitel kommen nur 
noch in großen Abständen auf den Markt. 

18StAS DEPFASHSRS3K18F6,R143K27F15/2 
In diesen Archivbeständen befindet sich der umfangreiche Schriftwechsel zwischen beiden Parteien. 
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Rechberg für seine Schwägerin Maria Jakobe mit eigener Hand. Außerdem habe Graf Ernst Ge- 

org »sofort das Lehen Hohenkrähen und das halbe Dorf Duchtlingen mit aller ansehnlichen 

Fahrnis, Pferden und anderem Vieh, die köstlich Rüstkammer, Wein, Getreide und andere Mo- 

bilien an sich gezogen«. Ferner wurde von ihm Schlatt 2 Jahre »genützt und genossen«, bis ihre 

Schwester Maria Helena den Freiherrn von Rechberg ehelichte. Beim Verkauf des Guts Schlatt 

161919 wurden 7.000 Gulden, die auch zum väterlichen Erbe der Maria Jakobe gehörten, dem 

Ehepaar Zollern auf Anwartschaft des mütterlichen Erbes in Höhe von 11.600 Gulden versi- 

chert. Von diesem Erbe waren jedoch die 3.000 Gulden abzuziehen, die von der Witwe des Ja- 

kob Hannibal für die Lösung des von Graf Ernst Georg in Augsburg versetzten Silbers fällig wa- 

ren. Das Silber war ein Geschenk, das die Gräfin schon vor ihrer Ehe von ihrem Vater erhalten 

hatte. Im April 1623 nach dem Tod der Kunigunde von Raitenau, geborene Gremlich von Jun- 

gingen, schlossen die beiden Schwestern einen Erbvergleich. Den Rest des Erbes habe Graf 

Ernst Georg ebenfalls an sich gebracht und verbraucht. 

Das Heiratsgut der Maria Jakobe, die »Widerlag«, sowie die 1.000 Gulden Morgengabe und 

der Witwensitz mit den dazugehörigen Naturalien und Mobilien waren, wie im Ehepakt?® be- 
stimmt, auf des Grafen Besitzungen in Veringenstadt, Veringendorf und Langenenslingen ver- 
sichert. Fürst Johann bezweifelte die Vermögensaufstellung der Maria Jakobe. Die »Beistän- 
der« gaben nicht nach und wehrten sich, weil Fürst Johann alles, was die Witwe außer den 
11.000 Gulden geerbt hatte, von ihm als »Paraphenalgut«, das keiner Widerlag unterworfen 

war, behandeln wollte, obwohl die Gräfin »all ihr hab und gut in händen« des leichtsinnigen 

Grafen gelassen hatte. Die 1.000 Gulden Morgengab wollte der Fürst mit dem Wert der von 

Graf Ernst Georg für seine Gemahlin gekauften »Kleinodien und Frauenzier« als abgegolten er- 
klären. Dies lehnten die Beiständer entschieden ab, da alle diese Geschenke mit dem »patrimo- 
nio« der Witwe bezahlt wurden. Die ganze Zeit ihrer Ehe hatte das Paar aus den Gütern des 
Grafen wegen der teilweisen Sequestration und der ständigen Bedrängnis durch die Gläubiger 
keine Nutzen und Einnahmen gehabt. Die 3.000 Gulden, die der Graf für das versetzte Silber 
seiner Gemahlin in Augsburg aufgenommen hatte, habe er ganz nach seinem Gefallen und 
Nutzen verbraucht. Der Kommentar des Fürsten am Rand des Briefes hierzu mit roter Tinte: 
»habe sich dessen nix zu clagen, weil das silber wieder zu seiner gemahl hand gekommen«. Die 
Beiständer schrieben weiter, »es sei erbärmlich, wie eines reichsgrafen hinterlassenen wittib 
um ihr heiratsgut und die widerlag sich wehren müsse«. In der Urkunde für die Verschreibung 
der Morgengab auf die Güter in Langenenslingen und für den großen Fruchtzehnten zu Verin- 
genstadt hat Graf Ernst Georg der Maria Jakobe, wohl in dumpfer Vorahnung, daß sie nicht zu 
ihrem Recht kommen würde, die Vollmacht gegeben, diese Abgaben im Notfall zu verkaufen. 
Der Fürst kommentierte: »hat nit macht gehabt«. Die Anfrage, wie die Gräfin Maria Jakobe 
wieder zu ihrem väterlichen Erbe, dem Lehen Hohenkrähen, kommen sollte, das durch die 
Schuld des Grafen Ernst Georg als verwirkt und lehensfällig erklärt wurde, schreibt Fürst Jo- 
hann an den Rand des Briefs »geht mich nix an«. Nicht angenehm ist es dem Fürsten, daß die 
Gräfin durch seines Bruders »verthunliches, nachteyliges übelhausen zu schaden geraten soll- 
te«. Er hätte auch »eine bessere hauswirtschaft und zusammenrechnen gewünscht«. Wer die 
Verantwortung und Schuld trage, was Ursach und Anlaß dazu gewesen sei, will er seiner 
Schwägerin anheimstellen und zu bedenken geben. Die Beiständer hoffen immernoch, daß der 
Fürst die »heiratliche dispostion« der Gräfin anerkenne und sie nicht zum äußersten Rechts- 
mittel, einem Prozeß beim Kammergericht in Speyer, zwinge. 

In einem Brief des Fürsten Johann an Erzherzog Leopold im November 1625 kamen die Ma- 
chenschaften eines Dr. Heller?"', der wohl ein bekannter Winkeladvokat und einer der Haupt- 

gläubiger des Grafen Ernst Georg war, zur Sprache. Mit dessen Hilfe kamen verschiedene Gläu- 

1Hornstein, Karl von Schriftlicher Nachlaß in der Hegau-Bibliothek Singen/Htwl. 
2®Vgl. Ehepakt »Die Zollerische Hochzeit« 
201 Graf Ernst Georg schuldete dem Dr. Heller 5.700 Gulden Hauptgut und 1.425 Gulden Zinsen = 7.125 Gulden 
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biger des Grafen Ernst Georg durch eine Hintertür zu ihrem Ziel. Seine bekannte Indiskretion 
verhalf auch dem Ulmer »Gewalthaber« des Hof- und Handelsmannes Niklas Linkhardt aus 
Prag, seinem Ziel näher zu kommen. Linkhardt hatte dem Grafen Ernst Georg, als er vor seiner 
Hochzeit einige Jahre am Kaiserhof in Prag weilte, 7.800 Gulden geliehen. Hinzu kamen 2.340 
Gulden fällige Zinsen. Für diese Summe hatte der Graf sein Dorf Krauchenwies verpfändet. 
1616 wurde diese Schuldverschreibung an die Stadt Grävenhagen in Holland abgetreten. Die 
Zahlung der Schuld erfolgte später von Fürst Johann durch Hinterlegung von 1.846 Reichstaler 
in Augsburg. Dr. Heller verhalf auch »vermittelst schenkung und schöner korrespondenz« Jo- 
hann Blessing (»welcher bei derselben regierung allenthalben bekannt ist«) mit allerhand Vor- 
teilen zur Sequestration des Lehens Hohenkrähen und des dem Grafen eigenen Dorf Mühlin- 
gen im Hegau. Das Schuldwesen seines Bruders versuchte der Fürst durch dessen wiederholte 
Abwesenheit im »Kriegswesen« zu entschuldigen. 
Am 4. Januar 1626 wurde in Augsburg, Biberach und Pfullendorf die Citationsladung der zol- 

lerischen Kreditoren durch das Kammergericht in Speyer angeschlagen. Rechtstage fanden am 
26. Juni 1626 und am 3. März 1628 in Speyer statt. 

Als Fürst Johann sich, wie bekannt, beharrlich weigerte, die 22.000 Gulden Heiratsgut, die 

1.000 Gulden Morgengabverschreibung nebst der finanziellen Ablösung des Witwensitzes in 
Veringenstadt mit Lieferung der fälligen Naturalien anzuerkennen, wandten sich die »Beistän- 
der« in ihrer Not an Kaiser Ferdinand II. Am 8. Juni 1626 schrieb der Kaiser dem Fürsten Jo- 
hann?”. Er halte die übersandte Kopie des Heiratspaktes und die beglaubigte Quittung über die 
Auszahlung der 11.000 Gulden Heiratsgut der Gräfin Maria Jakobe als den Tatsachen entspre- 
chend. Durch Nutzung des übrigen ansehnlichen väterlichen Erbes sei den Eheleuten das Hei- 
ratsgut »mehr als überflüssig bezahlt worden«. Graf Ernst Georg habe der Witwe und ihren 
Töchtern von ihrem väterlichen und mütterlichen Vermögen an Fahrnis und den Mobilien 
nichts übrig gelassen. Er habe das von seiner Gemahlin geerbte väterliche Gut Hohenkrähen 
teils wegen der von seinen Gläubigern erlangten Sequestration, teils wegen seiner Mißwirt- 
schaft in einem solchen erbärmlichen Zustand hinterlassen, daß das Gut lehensfällig gewor- 
den sei. Das Ende des in Innsbruck anstehenden langwierigen Entzugsprozesses ließ die Witwe 
wenig erhoffen. Der Kaiser bemängelte, daß der Fürst sich bisher nicht erklärt habe, wie er der 
Witwe und den Töchtern helfen wollte. Er empfahl, bis zum Ende des Streits »der Witwe und 
ihren Kindern die jährlichen Alementa zu reichen. Gegeben den 8. Juni 1626 in der Stadt Wien, 
Ferdinand«. 

In seinem Antwortschreiben an den Kaiser teilte Fürst Johann mit, seine Schwägerin habe 

nicht alle Gründe genannt, die zur Verzögerung beigetragen hatten. Er könne bis jetzt nichts 
unternehmen, da er den Ausgang des Edictalprozesses in Speyer abwarten müsse, um laut Zol- 
lerischem Erbeinigungsvertrag seinem Haus nicht zu schaden. Der Fürst stellte sich unwis- 
send, was sein Bruder an Heiratsgut und sonstigen Gütern von seiner Gemahlin aus dem Raite- 
nau’schen Erbe erhalten und genutzt habe. Am Schluß seines Briefes hob er besonders hervor, 
daß ihm bei der brüderlichen Teilung wie auch seinem verstorbenen Bruder noch Schulden sei- 
ner Voreltern »auf den Hals gewalzt worden seien?®«. 

Für die Versorgung der beiden jungen Fräulein wurden laufend neue Vorschläge unterbreitet. 
In dieser Angelegenheit wollte sich Fürst Johann als getreuer Vetter und Freund verhalten. 
Graf Ludwig von Fürstenberg und seine Gemahlin, die eine Schwester des Fürsten war, wollten 
die jüngere Tochter zu sich nehmen und wie ein eigenes Kind halten. Das Fräulein kam wohl 
nach einem kurzen Aufenthalt wieder zur Mutter zurück. Die ältere Tochter wollte der Fürst, 
»bis sie mannbar sei, alles auf seine Kosten, im Kloster Inzigkofen unterbringen«. Im August 
1625 klagte die Witwe, sie habe die Töchter noch immer bei sich, ohne daß von ihrem Gemahl 

?®StAS DEPFASHSR53KI18F6 

2®Die oben erwähnte Schuld von 1.000 Gulden und 1.100 Gulden Zinsen an die Erben der Gräfin Helena von Tengen, geb. 
Gräfin von Hohenzollern, stammte noch vom Großvater des Grafen Ernst Georg. In einzelnen Fällen war es wohl 

zweckmäßig, mit der Rückzahlung zu warten, bis der letzte Erbe das Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte. 
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Hab und Gut vorhanden sei. Sie forderte nochmals die Betten und Naturaliengaben, die ihr laut 
Heiratspakt von ihrem Witwensitz verschrieben waren. Nach Jahresfrist im Juli 1626 klagte 
Maria Jakobe wieder, daß sie ohne die Unterstützung ihres Schwagers Kaspar Bernhard von 
Rechberg, seit dem Tod ihres Gemahls nicht einmal den notwendigen Unterhalt gehabt habe. 
Sie könnte die Töchter nicht bei sich behalten und den weiteren Aufenthalt ihrem Schwager 
Rechberg nicht länger zumuten. Der Kaiser machte in seinem Brief den Vorschlag, eine der 
Töchter an einen Kurbayrischen Hof, die andere bei der Pfalz-Neuburg’schen Hofhaltung un- 
terzubringen. Im August 1626 starb in Illereichen nach nicht zehnjähriger Ehe »unter Hinter- 
lassung mehrerer kleiner Kinder« Maria Helena, Freiin von Rechberg?", die Schwester der Ma- 
ria Jakobe. Jetzt konnte die Witwe von Zollern mit ihren beiden Töchtern die Gastfreundschaft 
ihres Schwagers Kaspar Bernhard nicht mehr länger in Anspruch nehmen. Sie siedelte mit ih- 
ren Töchtern nach Schloß Langenstein über. Auf Wunsch des Fürsten Johann mußte im Sep- 

tember 1626 der Obervogt in Langenstein die beiden Fräulein nach »Simeringen« (Sigmarin- 
gen) bringen. Wegen Unkenntnis der Ortsverhältnisse mußte er durch den großen Walddistrikt 
zwischen Laiz, Ablach, Krauchenwies und Sigmaringen »einen potten nehmen, so den weg 
durch den wald nach Sigmaringen zeigte«. Der Empfang in der Residenz des Fürsten schien 
nicht besonders herzlich gewesen zu sein, da der Obervogt im Schloß nicht »ausgehalten« 
wurde. Er mußte in der Herberge für Zehrung und Unterkunft 7 Gulden 58 Kreuzer bezahlen». 
Durch einen Brief des Pater Quardian des Franziskanerklosters in Überlingen vom 19. Mai 

1673 an den Fürsten Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen?' (1638-1681), Sohn des Fürsten 
Johann, erhellt sich das weitere Schicksal der beiden Töchter Maria Renata und Polyxena. Sie 
fanden, nachdem alle weiteren Pläne für ihre Unterbringung wohl wegen der drohenden 
Kriegsgefahr scheiterten, im hochadligen Damenstift in Buchau am Federsee eine Bleibe. Die 
Fürstäbtissin Gräfin Katharina von Spaur (1610-1650) nahm sie auf, weil ihre Mutter die Töch- 
ter aus Angst vor der drohenden Gefahr »härtlich und streng gehalten« hatte. Beim Heranna- 
hen der Schweden flüchtete die Äbtissin mit den Gräfinnen von Zollern nach Überlingen, wo 
sie in der Kommende des Deutschen Ordens Zuflucht fanden. 1635 starb die Gräfin Polyxena 
an der Pest und wurde in der Franziskanerkirche »mit Gesang und Teilnahme des Bürgermei- 
sters Egenroth und des Magistrats bestattet«. Wegen der200 Gulden Bestattungskosten kam es 
zu einem jahrzehntelangen Streit zwischen dem Franziskanerkonvent und den Kontrahenten, 
dem Fürsten von Hohenzollern und der Fürstäbtissin des adeligen Damenstifts Buchau. Der 
Fürst behauptete, die Fräulein von Zollern seien keinesfalls in Kriegsgefahr »ex miseratione« 
aufgenommen worden, sondern seien vor der Flucht nach Überlingen schon »bementelt?”« ge- 
wesen. Vor ihrem Eintritt habe sein Vater die Gräfinnen mit aller Notdurft und Kleinodien 
ausgestattet. Somit sei die Fürstäbtissin verpflichtet, die 200 Gulden für die »Sepultur« zu 
bezahlen, was die Äbtissin in Abrede stellte. 

Vermutlich sind die 200 Gulden bei der Säkularisation des Damenstifts noch offen gestan- 
den. Mit der großen Masse von Besitz, Rechten und Schulden fiel das Damenstift Buchau 1802 
an den Fürsten von Thurn und Taxis und 1806 an Württemberg. 

Die ältere Schwester von Zollern, Maria Renata, heiratete bald nach dem Tod ihrer Schwe- 

20 WAR Brief des Freiherrn Kaspar Bernhard von Rechberg an die Brüder von Raitenau Illereichen 1627 VIII 27 
205 AL Rechnungen 1626-27 S. 165 £ 
206StAS DEPFASHSRS53K18F19/5 

%7Nach dem Willen des Stifters sollten nur Fräulein aus gräflichen und freiherrlichen Geschlechtern, die im Land Schwa- 
ben geboren waren, Aufnahme finden. (Die Äbtissinnen von Spaur und Schwarzenberg waren eine Ausnahme). Die Da- 
men mußten zunächst ohne Einkommen eine Residenzzeit von einem Jahr absolvieren, während der sie am Chorgebet 

teilnehmen mußten. Hierauf nahm man den »Bemäntelungsakt« vor. Die Fürstin überreichte das Stiftszeichen, » ein 
Kleinod zum Anhängen, einen langen schwarzen crepone mit weißem Taft ausgeschlagenen Schweifmantel samt dem 
weißen Kopffächel«. Auf dem Deckenfresko in der Stiftskirche ist die Fürstin mit den Damen in dieser Festtracht über- 
liefert. Die Damen waren durch kein Gelübde gebunden und konnten jederzeit austreten und ohne Gewissensbisse hei- 
raten. 

Spahr G. S. 87 ff Abb. 33-34 

So haben wiederholt adelige Witwer sich in Buchau eine Frau ausgewählt und noch vor der Heimreise geheiratet. 
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ster den Witwer Johann Christoph von Schellenberg zu Kißlegg. Die Vormünder der beiden 
Söhne und der vier Töchter des Paares reklamierten noch 1673 beim Fürsten Meinrad die Aus- 
zahlung des Heiratsguts ihrer Mutter?®. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde wie üblich der ausste- 
hende Betrag verzinst. 
Am 20. Juni 1626 erhielt Fürst Johann von Erzherzog Leopold als »Lehensherr der öster- 

reichischen Lehen Veringen und Hohenkrähen mit dem halben Dorf Duchtlingen« einen Brief, 
dessen Inhalt der Fürst sicher nicht ohne Schadenfreude zur Kenntnis nahm. Der von der Land- 
vogtei Schwaben gesetzte Sequesterverwalter Philipp Amberger war, um die ihm aufgeladene 
Sequesterverwaltung los zu werden, mit seiner Familie, aber auf getrennten Wegen, bei Nacht 

und Nebel »heimlich ausgetreten«. Der Erzherzog kündigte an, der Verwaltung in Weingarten 
läge daran, baldmöglichst wieder einen vertrauten Sequesterverwalter zu ernennen, der für den 
Verkauf der vorhandenen Früchte und die Verwendung des eingegangenen Geldes verantwort- 
lich sein sollte. 

In einer leeren Truhe hatte Amberger ein Schreiben, das »seine wiederkunft« nicht erwarten 
ließ, mit folgendem Text hinterlassen: »Meine lieben leuth, was es Gott im himmel erbarme 
(wie) ich (in) ein solliches ellendt gerathen soll. Ich wolt (alles) zurecht gebracht haben, aber die 
gefaßte ungnad (des Fürsten, seiner Räte und der Gläubiger) ist mir also fürgebildet mit arre- 
sten und anderer gefahr, das ich laider einen weitten weg von Euch (nehmen) und (euch) also 
ellendigerlich verlassen mueß. Ich will nach Weingarten gehen und mein entschuldigung 
thun. Das khindt ir fürnemben (vernehmen) und euer beste sachen bey nacht weg nemmen, 
sonsten würdt Euch gewißlich alles genommen. Bittet Gott fürmich, das willich auch treulich 
thun, weil ich leb, aber (ich werde) ein andern anfang gewißlich nit (mehr) machen. O’ weh, 
mein unschuldig weib und khindt, wie werden sy verfolgt«. 

Schon am Tagdanach, am 27. Juni, antwortete Fürst Johann dem Erzherzog und teilte mit, die 
Frau Ambergs habe nachts heimlich gepackt. Es wurde das Gerücht verbreitet, Amberger und 
seine Familie seien in türkischen Kleidern gemeinsam geflohen. Nach seiner Meinung hätte 
sich die Familie nicht weit fort begeben. Schon am 2. Juli folgte ein weiteres Schreiben des Für- 

sten an den Erzherzog. Die Zollerischen Räte in Sigmaringen hätten nach München berichtet, 
die Lebenshaltung des Ambergers sei nicht auffällig gewesen. Er habe sich mit seiner Familie 
in Ruhe auf die Flucht vorbereitet und 1.200 Gulden aus der Sequestrationskasse mitgenom- 
men. Mit dieser Summe konnte Amberger mit seiner Familie in Ruhe einen angenehmeren 
Verwaltungsposten suchen. 

Wenige Jahre danach haben schwedische und württembergische Truppen die Hohenzolleri- 
schen Fürstentümer verwüstet. Die Erträge der Güter wurden immere geringer. Ständige Kon- 
tributionen brachten die Grundherren an den Rand des wirtschaftlichen Ruins. Als Folge da- 
von hatten die Nachkommen des Fürsten Johann bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts für die 
Tilgung der Schulden des Grafen Ernst Georg an die Nachkommen seiner Gläubiger Zahlun- 
gen zu leisten. 

Lehensentzugsprozeß, Revisionsantrag und Rückgabe des Lehens Hohenkrähen 
an die Familie von Raitenau bis zum Jahr 1671 

Seit der Arrestierung der Gefälle durch die Vorderösterreichischen Beamten der Landgraf- 
schaft Nellenburg im September 1624 verstrichen bis zum Beginn des Lehensentzugsprozesses 
im Juni 1626 volle 21 Monate. 
Am 27. Juni 1626 trat die eingesetzte Kommission erstmals zusammen?®. Die Oberöster- 

208StAS DEPFASHSRS53K18F13/1 
20Bad. GLA Lehen- und Adelsarchiv Nr. 20111 Duchtlingen 

Die »Klageschrift« mit 36 Artikeln und bis zu 68 Zusatzfragen ist in Pergament gebunden. Der Einband ist am Rand auf 
3 Seiten durchgehend gelocht. So konnte das »Korpus delicti« verschnürt und versiegelt werden. Es ist nicht möglich, 
die Prozeßschrift mit allen Fragen und Antworten auszuwerten, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. " 
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reichische Kammer vertrat Dr. Francisco Carara zu Niederhauß, Erzherzoglicher Kammerrat 
und Procurator, gegen die Angeklagte, »unsere liebe andächtige« Gräfin Maria Jakobe, geb. Ed- 
le Frau von Raitenau, Witwe. Der Kommission gehörten an: Kaspar Reiffelin, Freilandrichter 

im Hegau und Madach, Lorenz Wenker, Bürgermeister der Stadt Radolfzell, und Johann Hauß- 
ner, derzeit Sequesterverwalter auf dem Hohenkrähen. Den Bewohnern von Duchtlingen wur- 
de der Sequesterverwalter als Gewalthaber vorgestellt und sie von ihrer Pflicht gegen die Grä- 
fin Maria Jakobe entbunden. 

Als Zeugen im Prozeß wurden aufgerufen: 1. Konrad Precht?!°, gewesener Obervogt auf dem 
Hohenkrähen, jetzt Hofmeister zu Heiligenberg, ca. 52 Jahre, 2. Bartholomäus Lindin, geb. in 
Dottenhausen, Kaplan zu Mühlhausen, 50 Jahre, 3. Hans Graff, geb. in Duchtlingen, Vogt und 
Bauersmann daselbst, ca. 70 Jahre alt, 4. Adam Graff, geb. in Duchtlingen, Bauersmann, Wirt 
und Dorfpfleger, ca. 40 Jahre alt, 5. Hans Martin, geb. in Duchtlingen, Bauersmann und Dorf- 
pfleger, ca. 50 Jahre alt, 6. Junker Hans Joachim Vogelsang, geb. in Pfullendorf?!!, wohnhaft zu 
Zell, Bürger und Mitglied des Rats zu (Radolfz-) Zell, 46 Jahre, 7. Rudolf Ebinger von der Burg zu 
Schlatt, Landkomturscher Obervogt der Herrschaft Neuhohenfels. Die Zeugen wurden mit 
den Vertretern der Gräfin Maria Jakobe, Christian Brunner, Obervogt von Langenstein und als 
unparteiischen Beistand Johann Weibel, beider Rechte Doktor und Advokat der Reichsstadt 
Überlingen, am 28. Juli in die Herberge zur Krone in Radolfzell geladen, wo Hans Freyen, Stadt- 
amtmann von Radolfzell, sie vereidigte und später im Zeugenstand auch vernommen hat. Für 
die Vernehmung des Kaplans Lindin wurde die Genehmigung des Generalvikars der Diözese 
Konstanz eingeholt. Der Kaplan mußte in die Hand des Mathias Christen, Pfarrherrn von Ra- 
dolfzell, und auf das Evangelium den Zeugeneid ablegen. Rudolf Ebinger entschuldigte sich, da 
eran diesem Tag für den Landkomtur am Kreistag in Ulm teilnehmen mußte. Er erschien erst 
spät am 29. Juli, nach seiner Rückkehr von Ulm vor der Kommission in Radolfzell. Hier wur- 
den ihm seine und des Graten Kaufbriefe und Verträge vorgelegt. Er weigerte sich, den Zeuge- 
neid zu leisten, da er seinem Komtur und der Reichsritterschaft im Hegau durch einen Eid be- 
reits verpflichtet sei. Er müsse sich dort erst erkundigen, ob er vor der Kommission einen Eid 
leisten dürfe. Darauf erklärte sich der Vorsitzende der Kommission einverstanden, verlangte 

aber von Ebinger als Strafe 30 Reichstaler, dies war die Summe der Unkosten für einen Ver- 
handlungstag der Kommission. Ebinger ging, da er schon in Radolfzell war, sofort zur Reichs- 
ritterschaft im Hegau, die hier ihren Sitz hatte, und beschwerte sich heftig gegen diese Amts- 
anmaßung des Vorsitzenden der Kommission. Am 3. August erhielt Laurentius Werner, Bür- 
germeister zu Radolfzell, das geharnischte Antwortschreiben der Reichsritterschaft. Sie be- 
lehrte die Kommission, daß der Adel nur dem Kaiser den Zeugeneid zu leisten habe?'?. Das 
Schreiben beendete sie kurz und bündig mit ihrem Wahlspruch »Gott mit Uns«. Die Kommis- 
sion entschloß sich, dieses Schreiben zur Begutachtung an den Lehensherrn Erzherzog Leopold 
zu schicken. Die Antwort ist nicht bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich der Erz- 
herzog dem Standpunkt der Reichsritterschaft angeschlossen. In den amtlichen Akten er- 
schien fortan der Name des Rudolf Ebinger nicht mehr. Nur Kaplan Lindin erwähnte im Zeu- 
genstand, daß er Rudolf Ebinger vor dem Kauf der Grundstücke von dem Ehepaar Zollern auf 
dessen rechtswidrigen Handel aufmerksam gemacht habe. Ebinger mußte alle Grundstücke, 
die er von dem Ehepaar Zollern erworben hatte, wieder zurückgeben. Der Versuch, in Inns- 
bruck für die eingezogenen Grundstücke eine Abfindung zu erhalten oder mit Erträgnissen der 
Gefälle des Lehens Hohenkrähen entschädigt zu werden, schlugen fehl. Im September 1631 
wandte sich Ebinger in seiner Not an Maria Jakobe mit der Bitte, die 700 Reichstaler, die erim 
Herbst 1624 ihr und ihrem Gemahl Graf Ernst Georg geliehen habe, samt den Zinsen, die bis 
dato angelaufen waren, zu erstatten?! Der Kredit war Rudolf Ebinger auf die Herrschaft Lan- 
genstein versichert. 
"Einmal erschien er im Prozeß als »Junker« Precht 
auygl. S. 
Dies war auch der Grund, weshalb Graf Rudolf von Helfenstein nicht vorgeladen wurde. 
23a WAR Kopialbuch 165 b Nr. 30 1631 IX. 12. 
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Am Abend des 4. August wurden von der Kommission alle Zeugen und die Beiständer der 
Gräfin Maria Jakobe in die große Stube der Vorburg des Hohenkrähen geladen. Hier wurden die 
Anwesenden über den weiteren Verlauf des Verfahrens informiert. »Der beklagten frau Gräfin 
anwalt zeigte an, daß sie nit verbunden sei, den augenschein (Besichtigung) geschehen zu las- 
sen und rechtlich nicht erforderlich halte«. 
Am 5. August fand mit der Kommission und allen Geladenen die Besichtigung des Kobels 

und der Vorburg statt. Das Ergebnis war erschütternd. Am 6. August folgten die Reben, der 
Feldbau und die Waldungen. An Vorwürfen gegen den ehemaligen Obervogt Vogelsang, den 
Grafen Ernst Georg und seine Gemahlin fehlte es nicht. 

Graf Ernst Georg hatte, wie oben erwähnt, als Lehensträger seiner Gemahlin 1614 beim An- 
tritt des Lehens mit Revers versichert, für die bauliche Verbesserung der Gebäude im Laufe der 

nächsten 15 Jahre 15.000 Gulden aufzuwenden. Desgleichen hatte er durch Revers die Öffnung 
der Festung für das Haus Österreich versprochen und zugesagt, den Hohenkrähen allzeit ver- 
teidigungsbereit zu halten. 

Der Graf verlor wegen der Sequestration des Lehens durch seinen früheren Rat Johann Bles- 
sing für viele Jahre den größten Teil seiner Einkünfte. So war er nicht in der Lage, selbst wenn 
er gewollt hätte, sein Versprechen zu halten. Hinzu kam die völlige Unfähigkeit des Grafen, 
seine Ausgaben an den Einnahmen zu orientieren. Seine beiden Brüder Fürst Johann von Ho- 
henzollern-Sigmaringen und Kardinal Eitel Friedrich, waren ihm gegenüber fähige Diploma- 
ten und wahre Finanzgenies. Graf Johann hat zu Beginn des 30jährigen Krieges dem Grafen 
Hans Fugger, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, 90.000 Gulden geliehen?!®, 

Die Kommission begann bei der Besichtigung auf dem Kobel, der eigentlichen Festung. Hier 
war der Palas, das Haus hinterm Felsen mit den von Jakob Fugger erbauten Kasematten »rui- 

niert«. Schadhafte Dächer waren die eifrigen Schrittmacher der Zerstörung. Die drei Wohnräu- 
me im Obergeschoß waren nicht mehr bewohnbar. Hier hatten die Zollerischen und Helfen- 
steinischen Bediensteten vieles verwüstet. Die Fenster waren ausgeschlagen. Das Blei und al- 
les erreichbare »Eisenwerk« wie Riegel und Schlösser hatten sie, wohl an Stelle des ausstehen- 
den Solds, mitgenommen. Die hölzernen Rahmen der Fenster waren größtenteils verfault. Die 
Holztäfelung an Decken und Wänden war demoliert und teilweise die Bodenbretter herausge- 
rissen. Die eisernen Öfen hatte Graf Ernst Georg schon vor Jahren in das eigene Schloß nach 
Schlatt bringen lassen. Im Untergeschoß befand sich die einst »köstliche Rüstkammer« seines 
Schwiegervaters Jakob Hannibal von Raitenau. Der Anblick, der sich der Kommission bei Be- 
treten bot, war wenig erfreulich: »die geschütze alle sehr verdorben, verrostet, theils von den 

rädern geworfen, das eysen und holzwerk, mödel, ladungen und andere zubehör theils ganz zer- 
brochen«. Für den Ernstfall waren keine 2 oder 3 Stück zu gebrauchen. Im ersten Raum befan- 
den sich »22 doppelte- und einfache gaggern?'*, 2 ungefaßte gaggern und 1 veldstücklin?'. Im 
andern gemach 1 veldstücklin?!‘ gefaßt und zerbrochen. 6 blöcker mit dem hagelgeschütz?"®, 
im dritten 1 ungefaßt veldstücklin, mehr 18 gefaßte aber teils zersprungene und 1 ungefaßter 
doppelhager?'?, im gang 4 gefaßte und 1 ungefaßt veldstücklin, oberhalb der stiegen 1 eysin 
veldstücklin«. \ 

Die einzige positive Feststellung für die Bautätigkeit des Grafen Ernst Georg berichtet »vom 
haus ob den thoren«. Dieses Haus bestand aus einem Zimmer (?) und wurde auf einem alten 
Fundament errichtet. Es war mit dem Rondell verbunden, das bei dieser Gelegenheit einen 

23h Maier Johannes Hohenzollerisches Jahresh. 10/3d. Jg. 1950 S. 25 
>Doppel- oder einfache gaggern = Doppel- oder Einfachhaken, gefaßt oder ungefaßt = geschäftet oder nicht geschäftet 

(Mitteilung des Wehrgeschichtlichen Museums Schloß Rastatt) 
2skleines Geschütz 
21skleine Kanone 
Arentfällt. 
>*Mit gehacktem Blei oder Eisen zu ladendes Kleingeschütz 
*9Zweiläufige Hakenbüchse 
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neuen Dachstuhl bekam und mit neuen Ziegeln »behängt« wurde. »Dabei lagerten noch viel 
100 Ziegel, auch felß (Gestein), (andere) steine und sandt«. 
Nach den abschließenden Feststellungen der Kommission »sihet dißer ganze kobel einem 

zerstörten außgeblinderten haus gleich«. 
Am Westfuß der Felsenkuppe des Hohenkrähen befand sich »der bezirk des vorhoffs. Dar- 

über urteilte die Kommission: »Underm Kobel ist erstlich das undere Schloß nebst dem felßen 
mit gemäuer und holz in alleweg von unten bis oben hinauf vergangen, verfault und pawloß. 
Also hat sich befunden, allein die 2 stuben, darin der Sequester wohnt, und die groß tafelstuben 
(waren) noch gut zu bewohnen. Die stuben aufem boden (1. Stock?), darin jez der gottesdienst 
exerciert wirt, ist auch übel vergangen?” .. wie auch das hinter stüblein und das badstüblein. . 
. Ebenmäßig die zwo cammern dabey ganz pawfällig, ebenfalls die obern zwo stuben übel con- 
dicioniert, die lauben (Speicher) darauf ebenfalls vergangen. Das hauß daran ein egghaus under 
der großen stuben, die großküche, zwo kammern, die pfisterstuben, die cammer davor über der 
waschküchen so ans thor stoßt.... Die lauben uf den underen zimmern ob der küch und pfister 
(stub] bis ans thor pawfällig«. Angebaut war die Kammer an die Pfisterei mit dem Obstdörrofen 
und das »bequem hinerhauß« das die Gräfin von Helfenstein, wohl wegen des Gestanks, abbre- 
chen ließ. Zum Teil sind von den Türen die Schlösser herausgenommen und »geraubt« wor- 
den. 

An Ökonomiegebäuden werden aufgezählt: der Roßstall für die Reitpferde mit einem Korn- 
boden, der vor wenigen Jahren neu belegt wurde und noch zu gebrauchen ist; ein weiterer Roß- 
stall für die Zugpferde; 2 Ochsenställe mit Treschtenne, Kornschütte und Heulaube; der Tor- 
kel, der große zweiteilige Weinkeller; das Wärterhäuslein vor dem Tor, das Rebgartenhäuslein 
darunter, »vorzeiten« ein Fischbehälter. »In summa es ist alles am tach und gemach so übel 
conditioniert wie der augenschein zu erkennen gibt, alß ob es ausbeglindert seye und erst bei 
tagen graff Ernsten so gar nichts erbössert??®«. 
Am 6. August hat die Kommission die Reben, den Feldbau, die Wiesen und die Waldungen 

besichtigt. Wie bei den Gebäuden wurde kein Bereich des Feldbaus und der Forstwirtschaft von 
der herben Kritik der Kommission verschont. An Vorwürfen, besonders gegen den ehemaligen 
Obervogt Vogelsang, wurde nicht gespart. Kein Wunder, daß er im Zeugenstand auf sämtliche 
36 Artikel der Klageschrift und alle 68 Zusatzfragen Rede und Antwort stehen mußte. Die 
Handlungsweise des Grafen Ernst Georg und seiner Gemahlin fanden ebenfalls keinen Pardon. 
Am 7. August wurde Obervogt Precht in der Herberge zur Krone in Radolfzell als Zeuge ver- 

nommen. Er, der zuletzt kam und nur knapp zwei Jahre auf dem Hohenkrähen amtete, war der 
gesprächigste aller Zeugen. Auf die Frage, ob er als Zeuge von jemand etwas zu erwarten habe, 
antwortete er mit »Nein«. Viel lieber wäre ihm, er bekäme die 800 Gulden seines ausstehen- 
den Verdienstes und seine Kleinodien aus dem »Deposito« ausgehändigt. .. Bei seinem Aufzug 
»sei er gleichsam in ein leeres, ausgeblindertes haus gezogen«. Der Wert des gesamten Haus- 
rats habe kaum 50 Gulden betragen. Hierfür könne nur der Graf von Zollern verantwortlich 
sein. Auf die schlechte Bausubstanz angesprochen, war seine Antwort: »er wisse kein sicher 
orth darin einer leibs oder lebens versichert were, außerhalb in den zwei gewölben aufeinander 
oben im kobel, so herr Fugger gebawen haben soll«. An die Pfisterei auf der Vorburg war eine 
Kammer mit dem »hochnotwendigen obs(t)dörrofen« und der Hühnerstall angebaut. Beide 
sind im Auftrag der Gräfin von Helfenstein abgebrochen worden. Jetzt müssen sie »mit gro- 
ßem Unkosten« wieder erbaut werden. Mit Ausbessern der Dächer und Abstützen gefährdeter 

Stellen versuchte Precht, den Einsturz zu verhindern und die Bausubstanz zu erhalten. Er hat 

20a Anstelle der Punktierung folgen im Originaltext langatmige Erklärunger zum schlechten Baubestand, wie sie beiden 
Gebäuden auf dem Kobel beschrieben sind. Auf alten Ansichten der Zeit des Hohenkrähens ist beim Eingangstor eine 
Kapelle zu sehen, die sicher schon Jahre vorher abgetragen wurde. 

22h Die Beschreibung der Gebäude des Hohenkrähens anläßlich der Besichtigung und der verschiedenen aktenkundigen 
Baumaßnahmen im 17. Jh. lassen erkennen, daß nach der Zerstörung 1634 durch Konrad Widerholt im Wesentlichen 
nur die Ökonomiegebäude wieder errichtet wurden. 
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teilweise »zwanzigjährige wildnissen« angetroffen, »sey also Vogelsang die schuld nit zu ge- 
ben«. »Weder in äcker noch wißen seien die gräben aufgethan noch die heger (Einfriedungen) 
gemacht worden«. Um den Rebbau zu verbessern, habe er über vierzehntausend Reben einge- 
legt. Vier Jauchert ehemaligen Wald ließ er roden. Mit dem »ausgerüten« Reisig und Holz 
konnte Precht 2 Jahre heizen. Die Einfriedungen und Wege verbesserte er und ließ die verwach- 
senen Gscheid (Grenzstein) freilegen. Um die beiden Brunnen, deren Deuchel verfault sind, 
wieder ins Schloß zu leiten, seien 200 Gulden erforderlich. Ebinger von der Burg habe während 
seiner Beamtung trotz Verbot, bis 30 Stumpen (Holz) in sein Schloß geführt. Precht hat den Le- 
hensbrief.des Grafen Fugger gelesen, darin sei der Berg mit allen Pertinentien dem Haus Öster- 
reich aufgetragen worden. Als Graf Ernst Georg und Graf Rudolf von Helfenstein ihre erste Be- 
sprechung hatten, sei er anwesend gewesen. Seiner Meinung nach sei die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht worden. Precht beendete seine Aussagen mit »sub silentio iniuncto«. 
Am 8. August wurde Kaplan Lindin vernommen, seine Aussagen waren sachlich und reali- 

stisch. Er berichtete, er sei schon in seiner Jugend wiederholt mit seinem Vater”! auf den Ho- 
henkrähen gekommen. Seit 14 Jahren wanderte er täglich auf den Hohenkrähen und kenne je- 
den Weg und Steg. Seine Aufgabe war, alle Sonn- und Feiertage auf dem Hohenkrähen Messe zu 
lesen. Nach dem Abzug des Junker Prechten habe er noch 3/4 Jahr auf Anordnung der Hofkanz- 
lei zu Innsbruck die Verwaltung geführt. 

Es folgten die Aussagen des Kaplan Lindin: Als Hans Georg von Bodman das Lehen Hohen- 
krähen wegen der vielen Mängel abgeben wollte, war keiner seiner mitbelehnten Verwandten 
bereit, das Lehen zu übernehmen. Jakob Hannibal von Raitenau habe den Rebbau wesentlich 
verbessert. Sein Bruder Hans Werner (IV.), Johanniterkomtur, zeichnete einen Riß, der noch 
vorhanden sein müsse, von den Nebengebäuden auf dem Kobel, die sein Bruder Jakob Hannibal 
abtragen ließ. Das Material mußten die Untertanen in sein Schloß nach Schlatt fahren. Lindin 
wußte nicht, welche Gebäude unter Zollern abgegangen seien, aber er wisse, daß »der abgang 
schon unter den Bodman gewesen, da niemand gebaut habe«. Im Hauptgebäude der Vorburg 
seien nur noch die zwei Stuben des Sequesters und die große Tafelstube bewohnbar. Kaplan 
Lindin zelebrierte die Messe in einer Kammer der Vorburg, die noch ein Fenster hatte”. Über 
die Verkäufe des Grafen von Eichenstammholz und dessen Gegenlieferung war der Zeuge be- 
stens informiert. Vogt Sattler von Hilzingen lieferte Wein, der Kommandant vom Hohentwiel 
Tannenbretter für Reparaturen, der Vogt von Duchtlingen anderes Holz und der Metzger von 
Singen ein halbes Kalb. Graf Ernst Georg versetzte 1 1/2 Jauchert Wald, die angeblich eigen wa- 
ren, nach Duchtlingen. Lindin bestätigte auch die Transaktionen von Grundstücken an Junker 
Rudolf Ebinger von der Burg. Maria Jakobe wollte anfänglich zum Verkauf ihren Konsens nicht 
geben, den sie später nachholte. Vogelsang habe am Kobel entlang der Mauer, um Schäden zu 
verhüten, Reben ausgegraben, aber an anderer Stelle wieder gepflanzt. Es stimme, daß der 
Obervogt die faulen Deuchel der Wasserleitung ausgegraben habe. Er sei aber sicher, wenn er 
hier geblieben wäre, hätte er sie durch neue ersetzt. Unter Vogelsang seien die Gräben der Wie- 
sen und Äcker wiederholt aufgemacht worden. Mit dem Vogt von Duchtlingen habe er vordem 
Abgang des Grafen von Zollern, als der Reichstaler 6 Gulden gegolten, 100 Reichstaler für Zin- 
sen und Tilgung der Pappenheim’schen Anleihe nach Engen gebracht. Lindin wurde mit ge- 
wöhnlicher »Silentia« entlassen. 

Ab 11. August wurden die drei Zeugen von Duchtlingen gehört, zuerst der Vogt Hans Graff, 
70 Jahre alt. Er antwortete auf die Frage, ob er alle Zeugen kenne, mit »Ja und wisse nichts als 
von allen Ehr und Gutes zu sagen«. Er als ältester Zeuge hatte noch mit den Anwälten der Fug- 
ger und Bodman gezecht und sei schon in seiner Jugend auf den Kobel gekommen. Er bestätigte, 
daß Jakob Hannibal ? ältere Häuser auf dem Kobel habe abtragen und das Material in sein 
Schloß nach Schlatt führen lassen. Die Untertanen seien aufgebracht gewesen, da sie fürchte- 

entfällt 
?22Die Burgkapelle, die im Übergabebrief des Hans Grim von Friedingen an Wolf von Homburg am 16. Januar 1550 noch als 

Einzelgebäude aufgeführt wurde, war wohl schon unter den Bodman in Abgang gekommen 
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ten, für einen Neubau wieder Baumaterial hinauf führen zu müssen. Wäre Graf Helfenstein 
länger da geblieben, hätte er alle Wälder restlos ausgeplündert. Der Vogt bestätigte, daß Graf 
Ernst Georg der Gemeinde Duchtlingen und ihm Grundstücke vom Hohenkrähen als Pfand 
zur Nutzung übertragen habe. Unter Vogelsang seien die Gräben alle 2 Jahre aufgemacht wor- 
den. Auch haber er alljährlich Reben eingelegt und beim Holzfällen die kleinen Eichen ge- 
schont und stehen lassen. 

Als 4. Zeuge berichtete Adam Graff, Bauer und Wirt, 40 Jahre, daß der Gemeinde Duchtlin- 
gen die Krähen’schen Gefälle für 3.000 Gulden verschrieben wurden, wie er laut Brief und Ab- 
rechnung wisse. Auch über die übrigen Transaktionen von Grundstücken war der Zeuge 
bestens unterrichtet. Im übrigen spielte er die Rolle des Unwissenden. Der nächste Zeuge, 
Hans Martin, Bauer und Dorfpfleger, 50 Jahre, war 4-5 mal auf dem Kobel und sagte aus, auch 
die Gebäude der Vorburg hätten baufällig und »vernäckisch« ausgesehen«. Er bestätigte, daß 
unter Vogelsang auf dem Kobel auf altem Fundament ein kleines Haus gebaut und gleichzeitig 
das daneben stehende Rondell einen neuen Dachstuhl bekommen hätte und neu eingedeckt 
wurde. Er berichtete vom Abgang des Rebhäuslein. Dem Vogelsang bestätigte er, daß dieser 
nur kleine, nutzlose Nußbäume abgehauen und nach Duchtlingen verkauft habe. 

Der letzte Zeuge, Hans Joachim Vogelsang, 46 Jahre, antwortete auf die Frage, ob er die Mit- 
zeugen kenne, sie seien alle ehrlich und gut. Er sei von 1612 bis Martini 1622 (1623?) Obervogt 
auf dem Hohenkrähen gewesen. Es folgte seine Aussage, Jakob Hannibal wollte auf dem Kobel 
2 alte Häuser, die er abtragen ließ, wieder aufbauen. Für die schon von den übrigen Zeugen an- 
gesprochenen baulichen Veränderungen des Grafen Ernst Georg auf dem Kobel und den zusätz- 
lichen Reparaturen habe der Lehensträger rund 1.000 Gulden aufgebracht. Das untere Schloß, 
das mit entsprechenden Nebengebäuden als Wohnbereich diente, war schon bei seinem Auf- 
zug in »Abgang« gewesen. Er habe so viel wie möglich erneuert und ausgebessert. Des Grafen 
Ernst Georg und des Grafen Rudolf Hofgesinde habe viel ruiniert. Siehätten an Türen und Fen- 
stern Schlösser, Türfallen, Scharniere und Riegel abmontiert, etliche Fenster ausgeschlagen 
und das Blei mitgenommen. Die Sequestration des Lehens durch Blessing brachte dem Grafen 
große Verluste an Bargeld. Vogelsang befand sich ständig in Geldnot, sobald er aber Geld hatte, 
nahm es ihm der Graf wieder ab und verwendete es für seine persönlichen Zwecke. Die vom 
Lehensherrn dem Grafen vertraglich auferlegte Pflicht, binnen der nächsten 15 Jahre 15.000 
Gulden für die bauliche Verbesserung des Lehens aufzuwenden, will Vogelsang von seinem 
Herrn nur gehört haben. Die Schuld für den schlechten Zustand der Rüstkammer schiebt Vo- 
gelsang auf das Zollerische Hofgesinde. Das habe »die Stücklin« (kleine Kanonen) vielmal ge- 
braucht. Vermutlich wurde bei jedem aufziehenden Gewitter geballert, um es zu vertreiben 
(Hagelschießen). Den Rebbau hatte Vogelsang beim Schloß um 3 Parzellen erweitert. Der Er- 
trag wurde in guten Jahren auf 30-35 Fuder geschätzt. Unter Precht war der Ertrag auf 5-6 Fu- 
der gesunken. Das Roggenfeld gegen Singen hat Vogelsang wegen der schlechten Erträge als 
Schafweide genutzt. Im Feldbau wurden von ihm 12-14 Jauchert Stockfeld (abgeholzter Wald) 
ausgestockt. Die Behauptung, unter Graf Ernst Georg sei der Wald verwüstet worden, lehnte er 
ab. Seine Aufzählung der Holzverkäufe deckte sich mit den Aussagen der übrigen Zeugen. Die 
Grundstücksverkäufe an Rudolf Ebinger und die Verpfändung von Grundstücken an den Vogt 
und die Gemeinde Duchtlingen bestätigte Vogelsang ebenfalls. Seine Vernehmung endete mit 
den Worten: Consueto silentio dimitiert (nach Gewohnheit zu Schweigen entlassen). 

Die Zeugen Precht, Lindin und Vogelsang wurden auch über das Verhalten der Gräfin Maria 
Jakobe als Lehensinhaberin befragt. Precht gab an: »wenn Sy nach Krähen gekommen, hab Sy 
sich mit stattlichem essen und trinken tractieren lassen und sey dabei frölich und gueter ding 
geweßt, sich der haußhaltung wenig beladen und maistentheils zu Radolfzell aufgehalten«. 
Kaplan Lindin wußte, daß der Obervogt Vogelsang die Gräfin wiederholt im Auftrag des Grafen 
Ernst Georg ermahnen mußte, sich um das Hauswesen zu kümmern. Nach Aussage des Ka- 
plans war Maria Jakobe während all der Jahre nie auf dem Kobel. So kannte sie den schlechten 

Zustand der Gebäude auf dem Kobel nicht. Sie hatte vermutlich auch nicht das Bedürfnis, die 
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Hegaulandschaft von dem eigenwillig aufstrebenden Phonolithkegel des Hohenkrähen mit der 
einmaligen Sicht zu genießen. Ihr genügte der kleine Lustgarten im Bereich der Vorburg mit 
seinen strengen, geometrischen Formen. Sie und ihre Schwester hatten in ihrer Jugend einen 

Zwerg namens Balthasar als Spielgefährte. Später galt ihr Interesse den leiblichen Genüssen. 
Sie kleidete sich nach Spanischer Mode und schmückte sich mit Perlen und Juwelen. Sie gab 
wie ihr Gemahl mehr Geld aus, als sie hatte. Schulden galten dem Ehepaar als standesgemäß. 
Noch bis in ihr hohes Alter hat sie ihre Familie durch leichtsinnige Ausgaben erschreckt?”?. 

Nach diesen vorbereitenden Amtshandlungen verfaßte der Kammerprokurator die offizielle 
Anklageschrift””* »nit informa solemnis libelly sondern mit erzählung der wahrhaftig und no- 
torischen narratein wider wohlgedachte frau Gräfin Maria Jakobe von Hohenzollern witib«. 

Am 12. September wurde sie ihr durch einen Boten überreicht. 
Das »Produkt« [Rodel) zum Lehensentzugsprozeß gegen die Gräfin Maria Jakobe von Ho- 

henzollern, Witwe, wurde am 16. Oktober 1626 abgeschlossen. 
Der Kammerprokurator schickte im August 1627 der Gräfin Maria Jakobe seine Beweisfüh- 

rung wegen des Entzugs des Lehens Hohenkrähen. Für ihren Einspruch ließ er ihren Beistän- 
dern 3 Monate Zeit. Der Komtur Hans Werner (IV.) beauftragte im September 1627 den bedeu- 
tenden Rechtsgelehrten Dr. Christoph Besold??° von der Universität Tübingen mit Ausferti- 
gung der Stellungnahme der Beklagten. Dr. Besold empfahl, sofort für den Termin des Ein- 
spruchs bei der Lehenskammer eine Fristverlängerung zu beantragen. Gleichzeitig schlug er 
vor, die Stellungnahme vor der Übergabe von einer katholischen Universität in Ingolstadt oder 
in Innsbruck begutachten zu lassen. Im Auftrag des Komtur sollte Dr. Besold auch prüfen, wel- 
che Aussichten für einen Revisionsprozeß bestehen. Zur Deckung der zu erwartenden Un- 
kosten stellte Hans Werner (IV.) von den 4.000 Gulden, die er bei der Stadt Konstanz für seine 
Stiftung hinterlegt hatte, 3.000 Gulden zur Verfügung. Es folgte ein umfangreicher Schrift- 
wechsel. Die Raitenauer waren der Meinung, Österreich habe das Lehen viel zu früh eingezo- 
gen und das halbe Dorf Duchtlingen, das ein Tengen’sches Lehen war, könne nicht »verwirkt« 
gewesen sein. Für die Bearbeitung seiner Weisungen in Innsbruck bestellte der Komtur Dr. Jo- 
hann Ant. Losius”®, Im November bat dieser Wolf Dietrich (II.) von Raitenau??%, einen Vetter 
der Maria Jakobe, um Überweisung »einiger Dutzend Taler« für anderweitige Verpflichtun- 
gen, da auch gute Dienste geleistet werden sollten. In einem Konzeptschreiben an die Ober- 
österreichische Lehenskammer in Innsbruck beklagte sich Wolf Dietrich (II.) von Raitenau, die 
Gräfin Maria Jakobe habe keine Gelegenheit gehabt, sich genügend zu verteidigen. Auch mit 
den Bedenken, die gegen den Komtur vorgetragen wurden, war er nicht einverstanden. Weiter 
berichtete er, daß sich für die Beklagte, Frau Maria Jakobe, eine Veränderung ergeben habe: 
»durch sonderbare schickung des allmächtigen und vorhergehender päpstlicher und kaiserli- 
cher dispens [habe sich) der wohlgeborne Herr Wolf Dietrich (II.) Edler Herr auf Raitenau jüngst 
mit ihr vermählt und er müsse als ihr anwalt angenommen werden??”«. Die Geschäftigkeit des 
Hans Werner (IV. in Sachen Lehensentzugsprozeß der Gräfin Maria Jakobe gefiel dem Ober- 
österreichischen Kammerprokurator Johann Schmauß nicht, der seinen Vorgänger im Amt, 
Dr. Fr. Carara zu Niederdorf abgelöst hatte. Er suchte einen Weg, um den Komtur auszuschal- 
ten. Schmauß schrieb im Dezember 1627: Er sei eine »Persona Religiosa mit votis und obe- 

23WAW Lade 23 
2+Das Dokument fehlt 
»5WAR Nr. 11. In Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 84 Heft 1966. Zu Dr. Besold Karl Siegfried Bader. 

Ein Oberamtmann der Landgrafschaft Heiligenberg im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges Johann Kaspar Maysinger 
aus Hechingen $. 22 

2264 WAR Nr. 4, Nr. 11 

26h WAR Nr. 31 a Wolf Dietrich II., ein Neffe Jakob Hannibals und Sohn seines jüngsten Bruders Hans Rudolf von Raite- 

nau 1575-1633 und der Maria Sidonia Freiin von Welsperg, Inhaber der Herrschaft Langenstein. 
Vgl. Götz-Beck S. 98 ff und S. 106 £ 
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dientien behaftet«. Nach den Ordensstatuten könne er sich nicht ohne Genehmigung des 
Großmeisters für die »Kuratel« einlassen, ohne bestimmte Eide zu leisten?*. 
Am 21. Januar 1628 schickte der Kammerprokurator an die Gräfin Maria Jakobe einen Zwi- 

schenbericht??”. Als wichtigsten Grund für den Lehensentzug wurde die unterlassene Bau- 
pflicht in Höhe von 15.000 Gulden, die Graf Ernst Georg durch einen Sonderrevers zugesichert 
hatte, angegeben. An Stelle der Summe, die der Sequester Blessing aus dem Lehen gezogen ha- 
be, hätten die 15.000 Gulden entweder aus der Substanz der Raitenauer oder der Hohenzollern 
genommen werden müssen. Die Einweisung des Grafen Rudolf von Helfenstein in das Lehen, 
der nachher mit Gewalt ausgetrieben werden mußte, wollte die Gräfin Maria Jakobe »im Trun- 
ke« unterschrieben haben. Die »hypothecation der Duchtlinger Lehen will die beklagte aus 
weibischer bledigkeit unterschrieben haben, was man ihr fürgelegt, wie sie im nothfall mit ih- 

rem ayd bezeugen kann«. Diese Ausreden ließ der Kammerprokurator nicht gelten. Dem Vor- 
wurf der Lehenskammer, gegen den Verfall der Gebäude nichts unternommen zu haben, ver- 
suchten die Raitenauer, auf ihre Vorgänger, die Freiherrn von Bodman, abzuwälzen. Sie scheu- 
ten sich nicht zu schreiben, der ruinöse Zustand könne auch »eine Folge der Belagerung durch 
den Schwäbischen Bund durch Georg von Frundsberg im Jahre 1512 sein«. Mit dieser ironi- 
schen Anspielung wollten sie die überhebliche Beurteilung durch den Kammerprokurator, der 
die Schäden aller Gebäude, Felder und Wälder des Lehens Hohenkrähen den Raitenauern und 

Hohenzollern anlastete, glossieren. Carara verstand den Wink und schrieb: Er halte es nicht 
für notwendig, darauf zu antworten. Die Raitenauer nützten jede sich bietende Gelegenheit, 
die Zusage für die von ihnen geforderte Revisionsverhandlung zu erhalten. 1631 hat Wolf Diet- 
rich (I.) anläßlich einer Reise nach Wien ihre Fürstlichen Duchlaucht, Erzherzog Leopold sei- 
ne Bitte um Revision vorgetragen und dessen Zusicherung bekommen”. 

Das Jahr 1632 war für die Familie von Raitenau von besonderer Bedeutung. Am 11. Februar 
1632 erhob Kaiser Ferdinand Hans Rudolf und Hans Werner von Raitenau so wie ihre eheli- 
chen Nachkommen in den Reichs- und erbländisch-österreichischen Grafenstand und verlieh 
ihnen die Anrede »Wohlgeboren??!«. 

Bis dahin hatte man im Hegau vom Dreißigjährigen Kriegnicht viel verspürt. Erst als Gustav 
Adolf Bayern erobert hatte, rückte er nach Süddeutschland vor. Der Kommandant Löscher 

vom Hohentwiel besetzte unter schwedischem Schutz 1632 den Hohenkrähen. 1634 wurde 
der Hohenkrähen durch seinen Nachfolger Konrad Widerholt und seine Soldateska niederge- 
brannt. Im Jahre 1632 starb Erzherzog Leopold. Ihm folgte seine Gemahlin Claudia von Medici 
(1632-1646) als Regentin der österreichischen Vorlande. Hans Werner (IV.) von Raitenau ge- 
noß ihre besondere Gunst?” und wurde als Vormundschaftsrat? in dienächste Umgebung der 
Landesherrin berufen. Jetzt war es für die Raitenauer nur noch eine Frage der Zeit, wieder in 
den Besitz des Lehens Hohenkrähen zu kommen. Wolf Dietrich (II.) hielt sich meistens auf sei- 
nen Besitzungen Gmünd und Rosenegg in Kärnten auf. Sein Onkel Hans Werner verwaltete für 

2sWAR Ebenda 
2»WAR Nr. 179 

Das »interlocatoria« umfaßt 77 beschriebene Seiten, von denen der größte Teil durch Wasserschäden stark beschädigt 
ist. Mit mehreren ganzseitigen lateinischen juristischen Erläuterungen begründet die Lehenskammer das Recht auf Le- 
hensentzug. Ein Urteilsspruch ist nicht vorhanden. 

30WAR Kopialbuch 165 bIl s. 165 ff 
Gleichzeitig verhandelte der Erzherzog mit Wolf Dietrich II. wegen dem Kauf der Herrschaft Langenstein. Die Raite- 
nauer konnten und wollten nur gegen Barzahlung verkaufen, um endlich die auf ihren Besitzungen lastenden Schulden 
zu verringern. Der Erzherzog wollte aber nur einen Tausch gegen eine in Österreich gelegene Herrschaft. Eine Absage 
konnten sich die Raitenauer in ihrer Lage nicht leisten. Sie veranlaßten die Ausarbeitung eines wesentlich überhöhten 
Anschlags der Herrschaft der seinen Zweck nicht verfehlte. Der Erzherzog verzichtete auf den Tausch. 

»1Vgl. Götz-Beck S. 98 ff und S. 105 £ 
Hans Werner IV. Johanniterkomturlegte keinen Wert auf die Standeserhöhung. Er meinte man soll den Grafen-Kittelin 
der Garderobe hängen lassen und sich mit der Anrede »Edler Herr« begnügen. 

»2Erzherzogin Claudia schenkte ihm als Zeichen besonderer Gunst ihr Porträt. 
23GLA Abt. 229 Nr. 20109 
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ihn die Herrschaft Langenstein. Nebenbei beobachtete erjede Veränderung auf dem Hohenkrä- 
hen. So konnte er am 1. Oktober 1635 berichten, er habe »eine ehrliche gelehrte person gefun- 
den und erfahren, daß das Lehen Hohenkrähen, sobald es wieder in händen der Familie sei, ver- 
silbert werden könne«. Er hoffte mit dem Erlös die Schuldenlast, die auf der Herrschaft Langen- 
stein ruhte, vermindern zu können. Am Schluß des Briefes bat er: »wegen der göttlichen straf 
insonderheit der infection (Pest) zu Rohrdorf, Däzingen und Konstanz um eine Herberge in 
Gmünd”*«. 

Der Revisionsprozeß der Gräfin Maria Jakobe von Raitenau, verwitwete Gräfin von Hohen- 
zollern mit der oberösterreichischen Lehenskammer zur Wiedererlangung des Lehens Hohen- 
krähen begann am 4. Februar 1636. Die Gräfin wurde durch Dr. Besold, der inzwischen an die 
Universität Ingolstadt übersiedelt war, vertreten. Nach seinem baldigen Tod wurde ein Dr. Ha- 
rer?° mit dieser Aufgabe betraut. Im Frühjahr 1638, als das Prozeßende nahe war, beauftragte 
Hans Werner (IV.) den Obervogt der Herrschaft Langenstein, Johann Käßler, »Kundschaft« 
über die Verhältnisse in Duchtlingen einzuholen. Er berichtete, die Bauern von Duchtlingen 
hätten noch Pferde und Vieh. Die Ernte berechtigte zu guten Hoffnungen. Es bestehe Aussicht, 
daß die Bauern Zinsen und Gülte völlig bezahlen könnten. Nur bedeutete der Kommandant 
Widerholt vom Hohentwiel und seine Soldaten eine ständige Gefahr. Der Schluß lautete » Al- 
lein liegt das abgebrannte Schloß Hohenkrähen. Die herrlichen Rebgewächse sind verdorben 
und nichts zu erhoffen?*«. 
Am 22. April 1638 verfügte die Erzherzogin Claudia unter Berücksichtigung der von der Fa- 

milie von Raitenau für das Erzhaus geleisteten Dienste, den Arrest völlig aufzuheben und das 
Lehen Hohenkrähen dem Wolf Dietrich II. zu verleihen. Die Hohenkrähischen Untertanen 
wurden bereits am 11. Mai von der bevorstehenden Veränderung benachrichtigt. Der Lehens- 
brief der Erzherzogin Claudia von Österreich wurde für Hans Werner (IV.), Johanniterkomtur, 
als Lehensträger des Wolf Dietrich II. von Raitenau, Ehegemahl der Maria Jakobe, verwitwete 

Gräfin von Hohenzollern am 14. Mai 1638 ausgestellt??”. Mit einem zusätzlichen Revers ver- 
pflichteten sich die Raitenauer nach und nach, den Hohenkrähen wieder aufzubauen und 
wohnlich zu machen. Ein weiterer Revers verpflichtete sie, in Frieden, wie in Kriegszeiten auf 
ihre Kosten den Hohenkrähen verteidigungsbereit zu halten und dem Hause Österreich Öff- 
nung zu geben. 

Der bisherige österreichische Gewalthaber Johann Keßler sollte das Lehen dem Grafen von 
Raitenau oder dessen Ehefrau, Gräfin Maria Jakobe, ordentlich übergeben und die Untertanen 
dahin unterweisen, »daß ihm oder benanntem Gewalthaber alle den gebührenden, schuldigen 
Gehorsam leisten. Wie seit altersher üblich. Innsbruck den 21. Mai 1638. Für die fürstlich Leo- 
poldi Erzherzog zu Österreich Vormundschaft Graf Wolkenstein«. 

Im Juli 1638 berichtete der Langensteiner Obervogt und Gewalthaber des österreichischen 
Lehens Hohenkrähen und Duchtlingen, Johann Keßler?°®, dem Komtur Hans Werner IV. von 
Raitenau?, der wegen der Pestgefahr noch in Gmünd oder Innsbruck weilte, über die Zustän- 
de im Hegau: Der Amtmann von Stockach hätte gern den Hohenkrähen übergeben, »aber der 
kommandant auf Wiel dominiert im Hegau und kein sicherheit git (es vor) ihm. Sobald er aber 
eingesperrt (belagert) sein soll, wird die übergab erfolgen«. Ob aber im Herbst noch geerntet 
werden könne, stehe bei den Göttern, »denn der meineidige kommandant auf Wiel« zwinge al- 

2#+WAR Kopıalbuch 165 bII S. 190 £ 

35WAR Nr. I1 

26WAR Kopialbuch 165 bII S. 243 
37GLA Abt. 229 Nr. 20109 
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2sHans Werner IV. von Raitenau bestellte den österreichischen Gewalthaber Johann Keßler zum vorläufigen Raitenaui- 

’schen Gewalthaber des Lehens Hohenkrähen und als Obervogt der Herrschaft Langenstein. Er wohnte wie seine Vor- 
gänger in Radolfzell. AR Fasz. 95 a 

2>WAR Kopialbuch bII S. 226 ff 
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le Dörfer, die 9. und 10. Garb ihrer Früchte ihm abzuliefern, was wiederholt »vielhundert mal- 

ter früchte bringt«. Zu Orsingen und Aigeltingen hatte er den Geistlichen den Zehnten gelas- 
sen, für die 9. Garb muß Orsingen 3 1/2 und Aigeltingen 4 Malter abliefern. In Volkertshausen 
war nichts zu holen, weil nichts angesät war. Das Dorf hatte schon 1636 nur noch »8 oder 10 
Communikanten« (Erwachsene?*). Die Übrigen hatte die Pest dahingerafft oder sie waren an 
den Kriegsfolgen zugrunde gegangen”*!. Obervogt Keßler hatte dem Vogt von Duchtlingen An- 
weisungen gegeben, wie er im Herbst die Felder bestellen sollte. Der Wein von Duchtlingen 
mußte teils auf »Wiel« geführt werden, teils wurde er von den im Dorf einquartierten Soldaten 
getrunken. Der Obervogt willin Langenstein und »Krehen« retten, was zu retten ist. Der Ter- 
min der offiziellen Übergabe des Lehens Hohenkrähen und dem halben Dorf Duchtlingen ist 
nicht bekannt. Nach dem Tod des Grafen Hans Rudolf von Raitenau (1633) wurden Hans Wer- 
ner IV., Johanniterkomtur, Johann Georg von Tulliers, Freiherr von Froburg und Bartholomä 
Miller, Lehensträger der Gräfin Maria Jakobe von Raitenau?*. 

Wolf Dietrich II. der Sohn Hans Rudolfs, starb 1639, kaum vierzigjährig. Um den Schulden- 
berg der Raitenauer zu verringern und Schloß und Herischaft Langenstein zu erhalten, ver- 
kaufte er kurz vor seinem Tode die Herrschaft Gmünd in Kärnten für den Betrag von 200.000 
Gulden an den Erzbischof von Salzburg, Graf Paris Lodron. Dieser erwarb die Herrschaft 
Gmünd für sein schwachsinniges Mündel, den Grafen Christoph von Lodron. Wolf Dietrich II. 
hat in seinem Testament Erzbischof Paris als Vormund seiner Kinder Rudolf Hannibal und 
Maria Katharina bestimmt. Der Komtur Hans Werner (IV.) von Raitenau hatte an der Art der 
Vormundschaft etliches auszusetzen. Nach seiner Meinung war die Herrschaft Gmünd mit 
200.000 Gulden unterbewertet worden?" und der Bischof habe ein gutes Geschäft gemacht. 
1647 verließ, fast 76jährig als letzter seiner Geschwister, Hans Werner (IV.), Johanniterkom- 
tur, »von der Mühsal dieses Lebens erlöst, dieses Jammertal. Er versuchte zeitlebens, als ehrli- 
cher Makler seiner Familie, seinem Orden, den österreichischen Erzherzögen und den Kaisern 
zu dienen (Götz)«. Inzwischen hatte Rudolf Hannibal, der Sohn des Wolf Dietrich (II.) von Rai- 
tenau, die »annos pubertatis« erreicht. Erzherzog Ferdinand Karl belehnte ihn als Erbe seiner 

Mutter Maria Jakobe am 5. Juli 1650 mit dem Lehen Hohenkrähen und dem halben Dorf 
Duchtlingen. Der Lehensherr erteilte ihm die Weisung, sobald ruhige Zeiten kommen, das 
Schloß Hohenkrähen »nach und nach, so viel wie möglich, erbauen und wohnlich (zu) ma- 
chen«. Er mußte das Lehen in Frieden und Kriegszeiten auf seine eigenen Kosten unterhalten 
und notdürftiglich versehen und jederzeit dem Hause Österreich offen halten“. 

Nach dem 30jährigen Krieg waren trotz dem Verkauf der Herrschaft Gmünd die Langenstei- 
ner Güterund das Lehen Hohenkrähen mit vielen Schulden belastet. 1653 gewährte Erzherzog 
Ferdinand Karl dem Rudolf Hannibal von Raitenau ein dreijähriges Moratorium?* für die Be- 
sitzungen im Hegau, das ihn für 3 Jahre von der Verpflichtung, Schuldzinsen zu bezahlen, be- 
freite. Die finanzielle Lage der Raitenauer schien sich bald gebessert zu haben. Am 1. Juni 1661 
lieh Rudolf Hannibal von Raitenau dem Erzherzog Ferdinand Karl 882 Dukaten = 2646 Gulden 
Rheinisch und dieser verlieh hierfür in der Herrschaft Langenstein und dem Lehen Hohenkrä- 
hen die hohe Jagdbarkeit. An Stelle der Verzinsung wurde die geliehene Summe auf 3.000 Gul- 
den aufgebessert. Sobald die 3.000 Gulden zurückerstattet würden, wäre die Bewilligung wie- 
der aufgehoben?*. Nach dem Tod von Erzherzog Sigismund Franz 1665 hielt Graf Rudolf Han- 
nibal beim Kaiser Leopold I. um die Belehnung mit dem Hohenkrähen an. Als Forderung hier- 

»0WAR Kopialbuch 165 bII S. 13 a 
MAR Fasz. 95 b 
“2Ebenda . 
2#Götz-Beck S. 107 
24 AR Fasz. 95 b 

Nachlaß Karl von Hornstein $. 678 Nr. 22 
2WAR Nr. 44 und Kopialbuch 165 bII S. 245 f 
2WAW Nr. 104 
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für verlangte der Lehensherr, »binnen 6 Jahren die völlige reparationes am Lehen Hohenkrähen 
zu bewerkstelligen?*’«. 
Der Graf versicherte dem Kaiser, alles zu tun, was ihm möglich sei. Im selben Schreiben bat 

der Graf für den Fall seines Todes, den ältesten Sohn seiner Schwester Anna Katharina und sei- 

nes Schwagers Christoph Sigmund Freiherr von Welsperg, Karl Guidobald Freiherr von Wel- 
sperg, mit dem Lehen Hohenkrähen und dem halben Dorf Duchtlingen zu belehnen’*. Dem 
Lehensherr Kaiser Leopold I. machte der Wiederaufbau des Hohenkrähen zu geringe Fort- 
schritte. 1670 schickte er Johann Franz Dietrich von Landsern und Mathias Peyr zur Überprü- 
fung des Wiederaufbaus in den Hegau. Graf Rudolf Hannibal hatte für den Bauvogt (Gutsver- 
walter) eine Behausung und die Ökonomiegebäude errichtet. Das war den Kommissaren aus 
Innsbruck zu wenig, danach neuen Berechnungen für den gesamten Wiederaufbau der Festung 
50.000-60.000 Gulden geschätzt wurden?. 
Am 19. Januar 1671 starb Graf Rudolf Hannibal von Raitenau auf Schloß Langenstein, ohne 

Nachkommen zu hinterlassen. Seine letzte Ruhestätte fand er im Chor der Pfarrkirche von Or- 
singen, wo ein Epitaph an ihn erinnert?°”. 

Die Lehenskammer erhielt sofort den Auftrag, den Vormündern der Söhne und Töchter von 
Welsperg den Lehensentzug mitzuteilen. Als Grund wurde wie beim Tod des Grafen Ernst Ge- 
org von Hohenzollern »Unterlassung der Baupflicht« angegeben, und der Lehensentzugspro- 
zeß wurde eingeleitet”. Der Prozeß wurde in einer besseren Atmosphäre geführt, als der gegen 
die Gräfin Maria Jakobe. Da Rudolf Hannibal vor Ablauf der gesetzten Frist von 6 Jahren starb, 
wurde dies auch bei der Festsetzung der Rückvergütung an die Lehenskammer berücksichtigt. 
Als Ansatz galt die Summe der 15.000 Gulden, für die Graf Ernst Georg baupflichtig war. Für 
das halbe Dorf Duchtlingen, das als Eigen galt, waren 6.000 Gulden angesetzt. Zusätzlich soll- 
te dem künftigen Lehensträger aus den Beständen von Langenstein für 2.000 Gulden Ziegel, 
Kalk?” und Bauholz geliefert werden. Weiter wurden für die von Graf Rudolf Hannibal errich- 
teten Ökonomiegebäude 5.700 Gulden in Ansatz gebracht. Von der Summe der 3.000 Gulden 
für die hohe Jagdbarkeit kamen zusätzlich 600 Gulden in Anrechnung. Vom verbleibenden 
Rest von 900 Gulden waren bereits 323 Gulden an Österreich erstattet worden. Der Rest sollte 
an Georgi 1677-78 und 79 je zu einem Drittel beglichen werden?°?. 

Die Zeit des 30jährigen Krieges brachte einen großen Strukturwandel in den Lehensverhält- 
nissen. 1625 gehörten zum Lehen Hohenkrähen 76 Afterlehen. Beim Lehensentzugsprozeß 
nach dem Tode des Rudolf Hannibal wurden im Januar 1673°°® die in Raitenau’schen Händen 
befindlichen Lehens- und Reversbriefe der Lehenskammer übergeben. Dabei wurden die am 
Ende der Raitenau’schen Lehensperiode vorhandenen Afterlehen im einzelnen aufgeführt: 
Radolfzell 35, Gottmadingen 48, Duchtlingen 24, Volkertshausen 11, Buoch 33, Singen 13, 
Mühlhausen 6, Engen 8. Beuren a. A. 12, Bargen 9, Hausen a. A. 4, Etterschwylen, Remert- 
schwylen, Walperschwylen und Witterschwam je 1 (= 4). Es ergibt sich die beachtliche Zahl 
von 207 Afterlehen. In diesem Zahlenvergleich wird das Bestreben der Grundherren deutlich, 
sich möglichst große, vom Lehensherrn unabhängige Einnahmen zu verschaffen. 

#47 AR Fasz. 95 b Innsbruck 1666 X 8 
WAR Nr. 11 

WAW Lade Nr. 196 

Das Testament wurde nicht anerkannt und an Stelle des Universalerben traten die 3 Söhne und beide Töchter des Ehe- 
paars 

.2®WAR Nr. 11 
30Beck II Abt. III 10 e S. 89 Abb. S. 91 

31 AR Fasz. 95 b Innsbruck 1671 1112 

32Bjs 1772-73 wurde von der Herrschaft Langenstein eine Ziegelhütte und eine Kalkbrennerei betrieben. Beck 1962/2 
Abt. 2 S. 200 Nr. 29 

53a AR Fasz. 95 b Innsbruck 1676 IX 9 
WAW Lade 23 Nr. 196 Innsbruck 1677 IX 9 

253b WAR Nr. 11 
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Den zukünftigen Lehensträger glaubte der Kaiser in der Person Sr. Exce. des Johann Paul Ho- 
cher, Röm. Kais. Majest. geheimer Rat, österr. Obrist und Hofkanzler, den er zum Freiherrn 
von Hohenkrähen ernannte, gefunden zu haben. Den Lehensbrief stellte der Kaiser dem Baron 
von Hocher am 5. Mai 1671 in Laxenburg aus. Da Hocher keine männlichen Erben hatte, konn- 
te er das Lehen auch an seine Töchter vererben und dasselbe ohne lehensherrlichen Konsens 
als Mannlehen verkaufen, laut Lehensbrief vom 17. Juni 1673. Baron von Hocher, auf den der 
Kaiser große Hoffnungen setzte, starb bereits im Jahre 1683. Der Kaiser hat mit seinem Hof- 
kanzler Baron Hocher »Freiherr von Hohenkrähen« nicht die Erfüllung seines Wunsches, den 
völligen Wiederaufbau der Burg Hohenkrähen, erlebt. So blieb ihm und uns die imposante Rui- 
ne erhalten. Das Zeitalter der uneinnehmbaren Höhenburgen war nun endgültig vorbei. Nach 
dem Tod des Baron von Hocher erhielt seine Tochter Anna Franziska, die mit einem Grafen 

von Kufstein vermählt war, den Hohenkrähen. Der Lehensbrief wurde am 23. Februar 1683 
ausgestellt. Nach dem Tod der Gräfin Kufstein wurde das Lehen mit Konsens des Lehensherrn 
1747 für 30.000 Gulden an den Freiherrn von Reischach verkauft?”*. Heute befindet sich der 
Hohenkrähen im Besitz des Grafen Patrik Douglas — Reischach. 
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